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Titelbild:  

Karikatur von Hans U. Steger «Nichts mehr wird sein wie es war» zur Nichtwahl der offiziellen SP-
Bundesratskandidatin Christiane Brunner und zur Wahl von Ruth Dreifuss, erschienen im Tages-An-
zeiger vom 24. März 1993, in: AfZ NL Hans U Steger / 1535. 

Personen: Ruth Dreifuss (auf der Bundeshauskuppel stehend), Christiane Brunner (mit Besen, neben 
Dreifuss sitzend). Man beachte die modifizierten Flaggen am Bundeshaus.  

Die Inschrift «Curia Conservationis Vetterliae» ist eine Abwandlung der tatsächlichen Inschrift «Curia 
Confoederationis Helveticae» und lässt sich sinngemäss mit «Rathaus zur Bewahrung der Vetternwirt-
schaft» übersetzen. Das Bild zeigt die vereinigte Frauenpower, die mit dem Reisbesen und anderen 
nützlichen Gerätschaften der Vetterliwirtschaft der Politiker den Garaus macht und lässt sich wahl-
weise als optimistische oder pessimistische Voraussage für eine Zukunft mit weiblicher politischer 
Macht interpretieren. 
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Einleitung und Benutzungsbedingungen 
Vor 50 Jahren wurde durch die eidgenössische Abstimmung vom 7. Feb-
ruar 1971 das Stimm- und Wahlrecht für Schweizerinnen eingeführt. 
65.7% der Abstimmenden sprachen sich dafür aus; deutliche Zustimmung 
gab es vor allem in der Westschweiz und in Basel. Abgelehnt wurde die 
Vorlage in verschiedenen Zentral- und Ostschweizer Kantonen.  

In diesem Themendossier anlässlich des 50. Jahrestages der Abstim-
mung gehen wir den Spuren nach, die die Frauenstimmrechtsdebatte und 
die Frauenrechtsbewegung in den Beständen des Archivs für Zeitge-
schichte mit seinen drei thematischen Sammlungsschwerpunkten Jüdi-
sche Zeitgeschichte, Politische Zeitgeschichte sowie Wirtschaft und Zeit-
geschichte hinterlassen haben. Auffällig ist dabei, dass die meisten in die-
sem Dossier zitierten Dokumente des AfZ von Männern verfasst wurden. 

Entsprechend wird in diesem Dossier die Frauenrechtsbewegung aus u.a. 
männlicher Perspektive beleuchtet. Die Gründe dafür liegen einerseits in 
der historischen Realität – Wirtschaft und Politik waren lange von Män-
nern dominiert; auch in jüdischen Gemeinden mussten die Frauen für ihr 
Mitspracherecht kämpfen. Wenn also Meinungsbilder aus der Politik zum 
Frauenstimmrecht aufgezeigt werden, können diese nur von Politikern 
stammen, weil es aufgrund des fehlenden aktiven und passiven Wahl-
rechts keine Politikerinnen gab. Andererseits spiegelt das Themendossier 
blinde Flecken in der Sammeltätigkeit des Archivs für Zeitgeschichte, das 
auch nach der politischen Gleichberechtigung Frauen wenig Aufmerk-
samkeit widmete. 

Für die Schweizer Jüdinnen und Juden war das Frauenstimmrecht ein 
wichtiges Thema, wobei sich die überlieferten Unterlagen nicht nur auf 
landespolitische Vorgänge beziehen, sondern vor allem auf das Stimm-
recht der Frauen auf Ebene der jüdischen Gemeinden. Da die Frauen oft 
nicht einmal Mitglieder der Gemeinden werden konnten, besassen sie 
auch kein Mitspracherecht. Die Diskussionen, die sich um diese Frage 
drehten, sind u.a. in den Archiven der jeweiligen jüdischen Gemeinden und 
des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) dokumentiert. 



   

4 
 

Darüber hinaus gab und gibt es auch innerhalb der jüdischen Gemein-
schaft Frauen (und einige Männer), die sich auf nationaler und politischer 
Ebene für die Gleichberechtigung der Frau einsetzten. Im vorliegenden 
Quellendossier wird die Geschichte des Frauenstimmrechts anhand der 
grössten jüdischen Gemeinde der Schweiz, der Israelitischen Cultusge-
meinde Zürich (ICZ) nachgezeichnet.  

Im Bereich der Politischen Zeitgeschichte lassen sich vielfältige Doku-
mente zur Frauenrechtsbewegung finden, einerseits von institutioneller 
Seite im Rahmen der Organisationen Eidgenössische Gemeinschaft (EG) 
und Schweizerischer Aufklärungsdienst (SAD), die beide im Sinne einer 
(geistigen) Abwehr gegen eine Bedrohung von aussen agierten, anderer-
seits in den Privatnachlässen verschiedener Persönlichkeiten. Der SAD1, 
der im Dezember 1947 unter dem Eindruck des beginnenden Kalten Krie-
ges als überkonfessioneller und überparteilicher Verein mit dem Ziel ge-
gründet wurde, über totalitäre Ideologien aufzuklären und die Landesver-
teidigung zu stärken, ist insofern spannend, als dass er neben regionalen 
und thematischen Untergruppen auch eine Frauengruppe hatte. Diese 
kommt im vorliegenden Dossier jedoch nicht zu Wort. Zum Thema Frau-
enstimmrecht oder Frauenrechtsbewegung wollte sie sich nicht äussern. 
So schrieb die Frauengruppe, sie wolle «sich nicht vereinnehmen [sic] las-
sen für sog. ‘Frauenfragen’».2 

In der Wirtschaft schliesslich, bzw. in den Beständen der grossen Wirt-
schaftsdachverbände (economiesuisse, Swissmem, Swiss Textiles), die 
sich im AfZ befinden, scheint die Frauenrechtsbewegung eine eher mar-
ginale Rolle gespielt zu haben. Dies heisst nicht, dass Frauenrechte in den 
Wirtschaftsbeständen überhaupt keine Rolle spielten, sondern dass sich 
die Verbände eher mit konkreten für die Wirtschaft relevanten Fragen wie 

                                                           
1 Vgl.: AfZ IB SAD-Archiv. Die Dokumente zur Frauengruppe sind in der Klasse 5.4. zu finden.  
2 Vgl.: SAD-Frauengruppe. Arbeitspapier z.Hd. der Sondierungsgespräche SAD/SGG vom 02.05.1981, in: 
AfZ IB SAD-Archiv / 753.  
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beispielsweise dem Verbot der Nachtarbeit für Frauen3 oder der Lohnun-
gleichheit4 beschäftigen. Das Frauenstimmrecht wird in verschiedenen 
dokumentarischen Dossiers der Gesellschaft zur Förderung der Schwei-
zerischen Wirtschaft thematisiert.5 In den Beständen von Farner Consul-
ting6 und Becker Audiovisuals,7 beide aus dem Bereich der Public Relati-
ons, finden sich thematische Presseartikelsammlungen mit dokumenta-
rischem Charakter. Die Forschungsdokumentation Antonina Simonin wie-
derum beschäftigt sich mit italienischen Gastarbeiterinnen bei Lan-
dis&Gyr.8 Aufschlussreiche Dokumente finden sich im Nachlass des frei-
sinnigen Robert Eibel – zum Kampf gegen das Frauenstimmrecht im Kan-
ton Zürich. Eibel war in der Organisation «Redressement National» tätig, 
die sich Ende der 1950er Jahre gegen das Frauenstimmrecht auf nationa-
ler Ebene einsetzte. Eibel und das Redressement National werden in die-
sem Dossier vertieft behandelt.  

Im Archiv für Zeitgeschichte finden sich aber Dokumente zum Frauen-
stimmrecht und zur Frauenrechtsbewegung nicht nur in Nachlässen und 
Archiven von Institutionen, sondern auch in verschiedenen Sammlungen. 
In der inzwischen eingestellten Systematischen Sammlung von Presse-
ausschnitten besteht eine ganze Klasse zu verschiedenen Themen der 
Frauenrechtsbewegung. Diese war in der Dezimalklassifikation unter 
dem Titel «Probleme der Frau» und unter «Kultur» bzw. «Kulturpolitik» 
eingeordnet worden. 

                                                           
3 Beispielsweise im Vorort-Archiv (economiesuisse), Klasse 99.1.1. Frauenarbeit mit einer Laufzeit von 
1930 bis 1951. Die verschiedenen Dossiers behandeln die Themen «Konvention über die Nachtarbeit 
von Frauen» (AfZ IB Vorort-Archiv / 99.1.1.1., «Unzulässige Arbeit für jugendliche und weibliche Perso-
nen in den Gewerben» (AfZ IB Vorort-Archiv / 99.1.1.2., und «BB zum internationalen Abkommen über 
die Nachtarbeit der Frauen im Gewerbe» (AfZ IB Vorort-Archiv / 99.1.1.3.).  
4 Dazu gibt es ein Dossier im Bestand von Swiss Textiles bzw. Textilverband Schweiz: AfZ IB TVS-Archiv 
/ 3742: Unia, Lohngleichheits-Agreement zur Überprüfung der Frauenlöhne, Korrespondenz, 2007.  
5 Vgl.: AfZ IB wf-Archiv I. Die Unterlagen zum Frauenstimmrecht finden sich in den Dossiers 16.7.10.1. 
bis 16.7.10.6. Es handelt sich dabei um Presseartikelsammlungen.  
6 Vgl.: AfZ IB Farner Consulting Archiv. 
7 Vgl.: AfZ IB Becker Audiovisuals.  
8 Vgl.: AfZ FD Antonina Simonin.  
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Bild: Auszug aus der Archivtektonik des Archivs für Zeitgeschichte.  

 

Dass die rechtliche und politische Gleichstellung der Frau unter Kultur-
politik eingeordnet und als «Probleme der Frau» wahrgenommen wurde, 
sagt viel über den (vor-68er-)Zeitgeist aus, in dem diese Dezimalklassifi-
kation angelegt wurde. Unterdessen wurde der Titel durch den passende-
ren Begriff «Frauenpolitik/Frauenbewegung» ersetzt, die Zuordnung zur 
«Kulturpolitik» wurde aus technischen Gründen beibehalten. Die Klasse 
enthält Zeitungs- und Zeitschriftenartikel zu den Themen Emanzipation, 
politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung, Frauenver-
bände/Frauenbewegung/Feminismus, Gewalt gegen Frauen sowie Ord-
ner zu «Problemen des Mannes» bzw. zur Männerbewegung.9  

Das hier vorliegende Themendossier zum Frauenstimmrecht und der 
Frauenrechtsbewegung ist thematisch nach den drei Sammlungsschwer-
punkten des AfZ unterteilt. In allen drei Kapiteln kommen jeweils ver-
schiedene repräsentative Personen, Organisationen oder Institutionen zu 

                                                           
9 Auch dieser Titel wurde unterdessen angepasst und heisst jetzt nur noch «Männerbewegung».  
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Wort, weitere Quellen zur vertieften Beschäftigung oder zur Verwendung 
im Unterricht sind angefügt.  

Die Verwendung dieses Dossiers sowie der zitierten und im Anhang bei-
gefügten Quellen für den Unterricht oder das Zitieren von Ausschnitten 
für wissenschaftliche und journalistische Zwecke sind unter Nennung der 
vollständigen Quellenangabe und mit Verweis auf «Archiv für Zeitge-
schichte ETH Zürich» ausdrücklich erlaubt. Über die Zusendung eines Be-
legexemplars bei Publikation freuen wir uns. 

 

Vorgeschichte zum Frauenstimmrecht und zur Frauenbewegung 
Erste erfolglose Anstrengungen zur Erreichung des Frauenstimmrechts 
in der Schweiz waren 1868 anlässlich der kantonalen Verfassungsrevision 
im Kanton Zürich zu verzeichnen. Der kurz darauf aus Vereinen aus Basel, 
Bern, St. Gallen, Winterthur und Zürich gegründete Schweizerische Ar-
beiterinnenverband forderte 1893 das Stimm- und Wahlrecht für Frauen10 
– als einzige Partei setzte sich die Sozialdemokratische Partei ab 1904 da-
für ein.11 Bereits 1897 verfasste der Schweizer Staatsrechtler Carl Hilty 
(1833-1909) für die von ihm herausgegebenen Politischen Jahrbücher der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einen Text zum Frauenstimmrecht, 
in dem er dieses deutlich befürwortete.12 

                                                           
10 Vgl.: Joris, Elisabeth: Schweizerischer Arbeiterinnenverband (SAV), in: Historisches Lexikon der 
Schweiz (HLS), Version vom 18.03.2015, online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/030557/2015-
03-18/, zuletzt eingesehen am 06.10.2020. 
11 Frauenstimmrecht in der Schweiz, in: Dossier der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu den eidge-
nössischen Wahlen – ein Blick zurück, online unter: https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossi-
sche-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/, zuletzt eingesehen am 08.10.2020. 
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-
der-schweiz/#die-ersten-kantone-fuehren-das-frauenstimmrecht-ein  
12 Der gesamte Artikel Hiltys ist digitalisiert online zu finden: Hilty, Carl: Frauenstimmrecht, in: Hilty, 
Carl [Hg.]: Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 1897, S. 243-376, online 
unter: http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/hilty_frauenstimmrecht_1897?p=1, zuletzt einge-
sehen: 09.12.2020.  

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/030557/2015-03-18/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/030557/2015-03-18/
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#die-ersten-kantone-fuehren-das-frauenstimmrecht-ein
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#die-ersten-kantone-fuehren-das-frauenstimmrecht-ein
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/hilty_frauenstimmrecht_1897?p=1
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Verschiedene weitere Vereine schlossen sich 1909 zum Schweizerischen 
Verband für das Frauenstimmrecht zusammen.13 Von ihnen initiierte An-
träge in den Kantonen St. Gallen, Basel-Stadt, Bern, Genf, Neuenburg, Zü-
rich und Waadt in den Jahren zwischen 1912 und 1921 wurden ausnahms-
los abgelehnt.14 

Gleichzeitig bestanden Bemühungen auf nationaler Ebene: Zwei Motionen 
für das eidgenössische Frauenstimmrecht, die im Nationalrat eingereicht 
wurden, schwächten die Räte zu Postulaten ab, die an den Bundesrat 
überwiesen und dort ignoriert wurden. Eine Petition des Schweizerischen 
Verbands für das Frauenstimmrecht, der von weiteren Frauenorganisati-
onen, den Gewerkschaften und der SP unterstützt wurde, erhielt zwar 
viele Unterschriften (insgesamt 249'237, davon 78'840 von Männern und 
170'397 von Frauen), blieb jedoch erfolglos.15  

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre und dem 
vermehrten Erfolg politisch konservativer bis frontistischer Strömungen 
in der Schweiz sowie dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs rückten die 
Anliegen der Frauenrechtsbewegung in den Hintergrund. Während der 
Kriegsjahre und in der Nachkriegszeit wurden verschiedene Initiativen auf 
kantonaler und kommunaler Ebene lanciert, die keinen Erfolg hatten.16 

Als Reaktion auf ein 1950 eingereichtes Postulat veröffentlichte der Bun-
desrat am 2. Februar 1951 einen Bericht «an die Bundesversammlung 
über das für die Einführung des Frauenstimmrechts einzuschlagende 

                                                           
13 Mit dem Erreichen des Hauptziels benannte sich der Verband 1971 in «Schweizerischer Verband für 
Frauenrechte» um.  
14 Vgl.: Erste vergebliche Versuche in den Kantonen. Frauenstimmrecht in der Schweiz, in: Dossier der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zu den eidgenössischen Wahlen – ein Blick zurück, online unter: 
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-
der-schweiz/#erste-vergebliche-versuche-in-den-kantonen, zuletzt eingesehen am 08.10.2020. 
15 Erste Vorstösse auf nationaler Ebene. Frauenstimmrecht in der Schweiz, in: Dossier der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft zu den eidgenössischen Wahlen – ein Blick zurück, online unter: 
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-
der-schweiz/#erste-vorstoesse-auf-nationaler-ebene, zuletzt eingesehen am 08.10.2020. 
16 Gescheiterte Versuche auf kantonaler Ebene während des 2. Weltkriegs und in der Nachkriegszeit. 
Frauenstimmrecht in der Schweiz, in: Dossier der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu den eidge-
nössischen Wahlen – ein Blick zurück, online unter: https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossi-
sche-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#gescheiterte-versuche-auf-kanto-
naler-ebene-waehrend-des-2-weltkriegs-und-in-der-nachkriegszeit, zuletzt eingesehen am 
08.10.2020.  

https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#erste-vergebliche-versuche-in-den-kantonen
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#erste-vergebliche-versuche-in-den-kantonen
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#erste-vorstoesse-auf-nationaler-ebene
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#erste-vorstoesse-auf-nationaler-ebene
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#gescheiterte-versuche-auf-kantonaler-ebene-waehrend-des-2-weltkriegs-und-in-der-nachkriegszeit
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#gescheiterte-versuche-auf-kantonaler-ebene-waehrend-des-2-weltkriegs-und-in-der-nachkriegszeit
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#gescheiterte-versuche-auf-kantonaler-ebene-waehrend-des-2-weltkriegs-und-in-der-nachkriegszeit
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Verfahren».17 Darin stellte er fest, «dass der Zeitpunkt nicht gekommen 
ist, um über die materielle Frage zu entscheiden, ob das Frauenstimm- 
und -wahlrecht in eidgenössischen Angelegenheiten einzuführen sei.»18 
Vielmehr schob er die Verantwortung ab und plädierte dafür, dieses zuerst 
auf kommunaler oder kantonaler Ebene einzuführen, dadurch Erfahrun-
gen zu sammeln, um dann das Frauenstimmrecht mit besseren Erfolgs-
aussichten auch auf eidgenössischer Ebene einzuführen. 

Zwischen diesem Bericht des Bundesrats und der ersten eidgenössischen 
Volksabstimmung zum Frauenstimmrecht geschah nicht viel. Lediglich 
im Kanton Basel-Stadt wurde das Frauenstimmrecht ab 1957 auf Gemein-
deebene erlaubt und ein Jahr später in Riehen eingeführt.  

Eine erste Volksabstimmung zum Frauenstimmrecht auf nationaler 
Ebene, die in Zusammenhang mit einem umstrittenen Zivilschutzobliga-
torium für Frauen stand, wurde am 1. Februar 1959 durchgeführt. Bei ei-
ner Stimmbeteiligung von 67 Prozent scheiterte sie deutlich sowohl am 
Volks- als auch am Ständemehr. Lediglich 33 Prozent der Stimmberech-
tigten sprachen sich für das Frauenstimmrecht aus, und einzig die West-
schweizer Kantone Waadt, Neuenburg und Genf nahmen die Vorlage an. 
Unterstützt wurde das Begehren von drei Parteien: Der SP, dem sozialli-
beralen Landesring der Unabhängigen und der Partei der Arbeit.19 

Am Tag der Ablehnung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene führte 
der Kanton Waadt als erster Kanton das Frauenstimmrecht auf kantona-
ler und kommunaler Ebene ein. Im gleichen Jahr folgte der Kanton Neu-
enburg, ein Jahr später der Kanton Genf. Die ersten Deutschschweizer 

                                                           
17 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über das für die Einführung des Frauenstimm-
rechts einzuschlagende Verfahren vom 2. Februar 1951, in: Bundesblatt, 103. Jahrgang, Nr. 6, Bern, 8. 
Februar 1951, S. 341-350, online unter: https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrig-
Doc.do?id=10037343, zuletzt eingesehen: 06.10.2020.  
18 Ebd., S. 350.  
19 Dezidiert dagegen war die damalige Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei BGB (heute SVP), alle an-
deren Parteien erteilten ihren Mitgliedern Stimmfreigabe. Vgl.: Frauenstimmrecht in der Schweiz: 100 
Jahre Kampf, in: Die Bundesversammlung – Das Schweizer Parlament, online unter: https://www.par-
lament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/politfrauen/eroberung-der-gleichberechtigung/frauen-
stimmrecht, zuletzt eingesehen am 08.10.2020.  

https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10037343
https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10037343
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/politfrauen/eroberung-der-gleichberechtigung/frauenstimmrecht
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/politfrauen/eroberung-der-gleichberechtigung/frauenstimmrecht
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/politfrauen/eroberung-der-gleichberechtigung/frauenstimmrecht
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Kantone folgten in den 1960er Jahren, so Basel-Stadt 1966 und Basel-
Landschaft 1969, der Kanton Tessin führte es 1969 ein.20 

Bei der vom Bundesrat geplanten Unterzeichnung der europäischen Men-
schenrechtskonvention im Jahr 1968 sollte das in der Konvention enthal-
tene Frauenstimmrecht ausgeschlossen werden. Dies führte zu massiven 
Protesten der Frauenverbände, die befürchteten, dass dadurch das Frau-
enstimmrecht weiter verschleppt würde. Die neue Abstimmungsvorlage 
des Bundesrats zum Frauenstimmrecht wurde von keiner Partei ernsthaft 
bekämpft und wurde am 7. Februar 1971 von knapp zwei Dritteln der 
Stimmberechtigen angenommen. Im Vergleich mit den Nachbarländern 
der Schweiz war dies ein später Entscheid: Deutschland und Österreich 
hatten das Frauenstimmrecht nach dem Ersten, Frankreich und Italien 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt.  

Diejenigen Kantone, die das Frauenstimmrecht noch nicht eingeführt hat-
ten, folgten in den Jahren 1971 und 1972 – mit Ausnahme der beiden Ap-
penzell. Im Kanton Appenzell Ausserhoden entschied sich die Landsge-
meinde 1989 dafür. Appenzell Innerhoden musste durch eine Klage und 
einen Bundesgerichtsentscheid im Jahr 1990 zur politischen Gleichbe-
rechtigung gezwungen werden. 

 

Frauenrechte im Schweizer Judentum (Jüdische Zeitgeschichte)  
Abriss: Frauenstimmrecht in den jüdischen Gemeinden  

In der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich wurde bereits in den 1930er 
Jahren in Zusammenhang mit einer Statutenrevision das Frauenstimm-
recht thematisiert – damals aber noch erfolglos. Gemäss Statuten konn-
ten Frauen bereits davor unter bestimmten Umständen Mitglieder der Ge-
meinde werden. Waren sie als Ehefrauen gemeinsam mit den Kindern 
grundsätzlich unter der Mitgliedschaft des Mannes mitgedacht, aber nicht 
                                                           
20 Vgl.: Die ersten Kantone führen das Frauenstimmrecht ein. Frauenstimmrecht in der Schweiz, in: 
Dossier der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu den eidgenössischen Wahlen – ein Blick zurück, 
online unter: https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauen-
stimmrecht-in-der-schweiz/#die-ersten-kantone-fuehren-das-frauenstimmrecht-ein, zuletzt einge-
sehen am 08.10.2020.  

https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#die-ersten-kantone-fuehren-das-frauenstimmrecht-ein
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/eidgenossische-wahlen-ein-blick-zuruck/frauenstimmrecht-in-der-schweiz/#die-ersten-kantone-fuehren-das-frauenstimmrecht-ein
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als eigenständige Mitglieder registriert, konnten Witwen und minderjäh-
rige Kinder die Mitgliedschaft des verstorbenen «Familienoberhaupts» 
übernehmen, «sofern sie innert Jahresfrist nach dem Ableben ihres Ehe-
gatten oder Vaters ihren Eintritt schriftlich erklären».21  

Die Quellen des AfZ zeigen auf, dass die ICZ nicht die einzige Gemeinde 
war, die mit diesem Thema beschäftigte. So teilte etwa die Communauté 
Juive de La Chaux-de-Fonds dem SIG per Brief vom 9. Oktober 1959 mit, 
dass im Zusammenhang mit dem neuen Verfassungsartikel des Kantons 
Neuchâtel den Ehefrauen der Mitglieder das Stimm- und Wahlrecht in Ge-
meindeangelegenheiten verliehen worden sei.22 

 

 

Bild: Undatierte Notiz in den Sekretariatsakten des SIG, in: AfZ IB SIG-Archiv / 622. 

 

Der letzte Halbsatz bezieht sich auf die Regel, dass die Mitgliedsgemein-
den ihre Beiträge an den SIG entsprechend der Zahl ihrer Gemeindemit-
glieder berechneten. Durch die Verleihung des Stimm- und Wahlrechts an 
die verheirateten Frauen, deren Männer bereits Mitglieder waren, dürfte 
sich diese Zahl knapp verdoppelt haben – dies bei gleichbleibenden Steu-
ereinnahmen, weil Familien durch das Stimmrecht der Frau nicht plötz-
lich doppelt besteuert werden konnten. Entsprechend war die Gemeinde 
nicht gewachsen, sondern lediglich die rechtlichen Grundlagen zum Mit-
spracherecht geändert worden. Deshalb sah Communauté Juive de La 
Chaux-de-Fonds keinen Grund, ihre Beiträge an den SIG zu erhöhen. 

                                                           
21 Wyler, Hugo: Frauenstimmrecht und jüd. Gemeinde, in: Israelitisches Wochenblatt, Nr. 21, 23.05.1930, 
S. 7-9, hier S. 8, in: AfZ Z Jüdische Periodika / IW 1930-21. 
22 Brief der Communauté israélite de La Chaux-de-Fonds an den Schweizerischen Israelitischen Ge-
meindebund vom 9. Oktober 1959, in: AfZ IB SIG-Archiv / 622. 
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Aus St. Gallen erreichte den SIG im Oktober 1970 einen Brief, in dem die 
Israelitische Gemeinde nach der Haltung des SIG bezüglich passivem und 
aktivem Wahlrecht der Frauen fragte:  

 

 

Bild: Brief der Israelitischen Gemeinde St. Gallen an den SIG vom 8. Oktober 1970, in: AfZ IB SIG-Archiv 
/ 648. 

 

Das SIG-Sekretariat liess daraufhin verlauten, dass sich die Geschäftslei-
tung in ihrer nächsten Sitzung mit dem Thema beschäftigen und sich mit 
einer Stellungnahme melden würde.23 Diese Stellungnahme wurde der Is-
raelitischen Gemeinde St. Gallen am 3. November zugeschickt. Diploma-
tisch hielt der SIG darin fest, dass «gemäss den Gemeindebundstatuten 
die Gemeinden in religiöser und administrativer Hinsicht autonom sind»24 
und die Geschäftsleitung des SIG deswegen keine Stellung nehmen 
könne. Er wies jedoch darauf hin, «dass in einigen Gemeinden Frauen Mit-
glieder sind und dass beispielsweise die Mitgliedgemeinden Bern, Genf 
und ICZ seit einigen Jahren Damen an die Delegiertenversammlung des 
SIG delegieren.»25 Dass der SIG sich in dieser Frage zurückhielt, mag wohl 
auch der Absicht geschuldet sein, die streng orthodoxen Gemeinden, für 
                                                           
23 Vgl.: Brief SIG-Sekretariat an Hanns Neuburger, Präsident der Israelitischen Gemeinde St. Gallen 
vom 12. Oktober 1970, in: AfZ IB SIG-Archiv / 648.  
24 Brief des SIG an Hanns Neuburger, Präsident der Israelitischen Gemeinde St. Gallen vom 3. Novem-
ber 1970, in: AfZ IB SIG-Archiv / 648. 
25 Ebd. 
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die ein offizielles Mitspracherecht der Frauen undenkbar war, nicht vor 
den Kopf zu stossen.  

Die Quellen geben aber darüber Aufschluss, dass die Westschweizer Jü-
dischen Gemeinden Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Genf sowie die Israeli-
tische Gemeinde St. Gallen zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Frauen-
stimmrecht bereits vor der ICZ einführten. Der Bund der Schweizerischen 
Israelitischen Frauenvereine hält dazu fest:  

 

 

Bild: Stellungnahme von Dr. Clara Feinstein, Präsidentin des Bundes Schweizerischer Israelitischer 
Frauenvereine, 1970er Jahre, in: AfZ IB BSJF-Archiv / 185. 
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Der Kampf ums Frauenstimmrecht in der ICZ 

Zum ersten Mal werden die Rechte der jüdischen Frauen in den Unterla-
gen der ICZ in den 1930er Jahren im Zusammenhang mit einer Statuten-
revision thematisiert. Zusammengefasst unter dem Schlagwort «Frauen-
stimmrecht» wurde grundsätzlich das Mitspracherecht der Frau in der 
Gemeinde diskutiert. Einen Denkanstoss dazu bot ein Artikel von Hugo 
Wyler26 aus Zürich mit dem Titel «Frauenstimmrecht und jüd. Ge-
meinde.», der im Mai 1930 im Israelitischen Wochenblatt veröffentlicht 
wurde.27 Wyler schreibt darin vom Problem des Frauenstimmrechts als 
einem von vielen Problemen, «um deren Lösung unsere innerste Persön-
lichkeit kämpft.»28 

 

 

Bild: Wyler, Hugo: Frauenstimmrecht und jüd. Gemeinde, in: Israelitisches Wochenblatt, Nr. 21, 
23.05.1930, S. 7-9, AfZ Z Jüdische Periodika / IW 1930-21. 

 

Das Frauenstimmrecht, führte Wyler aus, sei auch ein «Problem des Ju-
dentums». Von orthodoxer Seite her würde wiederholt geäussert, dass es 
«dem Geiste des Judentums» widerspreche. Wyler ging diesbezüglich 
vertieft auf die Entwicklungen in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern ein, wo in verschiedenen Gemeinden Frauen im Vorstand tätig 
seien oder gar das aktive und passive Wahlrecht hätten, um dann auf die 
Schweiz überzugehen. 

                                                           
26 Der Nachlass des Zürcher Anwalts Hugo Wyler (1896-1990) befindet sich als Teil des Familienarchivs 
Hugo und Trudy Wyler-Bloch im Archiv für Zeitgeschichte (Signatur: AfZ NL Wyler-Bloch). 
27 Wyler, Hugo: Frauenstimmrecht und jüd. Gemeinde, in: Israelitisches Wochenblatt, Nr. 21, 23.05.1930, 
S. 7-9, in: AfZ Z Jüdische Periodika / IW 1930-21. 
28 Ebd., S. 7.  
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Bild: Wyler, Hugo: Frauenstimmrecht und jüd. Gemeinde, in: Israelitisches Wochenblatt, Nr. 21, 
23.05.1930, S. 7-9, AfZ Z Jüdische Periodika / IW 1930-21. 

 

Die konkrete Situation in der Israelitischen Cultusgemeinde sei unbefrie-
digend, weil die Realität für die Frauen eine andere sei, als die Statuten 
tatsächlich erlauben würden. Gemäss Statuten hätten Frauen, die Mitglie-
der der Gemeinde sind, also beispielswiese verwitwete Frauen, die die 
Mitgliedschaft ihres verstorbenen Mannes übernommen hatten, sowohl 
das Stimmrecht wie auch das aktive und passive Wahlrecht und könnten 
zudem in die Kommissionen der Schul- und Armenpflege gewählt werden. 
Wyler plädierte dafür, diese Möglichkeiten auch tatsächlich zu implemen-
tieren, und er beschloss seinen Aufruf mit den Worten:  

 

 

Bild: Wyler, Hugo: Frauenstimmrecht und jüd. Gemeinde, in: Israelitisches Wochenblatt, Nr. 21, 
23.05.1930, S. 7-9, AfZ Z Jüdische Periodika / IW 1930-21. 
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Ob Hugo Wylers Artikel lediglich einen bereits aktuellen gemeindeinter-
nen Diskurs aufgenommen hat oder bloss versuchte, Diskussion in der 
Gemeinde zu lancieren, kann nicht mehr eruiert werden. Klar ist, dass im 
Zusammenhang mit der geplanten Statutenrevision nun auch die Rechte 
der jüdischen Frauen Thema wurden.  

Zum Artikel von Hugo Wyler aus dem Israelitischen Wochenblatt (Jg. 1930, Nr. 21) im Anhang.  

Saly Braunschweig (1891-1946), von Beruf Kaufmann, tritt in den Unter-
lagen des AfZ in verschiedenen Rollen in Erscheinung. So war er erst als 
Präsident der Schulpflege für die Israelitische Cultusgemeinde Zürich 
(ICZ) tätig, dann als Gemeindepräsident. Während seiner ICZ-Präsident-
schaft wurden die Innenrenovation der Synagoge Löwenstrasse und der 
Neubau des Gemeindehauses in Zürich Enge vorgenommen. 1943 trat er 
als ICZ-Präsident zurück und übernahm – in Nachfolge von Saly Mayer – 
das Präsidium des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Das 
Amt hatte er bis zu seinem Tod in Zürich im Jahr 1946 inne.  

In seinem Nachlass findet sich ein Referat aus dem Jahr 1930 zum Thema 
«Frauenstimmrecht».29 Anlass dafür war ein Antrag auf Wiedererwägung 
zu einem Antrag des ICZ-Vorstands, der im Rahmen einer Statutenrevi-
sion die Rechte der Frauen ausweiten wollte. Braunschweig trug das An-
liegen des Vorstands vor und führte – ähnlich wie Hugo Wyler im oben 
zitierten Artikel – zur gegenwärtigen Lage aus, dass es gemäss Statuten 
den Frauen eigentlich erlaubt wäre, an Generalversammlungen der Ge-
meinde teilzunehmen. Zudem könnten sie in die Kommissionen der Ar-
menpflege und der Schulkommission gewählt werden. Von beiden Mög-
lichkeiten wurde aber bisher kein Gebrauch gemacht, «obwohl ihre Mit-
arbeit hinter den Kulissen auf speziellen Gebieten mit Freuden gesehen 
wurde».30 Als Grund dafür gab Braunschweig an, «weil es nicht Sitte war, 
weil wir es nicht gewohnt sind»31.  

                                                           
29 Braunschweig, Saly: Referat zum Wiedererwägungsantrag Ch. Bollag in Sachen «Frauenstimm-
recht», G.V., 2. Nov. 1930, in: AfZ NL Saly Braunschweig / 1.  
30 Ebd., S. 2. 
31 Ebd. 
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Die Situation stellte sich also folgendermassen dar: Die jüdischen Frauen 
hatten in der Gemeinde kein Mitspracherecht, und ihnen wurde die Teil-
nahme auch in denjenigen Bereichen verwehrt, in denen es ihnen gemäss 
Statuten eigentlich erlaubt gewesen wäre. Braunschweig fasste die Ab-
sicht seines Referats zusammen:  «Wir wollen durch die Aufnahme unse-
res Antrages in die Statuten deutlich bekunden, das[s] die Mitarbeit der 
Frau in unseren Gemeindeangelegenheiten erwünscht ist, im Gegensatz 
zu der bis jetzt gepflogenen Sitte.»32 

Die Befürchtungen der Gegner des Frauenstimmrechts gaben gemäss 
Braunschweig Aufschluss über das Frauenbild, das in Teilen der Ge-
meinde vorherrschte:  

 

Die Gegner des Frauenstimmrechts stützen sich auf alt hergebrachte Gewohnheiten, sie be-
fürchten eine Verlangsamung unserer Gemeindearbeiten, sie befürchten ein Niederdrücken 
des geistigen Niveaus unserer Versammlungen, wie wir dies zu meinem Leidwesen an der letz-
ten Generalversammlung hören mussten. Sie befürchten Schwatzhaftigkeit der Frau – ich 
glaube, diese Votanten sehen den Splitter im Auge des Nächsten, nicht den Balken im Eigenen. 
Tatsache ist, dass die Versammlungen unserer jüdischen Frauenvereine ruhiger und geordne-
ter verlaufen als unsere eigenen, und wir können in dieser Hinsicht nur einen veredelnden Ein-
fluss erwarten. Wer am geistigen Niveau zweifelt, scheint vor der Frau keine grosse Achtung 
zu hegen, jedoch an einer Überschätzung seines eigenen Wissens zu leiden.33 

 

Hier ist zu beobachten, dass die getätigten Aussagen überspitzter formu-
liert sind, als diejenigen, die beispielsweise im Rahmen von politischen 
Debatten geäussert wurden. Dies mag daran liegen, dass die Generalver-
sammlung einer jüdischen Gemeinde einen privaten Charakter hat und 
die Votanten ihre Meinungen freimütiger kundtun, als dies beispielsweise 
die in diesem Dossier zitierten Politiker, Diplomaten oder Rechtswissen-
schaftler bei öffentlichen Kundgebungen oder im Rahmen von Publikatio-
nen getan haben. Dass Braunschweig die Argumente seiner Gegner stark 
überzeichnet hätte, ist unwahrscheinlich, da in weiteren Zitaten aus den 
GV-Protokollen ähnlich deutliche Wortmeldungen überliefert sind.  

                                                           
32 Ebd. 
33 Ebd., S. 3.  
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Braunschweig ging nicht nur auf allgemeine Einwände ein, sondern auch 
auf religiöse Bedenken, die aber seines Erachtens «für unsere Gemeinde 
nicht stichhaltig»34 seien. Die ICZ als Einheitsgemeinde wurde und wird 
zwar nach orthodoxem Ritus geführt, stehe aber – im Gegensatz zu einer 
«streng religiös orthodoxe[n] Gemeinde»35 – für alle offen. Entsprechend 
sei der Standpunkt, dass die Pflichten der jüdischen Frau vor allem im 
Häuslichen zu finden seien, für die Gemeinde nicht anwendbar. Auch weist 
er darauf hin, dass die Mitarbeit der Frauen in der Gemeinde, insbeson-
dere im sozialen Bereich, längst Realität sei. Diese in der Gemeinde ge-
schätzte und anerkannte Arbeit müsse gemäss Braunschweig dazu füh-
ren, den Frauen auch ein Mitspracherecht in der Gemeindeversammlung 
zu geben. Er bezeichnet die weibliche Arbeitskraft als «Kraftquelle, wel-
che heute brach liegt»,36 wobei der Einbezug dieser Arbeitskraft auch eine 
Hebung der Frau bewirken würde, ganz im Sinne der Emanzipation:  

Der überwiegende Teil der Frauen huldigt heute einem totalen Indifferentismus allen jüdischen 
Dingen gegenüber. Wir wollen die Frauen durch Erteilung ihrer Rechte herausziehen zu aktiver 
Mitarbeit und zur Erfüllung ihrer Pflichten für das Judentum.  

Dass sich in Braunschweigs Rede ein progressives Anliegen mit konser-
vativen Rollenbildern verband, zeigen seine Aussagen, die die Aufgaben 
der Frau in erster Linie in sozialen Bereichen verorteten. So betonte er, 
dass die Zukunft des Judentums in der Jugend liegt, und dass deren Er-
ziehung und Bildung dezidiert weibliche Aufgaben seien.37  

Der Antrag des Vorstands, das Votum Braunschweigs wie auch der Artikel 
Wylers fanden in der Gemeinde kein Gehör. Trotz längerem Hin und 
Her (so fanden allein im Mai 1930 zwei ausserordentliche Gemeindever-
sammlungen zur Statutenrevision statt, von denen eine nicht 
beschlussfähig war) wurde der Rekurs gegen die Ablehnung der 
Frauenmitgliedschaft schlussendlich abgelehnt.  

Zum Referat von Saly Braunschweig im Anhang. 

34 Ebd. 
35 Ebd. 
36 Ebd., S. 4. 
37 Vgl.: Ebd. 
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Stellvertretend für die Mehrheitsmeinung der Gemeinde steht Charles 
Bollag38, der sich wiederholt mit Anträgen und Wortmeldung gegen die 
Statutenrevision und das Frauenstimmrecht aussprach:  

 

Ich gehöre zu denen, die den Wiedererwägungsantrag mitunterzeichnet haben. Ich tat dies aus 
folgendem Gefühl: Nicht das, was in den Statuten steht, ist wichtig, sondern die Tatsache, dass 
die ganze Angelegenheit bei der Mehrheit der Gemeinde eine Art Revolution des Gefühls her-
aufbeschworen hat. Ruht die kulturelle Entwicklung auf den Schultern des Mannes, oder muss 
sie auch von der Frau mitgetragen werden? In dem vorzüglichen Referat des Sprechers des 
Vorstandes ist gesagt worden, dass eine orthodoxe Gemeinde das Frauenstimmrecht ablehnen 
würde. Dies ist in der Tat der orthodoxe Standpunkt sowohl im Judentum wie im Katholizismus, 
der den Satz geprägt hat: «taciet mulier in ecclesia»39. Frau Jakob Abraham [sic!] hat heute 
auch schon betont, in welchen Gebieten die Frau massgebende Mitarbeiterin sein solle: im Ar-
menwesen und im Schulwesen. Es ist Tradition, dass die übrigens Gemeindeangelegenheiten 
nur vom Manne entschieden werden. Die religiösen Elemente unserer Gemeinde werden si-
cherlich an diesem Prinzip festhalten. Die Frau gehört in erster Linie ins Haus und in die Ar-
menpflege.40 

 

David Farbstein41 fasste die progressive Gegenmeinung zu dieser Haltung 
folgendermassen zusammen: «Es ist beschämend, wenn im Jahre 1930 
eine jüdische Gemeinde sagt: ‘Wir wollen keine Frauen.’»42 Der Wiederer-
wägungsantrag Bollags gegen die Mitwirkung der Frauen erhielt bei der 
folgenden Abstimmung 61 Stimmen. Für den Antrag des Vorstandes 
stimmten 59 Personen.  

Es dauerte über 30 Jahre, bis die Frauen der ICZ zu ihrem Recht kamen. 
In der Zwischenzeit hatte sich auch innerhalb der grössten jüdischen Ge-
meinde der Schweiz der Wind gedreht. Im Zusammenhang mit der kanto-
nalzürcherischen Abstimmung zum Frauenstimmrecht schaltete eine 
Gruppe prominenter jüdischer Männer im Israelitischen Wochenblatt ein 
Inserat, in dem sie eine klare Verbindung zur Emanzipation der Juden 

                                                           
38 Vermutlich der ehemalige ICZ-Präsident, Dr. Charles Bollag, der der Gemeinde von 1919 bis 1928 
vorstand.  
39 Korrekterweise «mulier taceat in ecclesia», die Frau/das Weib schweige in der Kirche/Gemeinde.  
40 Wortmeldung von Dr. Charles Bollag in der ausserordentlichen Gemeindeversammlung der Israeliti-
schen Cultusgemeinde Zürich vom 2. November 1930, in AfZ IB ICZ-Archiv / 143, S. 290.  
41 David Farbstein (1868-1953) war das zweite jüdische Mitglied im Nationalrat. Er war Jurist und Mit-
glied der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.  
42 Wortmeldung von Dr. David Farbstein in der ausserordentlichen Gemeindeversammlung der Israeli-
tischen Cultusgemeinde Zürich vom 2. November 1930, in AfZ IB ICZ-Archiv / 143, S. 291.  
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schufen und die Vorlage im Sinne des Kampfes gegen die Diskriminierung 
zur Annahme empfahlen.  

 

Bild: Inserat zur Volksabstimmung im Kanton Zürich, in: Israelitisches Wochenblatt, Jg. LXVI, Nr. 46, 
18.11.1966, S. 3, in: AfZ Z Jüdische Periodika / IW-1966-46. 

 

Im Abriss «Unsere Geschichte im Überblick» auf der Website der ICZ steht 
zum Jahr 1971: «Frauenstimmrecht in der Schweiz. In der ICZ bedeutend 
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früher schon.»43 Die Quellen sprechen hingegen eine andere Sprache. Das 
Mitspracherecht in Gemeindeangelegenheiten konnte von jüdischen 
Frauen erst ab 1972 wahrgenommen werden; dies schreibt auch die His-
torikerin Stefanie Mahrer in ihrem Beitrag zur Geschichte der ICZ: «Ein 
weiteres wichtiges Thema der ausgehenden 1960er-Jahre war das Mit-
spracherecht von Frauen. 1972 wurde schliesslich das aktive und passive 
Wahl- und Stimmrecht für beide Geschlechter eingeführt.»44 

Dies zeigt auch das Protokoll der dritten (ersten ausserordentlichen) Ge-
meindeversammlung der ICZ am 13. Dezember 1971. In einer Wortmel-
dung von Dr. Teitler für die Statutenrevisionskommission wurde die be-
stehende Situation für Frauen als eine unbefriedigende beschrieben, weil 
sie insbesondere als Ehefrauen an die Mitgliedschaft ihres Mannes ge-
bunden waren und kein Stimmrecht in der Gemeinde hatten. Dies führte 
zur Forderung, «auch unsere Frauen und Töchter über die zukünftige Ge-
staltung der Gemeinde mitentscheiden zu lassen.»45 Bei der Gemeinde-
versammlung der ICZ am 23. Oktober 1972 wurden die Anträge zur Statu-
tenrevision bzgl. Frauenstimmrecht schliesslich vorgebracht und kamen 
zur Abstimmung. Die Mitgliedschaft in der Gemeinde sollte neu entweder 
als Einzelmitgliedschaft oder als (gleichberechtigte) Ehepaarmitglied-
schaft bestehen. Im Protokoll ist vermerkt:  

 

In der nachfolgenden Schlussabstimmung wird die Vorlage einstimmig, unter grossem Beifall, 
genehmigt Der Gemeindepräsident bittet die anwesenden Frauen von Gemeindemitgliedern, 
die bisher auf der Tribüne waren, als vollberechtigte Gemeindemitglieder im Saal Platz zu neh-
men und heisst sie dort herzlich Willkommen. 46 

 

                                                           
43 Geschichte der ICZ: Unsere Geschichte im Überblick, Website der Israelitischen Cultusgemeinde Zü-
rich, online unter: https://icz.org/ueber-uns/geschichte-der-icz/ [zuletzt eingesehen: 29.10.2020]. 
44 Mahrer, Stefanie: Auf der Suche nach der neuen Rolle. Die ICZ als grösste jüdische Gemeinde des 
deutschen Sprachraums (1948-1976), in: Bodenheimer, Alfred [Hrsg.]: «Nicht irgendein anonymer Ver-
ein …» Eine Geschichte der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, Zürich 2012, S. 168.  
45 Wortmeldung von Dr. Eric Teitler in der dritten (ersten ausserordentlichen) Gemeindeversammlung 
der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich vom 13. Dezember 1971, in AfZ IB ICZ-Archiv / 157, S. 119.  
46 Protokoll der zweiten (ersten ausserordentlichen) Gemeindeversammlung der Israelitischen Cultus-
gemeinde Zürich vom 23. Oktober 1972, in AfZ IB ICZ-Archiv / 157, S. 149. 

https://icz.org/ueber-uns/geschichte-der-icz/
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Damit hatten alle (volljährigen) Frauen der ICZ gleiche Rechte wie die 
männlichen Mitglieder und konnten nicht nur abstimmen, sondern sich in 
alle Gremien und vor allem auch in den Vorstand wählen lassen.  

 

Das leidige «Fräulein»  

Um eine Frauenorganisation zu Wort kommen zu lassen, die sich – im Ge-
gensatz zur Frauengruppe des Redressement National im letzten Kapitel 
dieses Dossiers – für Frauenrechte einsetzte, wird hier kurz auf die Arbeit 
des Bunds der Schweizerischen Jüdischen Frauenorganisationen 
(BSJF, früher Bund der Schweizerischen Israelitischen Frauenorganisati-
onen BSIF) eingegangen. Der BSJF wurde im Jahr 1924 als Dachverband 
verschiedener jüdischer Frauenvereine gegründet. Später schlossen sich 
weitere Vereine sowie die zionistischen Frauenverbände WIZO und 
Emunah an. Bald wurde der BSJF Mitglied des Bundes Schweizerischer 
Frauenorganisationen (BSF) und vertrat die Interessen jüdischer Frauen 
gegenüber den jüdischen Gemeinden und dem SIG sowie gegenüber der 
(nicht-jüdischen) Öffentlichkeit.  

Traditionellerweise war der BSJF im sozialen Bereich tätig und enga-
gierte sich insbesondere während des Zweiten Weltkriegs in Zusammen-
arbeit mit dem Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen (VSJF) für 
jüdische Flüchtlinge. Ab den 1970er Jahren lässt sich im Archiv des BSJF 
eine gesteigerte Auseinandersetzung mit politischen Themen ausma-
chen, so im Zusammenhang mit dem Frauenstimm- und –wahlrecht in 
den jüdischen Gemeinden47 oder der Mutterschaftsversicherung.48 Ein 
Dossier mit dem Titel «Diverse frauenpolitische Themen» enthält u.a. 
Korrespondenz zum nationalen Frauenstimmrecht sowie mit Bundes-
kanzler Dr. iur. Karl Huber zur korrekten Anrede der Frau.  

Dieser Korrespondenzaustausch begann im Herbst 1972 und schloss in-
haltlich an die Einführung des Frauenstimmrechts auf nationaler Ebene 

                                                           
47 Vgl.: AfZ IB BSJF-Archiv / 185. Vgl. dazu auch: «Abriss: Frauenstimmrecht in den jüdischen Gemein-
den» im vorliegenden Dossier.  
48 Vgl.: AfZ IB BSJF-Archiv / 186. 
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an. So schrieb Bundeskanzler Karl Huber in seinem Brief an die verschie-
denen schweizerischen Frauenorganisationen:  

 

Bild: Brief von Bundeskanzler Karl Huber an die schweizerischen Frauenorganisationen vom 4. Oktober 
1972, in: AfZ IB BSJF-Archiv / 187.  

 

Huber ging also von einer durch die Einführung des Frauenstimmrechts 
veränderten politischen und gesellschaftlichen Realität aus, die den Bund 
dazu veranlasste, ähnliche Problematiken anzupacken – in diesem Fall 
konkret die Frage nach der leidigen Anrede «Fräulein». Er führte dazu 
aus, dass diese Anrede für ledige Frauen als «Zurücksetzung» empfunden 
würde. Während innerhalb der Bundesverwaltung noch die Anreden Herr, 
Frau und Fräulein verwendet wurden, hatte sich in der Bundesversamm-
lung längst durchgesetzt, die Parlamentarierinnen grundsätzlich mit 
«Frau Nationalrätin» oder «Frau Ständerätin» anzusprechen, «wenn nicht 
ein entgegenstehender Wunsch der Betroffenen bekannt ist.»49 Damit 
kam Huber auf den Zweck seines Briefes zu sprechen:  

 

 

Bild: Brief von Bundeskanzler Karl Huber an die schweizerischen Frauenorganisationen vom 4. Oktober 
1972, in: AfZ IB BSJF-Archiv / 187.  

                                                           
49 Brief von Bundeskanzler Karl Huber an die schweizerischen Frauenorganisationen vom 4. Oktober 
1972, in: AfZ IB BSJF-Archiv / 187. 
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Um die Meinungen in den Frauenorganisationen zu eruieren, legte er dem 
Schreiben einen Fragebogen bei.  

Die Antwort des BSJF folgte Ende November. Die Präsidentin Clara Fein-
stein liess den Bundeskanzler wissen, dass er mit seiner Anfrage offene 
Türen einrenne. «Das Fallenlassen der Unterscheidung ‘Fräulein’ und 
‘Frau’ entspricht […] einem alten Postulat der Frauenverbände.»50 Der 
beigelegte ausgefüllte Fragebogen belegt, dass der BSJF nicht nur die 
neuen Regeln für den deutschen und den französischen Sprachgebrauch 
befürwortete, sondern auch im Italienischen die Bezeichnung «Signora» 
gegenüber der «Signorina» bevorzugte.51 Der BSJF plädierte zudem für 
eine Übergangslösung, «da festgestellt wurde, dass eine Anzahl unver-
heirateter Frauen es vorziehen, als ‘Fräulein’ angeredet zu werden.»52  

Der Stellungnahme des BSJF folgt ein Brief an denselben von Gerda Re-
chenberg aus Bad Harzburg. Rechenberg hatte die Diskussion um die kor-
rekte Anrede der Schweizerinnen mitverfolgt und wies auf ihre bisher er-
folglosen Bemühungen «für die Aufhebung des gesellschaftlichen Status’ 
der Frauen»53 in Deutschland hin. Sie störte sich nicht nur an der Unter-
scheidung zwischen der verheirateten «Frau» und dem unverheirateten 
«Fräulein», dessen Entsprechung in der Anwendung auf den Mann fehle, 
sondern auch auf die fehlende Vergleichbarkeit zwischen den beiden An-
reden «Herr» und «Frau». Sprachlich gesehen wäre, so Rechenberg, das 
Pendant zum Herrn nicht die Frau, sondern die Dame. Ihren Brief schloss 
sie folgendermassen:  

                                                           
50 Brief von Clara Feinstein BSJF an Bundeskanzler Karl Huber vom 30. November 1972, in: AfZ IB BSJF-
Archiv / 187. Tatsächlich finden sich diesbezügliche Unterlagen im Archiv des Bunds Schweizerischer 
Frauenorganisationen schon in den 1950er Jahren: Vgl.: Gosteli-Stiftung: Findmittel des Bunds Schwei-
zerischer Frauenorganisationen (BSF), 317-07-064 Frau oder Fräulein 1955-1963 (Schachtel 477), on-
line unter: https://www.gosteli-foundation.ch/shared/findmittel/dateien/103-findmittel-bund-schwei-
zerischer-frauenvereine-_bsf_-alliance-de-societes-feminines-suisse-_asf_.pdf/@@down-
load/file/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-%28BSF%29-alliance-de-
soci%C3%A9t%C3%A9s-f%C3%A9minines-suisse-%28ASF%29.pdf?inline=true, zuletzt eingesehen: 
21.12.2020.  
51 Handschriftlich ausgefüllter Fragebogen «Anrede ‘Frau’ in der Bundesverwaltung», in: AfZ IB BSJF-
Archiv / 187.  
52 Brief von Clara Feinstein BSJF an Bundeskanzler Karl Huber vom 30. November 1972, in: AfZ IB BSJF-
Archiv / 187. 
53 Brief von Gerda Rechenberg an den Bund Schweizerischer Israelitischer Frauenvereine [sic] vom 17. 
Dezember 1984, in: AfZ IB BSJF-Archiv / 187.  

https://www.gosteli-foundation.ch/shared/findmittel/dateien/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-_bsf_-alliance-de-societes-feminines-suisse-_asf_.pdf/@@download/file/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-%28BSF%29-alliance-de-soci%C3%A9t%C3%A9s-f%C3%A9minines-suisse-%28ASF%29.pdf?inline=true
https://www.gosteli-foundation.ch/shared/findmittel/dateien/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-_bsf_-alliance-de-societes-feminines-suisse-_asf_.pdf/@@download/file/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-%28BSF%29-alliance-de-soci%C3%A9t%C3%A9s-f%C3%A9minines-suisse-%28ASF%29.pdf?inline=true
https://www.gosteli-foundation.ch/shared/findmittel/dateien/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-_bsf_-alliance-de-societes-feminines-suisse-_asf_.pdf/@@download/file/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-%28BSF%29-alliance-de-soci%C3%A9t%C3%A9s-f%C3%A9minines-suisse-%28ASF%29.pdf?inline=true
https://www.gosteli-foundation.ch/shared/findmittel/dateien/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-_bsf_-alliance-de-societes-feminines-suisse-_asf_.pdf/@@download/file/103-findmittel-bund-schweizerischer-frauenvereine-%28BSF%29-alliance-de-soci%C3%A9t%C3%A9s-f%C3%A9minines-suisse-%28ASF%29.pdf?inline=true
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Bild: Brief von Gerda Rechenberg an den Bund Schweizerischer Israelitischer Frauenvereine [sic] vom 
17. Dezember 1984, in: AfZ IB BSJF-Archiv / 187. 

 

Die Haltung von Gerda Rechenberg, die Frauen als «Dame» anzureden, 
setzte sich in Deutschland und der Schweiz nicht durch. Die Bundesver-
waltung jedoch entfernte das «Fräulein» offiziell aus ihrem Sprachge-
brauch, so das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und 
Mann: «Seit 1973 ist der Begriff ‘Fräulein’ aus der deutschen Korrespon-
denz der Bundesverwaltung verbannt (Rundschreiben des Bundeskanz-
lers an die Herren Generalsekretäre vom 23. März 1973).»54 Im erwähnten 
Rundschreiben wurde das Resultat der Umfrage bei den Frauenorganisa-
tionen festgehalten: «Es zeichnet sich vor allem im deutschen Sprachge-
biet eine Tendenz ab, nicht zuletzt für berufstätige ledige Frauen die An-
rede ‘Fräulein’ nicht mehr zu gebrauchen[.]»55 Die neue Regelung, bei der 
Anrede standardmässig «Frau» zu verwenden, gelte im mündlichen und 
schriftlichen Verkehr der Bundesverwaltung sowohl für den deutschen als 
auch für den französischen Sprachraum, nicht aber für den italienischen.  

Zu den Dossiers IB BSJF Archiv 185 und 187 im Anhang. 

Männer für das Frauenstimmrecht (Politische Zeitgeschichte)  
Der Jurist Robert Briner (1885-1960) war zuerst Sekretär der Vormund-
schaftsbehörde der Stadt Zürich und später Vorsteher des Jugendamts 
                                                           
54 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann: Allgemeines. Was gilt bezüglich der 
sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter?, online unter: https://www.ebg.ad-
min.ch/ebg/de/home/dokumentation/haeufige-fragen/allgemeines.html, zuletzt eingesehen: 
21.12.2020.  
55 Rundschreiben des Bundeskanzlers an die Generalsekretäre der Bundesverwaltung vom 23. März 
1973, online unter: https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/recht/rundschreiben_desbun-
deskanzlersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf.download.pdf/rundschreiben_desbundeskanz-
lersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf, zuletzt eingesehen: 21.12.2020. 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dokumentation/haeufige-fragen/allgemeines.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dokumentation/haeufige-fragen/allgemeines.html
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/recht/rundschreiben_desbundeskanzlersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf.download.pdf/rundschreiben_desbundeskanzlersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/recht/rundschreiben_desbundeskanzlersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf.download.pdf/rundschreiben_desbundeskanzlersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/recht/rundschreiben_desbundeskanzlersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf.download.pdf/rundschreiben_desbundeskanzlersandieherrengeneralsekretaerevom23.pdf
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des Kantons Zürich. Als Mitglied der Demokratischen Partei wurde er 
1935 in den Zürcher Regierungsrat gewählt. Er stand dem Polizei- und 
Militärdepartement und danach dem Erziehungsdepartement des Kan-
tons Zürich vor; daneben war er Präsident verschiedener fürsorgerischer 
und humanitärer Organisationen, wie u.a. Pro Infirmis oder der Schwei-
zerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe.  

In seinem Nachlass finden sich Vorträge, Reden und Artikel zu diversen 
politischen und gesellschaftlichen Fragen, beispielsweise zur Landesver-
teidigung, zum Gesundheitswesen und zur Wohlfahrt, aber auch zur Frau-
enrechtsbewegung. Briner war Vorstandsmitglied und später Ehrenmit-
glied des Schweizerischen Verbands für das Frauenstimmrecht. Seine 
Haltung fasste er in der Schrift «Die Staatsbürgerin», publiziert vom Frau-
enstimmrechtsverein, in einem prägnanten Satz zusammen: «Das Frau-
enstimmrecht ist eine Sache der Gerechtigkeit.»56 Der Frauenstimm-
rechtsverein dankte an jener Stelle Briner, «für die Treue, die er unserer 
Sache in langen Jahren durch Rat und Tat bewiesen hat.»57  

Briner stellte in seinen Vorträgen für den Verband rechtliche und fürsor-
gerische Themen ins Zentrum und ging auf die Forderung nach politischer 
Gleichberechtigung höchstens am Rande ein. In einer Ansprache zur Frau 
in der Wohlfahrtspflege, gehalten im Winter 1923 in Zürich, beschrieb er 
die Motivationen der Frauenrechtsbewegung: «[…] dass die Frauen von 
heute auch aus inneren Gründen, aus Gründen der freien Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit, aus Selbstachtung vor ihrer Menschenwürde, neue For-
men der Auswirkung ihrer, den männlichen Kräften gleichwertigen Fähig-
keiten erstreben.»58 Zum Schluss des Vortrags, in dem er ausführlich auf 
die Verdienste der Frauen in fürsorgerischen Organisationen einging, re-
sümierte er: «Die Frauen stehen mit vollen Händen vor der Tür und bitten 
um Einlass.»59 Die Gleichberechtigung der Frau war für Briner nicht ein 
gnädiges Entgegenkommen vonseiten der Männer, sondern von den 
                                                           
56 Robert Briner, zitiert in der Zeitschrift «Die Staatsbürgerin», Nr. 6, 1951, S. 2, in: AfZ NL Robert Briner 
/ 24.  
57 Ebd.  
58 Briner, Robert: Die Frau in der Wohlfahrtspflege, in: Die Frau im öffentlichen Leben. Vorträge gehal-
ten im Winter 1923 im Rathaussaal in Zürich, S. 7-30, hier S. 8-9, in: AfZ NL Robert Briner / 24. 
59 Ebd., S. 29.  
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Frauen selbst erarbeitet und verdient. Wenige Monate später, anlässlich 
des Vortrags «Die Frau im Dienste der Vormundschaft und der Jugend-
strafrechtspflege» gehalten an der Generalversammlung des Schweize-
rischen Stimmrechtsverbands in Basel, wurde er noch deutlicher: Es gehe 
ihm um nicht weniger als die «Befreiung der Frau aus unwürdiger Stel-
lung.»60 Dass diese emanzipatorische Aufgabe keine einfache war, war 
ihm klar. So äusserte er sich zur Berufsausübung und zur Erwerbsarbeit 
der Ehefrau61 und stellte fest: «Wie die neuen Aufgaben der einzelnen 
Frau, so sind auch die Aufgaben der Frauenbewegung gewaltig 
schwere.»62  

Interessant sind bei Robert Briners Ausführungen die Parallelen zur Auf-
klärung oder zur jüdischen Emanzipation. Ähnlich wie in der als 
«Haskala» bezeichneten jüdischen Emanzipation beschreibt Briner in Be-
zug auf die Frau eine unverschuldete Unmündigkeit, aus der die Frau be-
freit werden muss.  

Zu den Unterlagen aus dem Dossier 24 im Nachlass Robert Briner im Anhang. 

Der Ordinarius für Öffentliches Recht an der Universität Basel, Max Im-
boden (1915-1969), wurde im November 1956 von der Vereinigung für 
Frauenstimmrecht Basel und Umgebung dazu eingeladen, sich zu recht-
lichen Aspekten der Lancierung einer Unterschriftensammlung zu äus-
sern, die eine gemeinsame Entscheidung von Frauen und Männern über 
die Einführung des Frauenstimmrechts verlangte. In der Einladung wurde 
zudem eine Verbindung zwischen dem Frauenstimmrecht und dem vom 
Bundesrat geforderten Zivilschutzobligatorium für Frauen geschaffen – 
eine Verbindung, die Imboden klar ablehnte: «Er hätte diese Aufgabe […] 
nicht übernommen, bemerkte er, wenn er rechtzeitig in der Einladung den 

                                                           
60 Briner, Robert: «Die Frau im Dienste der Vormundschaft und der Jugendstrafrechtspflege», Vortrag, 
gehalten an der Generalversammlung des Schweiz. Stimmrechtsverbandes in Basel am 16. Juni 1923, 
Separatabdruck aus dem Schweizer Frauenblatt, Nr. 26, 27, 28 und 29, in: AfZ NL Robert Briner / 24.  
61 Briner, Robert: Berufsausübung und Arbeitserwerb der Ehefrau im schweizerischen Zivilgesetzbuch, 
in: AfZ NL Robert Briner / 24.  
62 Ebd., S. 15.  
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Hinweis auf den Zivilschutz gelesen hätte.»63 Seines Erachtens sei es tak-
tisch unklug, das Zivilschutzobligatorium mit Verweis auf die fehlenden 
Möglichkeiten der Schweizerinnen zur politischen Teilnahme abzulehnen. 
Imboden schlug ein alternatives Vorgehen vor, das beim Publikum auf we-
nig Zustimmung zu stossen schien: «Konstruktiver wäre eine Vorleistung 
(kritisches Gemurmel im Saal).»64 Als diese Aussage auf Kritik stiess, ver-
teidigte er sich damit, «die Aeusserung aus aufrichtiger Besorgnis um die 
Erreichung des auch ihm am Herzen liegenden Ziels getan zu haben.»65 

In einem Nachruf wurden Imbodens Verdienste «zur Förderung der Frau-
enrechte» gewürdigt. So beschrieb das Schweizer Frauenblatt Winterthur 
am 2. Mai 1969 eine Episode im Zusammenhang mit dem «radikal-demo-
kratische[n] Politiker», als Imboden «ein Gutachten zum Bürgerrecht der 
sich verheiratenden Baslerin» verfasst habe, «in dem klar zum Ausdruck 
kommt, dass er die Frau – auch die verheiratete Frau – als selbständiges 
Individuum sieht.»66 Dass Imboden sogar die verheiratete Frau als Indivi-
duum sieht, war Ausdruck einer patriarchalischen Ordnung, in der – ge-
rade im Eherecht – die Frau dem Mann untergeordnet war und scheint in 
der damaligen Zeit als progressiv gewertet worden zu sein.67  

Imbodens Einsatz für das Frauenstimmrecht wurde im Nachruf auf sein 
Elternhaus und insbesondere auf seine Mutter als erfolgreiche Ärztin zu-
rückgeführt. In der Folge werden verschiedene Versuche Imbodens auf-
geführt, die Rechte der Frauen – gerade in Basel – zu fördern. Der Artikel 
schliesst mit den Worten:  

 

                                                           
63 Kundgebung für die neue Frauenstimmrechtsinitiative, in: Basler Nachrichten, 06.11.1956, in: AfZ NL 
Max Imboden / 29.  
64 Ebd.  
65 Ebd.  
66 A. V.-T.: Professor Max Imboden zum Gedenken, in: Schweizer Frauenblatt Winterthur, 02.05.1969, in: 
AfZ NL Max Imboden / 30.  
67 Tatsächlich war die Frau ihrem Ehemann bis 1987 gesetzlich unterstellt. 1988 trat das neue Eherecht 
in Kraft, das auf der Gleichberechtigung von Frau und Mann beruht. Davor hiess es im Schweizer Zivil-
gesetzbuch unter Rechten und Pflichten des Mannes: «Der Ehemann ist das Haupt der Gemeinschaft. 
Er bestimmt die eheliche Wohnung und hat für den Unterhalt von Weib und Kind in gebührender Weise 
Sorge zu tragen.» (Vgl.: ZGB, 1907: Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Artikel 160.) Unter Rechten 
und Pflichten der Ehefrau sind vor allem Pflichten aufgeführt, u.a. «Sie führt den Haushalt.» (Vgl.: Ebd., 
Artikel 161, Absatz 3.) 
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Wir sehen: Professor Imboden hat mit seinem «konstruktiven Denken» (so in einem Nachruf) 
auch für die Frauensache gewirkt. Seine besonderen Gedanken hatte er in bezug auf die Unter-
zeichnung der Menschenrechtskonvention im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht: Zu 
unserm Nachteil kann er sie nun nicht mehr entwickeln.68 

 

Max Imboden verstarb im Alter von 54 Jahren. Die Schweizer Satirezeit-
schrift Nebelspalter kommentierte seinen frühen Tod mit den Worten:  

 

 

Bild: Was ich noch sagen wollte …, in: Nebelspalter, 21.05.1969, in: AfZ NL Max Imboden / 30.  

Zu den Unterlagen aus den Dossiers 29 und 30 im Nachlass von Max Imboden im Anhang.  

 

Der Jurist Pierre Micheli (1905-1989), der nach seinem Rechtsstudium 
eine Karriere im diplomatischen Dienst eingeschlagen hatte, beschäftigte 
sich gut 10 Jahre nach Imboden ebenfalls mit dem Frauenstimmrecht. In 
seinem Nachlass findet sich eine 15seitige Ansprache auf Deutsch und 
Französisch von Bundespräsident Willy Spühler (1902-1990) zum Frauen-
stimmrechtstag 1968.69 Da Micheli zu jenem Zeitpunkt Generalsekretär 

                                                           
68 Ebd.  
69 Spühler, Willy: Die Erklärung der Menschenrechte – und die Schweiz. Ansprache von Bundespräsident 
Willy Spühler, Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements, an der Oeffentlichen Kundge-
bung zum Frauenstimmrechtstag 1968, Zürich, 1. Februar 1968, in: AfZ NL Pierre Micheli / 65.18. 
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des Eidgenössischen Politischen Departementes in Bern war, dem da-
mals Bundespräsident Spühler vorstand, kann davon ausgegangen wer-
den, dass er diese Ansprache (mit-)verfasst hat. Spühler eröffnete die 
Rede mit einer Parallele zum gleichzeitig beginnenden internationalen 
Jahr der Menschenrechte. Dass der Frauenstimmrechtstag ausgerechnet 
auf diesen Tag gelegt wurde, lasse sich damit begründen, «dass das Ver-
langen nach dem vollen und uneingeschränkten Frauenstimmrecht nicht 
eine Extravaganz, nicht eine Besonderheit darstellt, sondern, dass dieses 
als ein Menschenrecht im engsten Sinne des Wortes zu gelten hat.»70  

Spühler führte im Anschluss den Begriff der Menschenrechte aus, die 
nicht aufgrund einer sozialen Zugehörigkeit beständen, sondern jeder und 
jedem eigen seien und «die Würde und den Wert der menschlichen Person 
ausmachen.»71 Bei einem historischen Abriss ging er alsdann auf die 
Rechte der Arbeiterschaft sowie die Abschaffung der Sklaverei ein und 
beschrieb eine Entwicklung, die erst durch den Zweiten Weltkrieg und ei-
nen damit verbundenen «Rückfall in die Barbarei»72 unterbrochen worden 
sei. Danach seien durch die Gründung der «im Zeichen der Menschen-
rechte» stehenden Vereinten Nationen die Menschenrechte «zu einem 
Anliegen der ganzen Menschheit» geworden.73  

Nun sollte in der Schweiz die 1950 ins Leben gerufene Europäische Men-
schenrechtskonvention unterzeichnet werden. Diese sei bisher von allen 
Mitgliedsstaaten unterzeichnet und ratifiziert worden, «mit Ausnahme der 
Schweiz und Frankreich, das die Konvention zwar 1950 unterzeichnet[,] 
aber nie ratifiziert hat.»74 Diese Tatsache führte für Spühler zu folgenden 
Fragen:  

 

                                                           
70 Ebd., S. 1.  
71 Ebd. 
72 Ebd., S. 3.  
73 Ebd. Spühler betonte aber auch die Abstraktheit der Menschenrechte durch das «Fehlen internatio-
naler Instanzen, welche die effektive Anwendung der Menschenrechte garantieren.» Ebd., S. 6.  
74 Ebd., S. 10.  
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Welches ist nun die Stellung unseres Landes bei der Verteidigung der Menschenrechte in den 
Organisationen der Vereinten Nationalen und im Europarat? Sind die Menschenrechte in unse-
rem Land gewährleistet, und wenn ja, warum haben wir die Europäische Konvention nicht un-
terzeichnet?75 

 

Durch ein Postulat sei der Bundesrat gebeten worden, die juristischen Be-
dingungen zur Ratifizierung abzuklären. Spühler sah die Aussicht durch-
aus positiv, hätte die Schweiz doch in den knapp 20 Jahren des Bestehens 
der Konvention die Möglichkeit gehabt, die Situation zu beobachten. «Die 
ganze Tragweite der einzelnen Artikel der Konvention lässt sich im Lichte 
ihrer Anwendung heute viel genauer absehen als zur Zeit ihrer Formulie-
rung im Jahre 1950.»76 Deswegen sei es nun an der Zeit, die Schweizer 
Gesetzgebung «genau unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, ob 
sie mit der Konvention im Einklang steht.»77 Die Lage, so Spühler, sei po-
sitiv: «Als Ganzes betrachtet, steht unsere Rechtsordnung mit dem Geiste 
der Konvention im Einklang.»78 Dabei seien aber zwei wesentliche Kon-
fliktpunkte zu beachten, zum einen die konfessionellen Ausnahmearti-
kel79 und – deswegen die Ansprache Spühlers – das fehlende Frauen-
stimmrecht. Beides wiedersprach der Europäischen Menschenrechts-
konvention, die konfessionellen Ausnahmeartikel der Religionsfreiheit 
(Artikel 9 zur Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) und das feh-
lende Frauenstimmrecht dem Diskriminierungsverbot (Artikel 14, u.a. 
aufgrund des Geschlechts). Diesbezüglich nannte Spühler zwei mögliche 
Lösungen: Einerseits ein Beitritt zur Konvention «unter Anbringung der 
nötigen Vorbehalte», andererseits mit der Unterzeichnung bis zur ab-
schliessenden rechtlichen Regelung dieser Fragen abzuwarten.80 Beide 
Vorgehensweisen hätten ihre Vor- und Nachteile.  

                                                           
75 Ebd.  
76 Ebd., S. 12. 
77 Ebd. 
78 Ebd., S. 13.  
79 Die konfessionellen Ausnahmeartikel bezogen sich insbesondere auf das Jesuitenverbot und das Ver-
bot der (Wieder-)Errichtung von Klöstern in der Schweiz. Vgl.: Jorio, Marco: Ausnahmeartikel, in: His-
torisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 28.07.2008, online unter: https://hls-dhs-
dss.ch/de/articles/010388/2008-07-28/, zuletzt eingesehen: 02.12.2020. 
80 Spühler, Willy: Die Erklärung der Menschenrechte – und die Schweiz. Ansprache von Bundespräsident 
Willy Spühler, Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements, an der Oeffentlichen Kundge-
bung zum Frauenstimmrechtstag 1968, Zürich, 1. Februar 1968, S. 14, in: AfZ NL Pierre Michel / 65.18.  

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010388/2008-07-28/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010388/2008-07-28/
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Das fehlende Frauenstimmrecht für Schweizerinnen, für das Spühler sich 
im Zusammenhang mit der Menschenrechtskonvention persönlich ein-
setzen wollte, sah er als «kein Ruhmesblatt». Konkret hob er hervor, dass 
die Schweiz «mit sechs asiatischen und afrikanischen Entwicklungslän-
dern zu jener Minderheit von Staaten gehöre[…], die das allgemeine Er-
wachsenen-Stimmrecht noch nicht generell eingeführt» habe.81 Er 
warnte jedoch, dass das Frauenstimmrecht nicht bloss aufgrund aussen-
politischen Drucks eingeführt werden dürfe. «Was aussenpolitisch 
wünschbar ist, dazu müssen auch die innenpolitischen Voraussetzungen 
erfüllt sein.»82  

Dennoch, und so schloss Spühler seine Rede, dürfe es «[v]or dem Impe-
rativ der Menschenrechte […] keinen Sonderfall Schweiz» geben. Die 
Menschenrechte seien in ihrem Gültigkeitsanspruch universell, aber «na-
tional sind die Voraussetzungen ihrer Verwirklichung.» Entsprechend 
müsse «[i]m eigenen nationalen Boden […] die Saat aufgehen, wenn die 
Menschenrechte völkerrechtlich verankert und realisiert werden sol-
len.»83  

Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde von der Schweiz 
schliesslich Ende November 1974 ratifiziert.84 

Zur gesamten Rede Willy Spühlers (deutsch und französisch) im Anhang.  

Die Eidgenössische Gemeinschaft (EG) wurde 1941 unter dem Eindruck 
des Zweiten Weltkriegs als Verein gegründet. Ihre Ziele waren der Wider-
stand gegen die Bedrohung der Schweiz durch den Nationalsozialismus 
und eine «politische Erneuerung» der Schweiz. Um Letzteres zu errei-
chen, wurden zahlreiche Konzepte für die politische, wirtschaftliche, mi-

                                                           
81 Ebd., S. 15. 
82 Ebd.  
83 Spühler, Willy: Die Erklärung der Menschenrechte – und die Schweiz. Ansprache von Bundespräsident 
Willy Spühler, Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements, an der Oeffentlichen Kundge-
bung zum Frauenstimmrechtstag 1968, Zürich, 1. Februar 1968, S. 15, in: AfZ NL Pierre Micheli / 65.18.  
84 Vgl. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA: Europäische Menschen-
rechtskonvention, online unter: https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-
organisationen/europarat/europaeische-menschenrechtskonvention.html, zuletzt eingesehen: 
02.12.2020. 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-organisationen/europarat/europaeische-menschenrechtskonvention.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-organisationen/europarat/europaeische-menschenrechtskonvention.html
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litärische, soziale und kulturelle Zukunftsplanung der Schweiz ausgear-
beitet. Gemäss ihrer an der Gründungsversammlung in Bern beschlosse-
nen Satzungen hatte die EG folgenden Vereinszweck: «Die eidgenössische 
Gemeinschaft erstrebt die Sammlung der besten Kräfte des Landes zur 
Verteidigung und politischen Neuverwirklichung des eidgenössischen Ge-
dankens.»85 Die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft in der EG zeigen, 
dass der Verein klar christlich, militärisch und männlich geprägt war.  

 

 

Bild: Satzungen der eidgenössischen Gemeinschaft, 12.01.1941, Bern, in: AfZ IB Eidg Gemeinschaft / 
3.3. 

                                                           
85 Satzungen der eidgenössischen Gemeinschaft, 12.01.1941, Bern, in: AfZ IB Eidg Gemeinschaft / 3.3. 
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Zu den Gründungsmitgliedern gehörten unter anderem der Historiker, 
Publizist und Politiker Peter Dürrenmatt86 und der Politiker Walter Allgö-
wer87, später stiessen der Journalist Fred Luchsinger88 sowie der Philo-
loge und spätere Rektor der ETH Zürich Karl Schmid89 zur Gruppe.  

Die EG wurde 1983 nach verschiedenen vergeblichen Wiederbelebungs-
versuchen aufgelöst.  

Im Archiv der EG finden sich verschiedene Stellungnahmen und Konzep-
tionen. Die EG äusserte sich zur Armeereform und zur Landesverteidi-
gung, zur Aussen- und zur Innenpolitik, zur Kultur, zur Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Die letzte und hier relevante Klasse mit dem Titel «Diverses» 
enthält eine Vielfalt an Themen wie Menschenrechte, Berufswahl und Be-
rufsbildung, Finanzausgleich, die «Judenfrage»90 und die «Frauenfrage». 
Die Unterlagen zu den Rechten der Frau umfassen lediglich zwei Seiten 
und beinhalten fünf «Thesen zur Frauenfrage» sowie den Standpunkt der 
EG zum Frauenstimmrecht und einen darauf gründenden Vorschlag, wie 
das Stimm- und Wahlrecht gemäss den Vorstellungen der Gruppe in Zu-
kunft geregelt werden soll. Beide Dokumente sind undatiert (darauf wird 
im Weiteren noch eingegangen) und mit dem Kürzel «E.G.» unterzeichnet.  

                                                           
86 Vgl.: Fink, Paul: Peter Dürrenmatt, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 
18.03.2010, online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/006272/2010-03-18/, zuletzt eingesehen: 
03.12.2020.  
87 Vgl.: Raulf, Monika: Walter Allgöwer, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 
04.05.2001, online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/006158/2001-05-04/, zuletzt eingesehen: 
03.12.2020.  
88 Vgl.: Scherrer, Adrian: Luchsinger, Fred, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 
17.12.2009, online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041608/2009-12-17/, zuletzt eingesehen: 
03.12.2020. 
89 Vgl.: Speich, Daniel: Karl Schmid, ein Exot im Dienste der Gesellschaft, online unter: http://www.ethis-
tory.ethz.ch/besichtigungen/touren/vitrinen/politkarrieren/vitrine43/, zuletzt eingesehen: 03.12.2020. 
Der umfangreiche Nachlass von Karl Schmid befindet sich im Archiv für Zeitgeschichte unter AfZ NL 
Karl Schmid.  
90 Vgl.: Greyerz, Hans von: d'Judefrag und d'Schwyz, 25 Seiten, Februar 1943, in: AfZ IB Eidg Gemein-
schaft / 15.2.  

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/006272/2010-03-18/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/006158/2001-05-04/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041608/2009-12-17/
http://www.ethistory.ethz.ch/besichtigungen/touren/vitrinen/politkarrieren/vitrine43/
http://www.ethistory.ethz.ch/besichtigungen/touren/vitrinen/politkarrieren/vitrine43/
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Bild: Eidgenössische Gemeinschaft: Thesen zur Frauenfrage, in: AfZ IB Eidg Gemeinschaft / 15.1. 

 

Im ersten Dokument geht es um «Thesen zur Frauenfrage». Dabei wird 
nicht konkretisiert, worin die «Frauenfrage» nach Meinung der EG be-
steht. Die Thesen werden mit dem Grundsatz «Mann und Frau sind eben-
bürtig»91 eröffnet. Die Erläuterungen zur ersten Thesen sowie die folgen-
den vier Thesen verdeutlichen die Überzeugung der EG, dass Frau und 
Mann wohl ebenbürtig sind, aber nicht gleich. Die Thesen konkretisieren 
diese Unterschiede.  

Da die Thesen undatiert sind, ist eine genaue Einschätzung schwierig. Der 
Höhepunkt an Aktivitäten der EG sind in den 1940er und 1950er Jahren zu 
verorten, insofern ist es naheliegend, dass auch die Thesen in dieser Zeit 
entstanden sind. In Bezug auf das Frauenbild und die Vorstellungen der 
                                                           
91 Eidgenössische Gemeinschaft: Thesen zur Frauenfrage, in: AfZ IB Eidg Gemeinschaft / 15.1. 
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Rolle der Frau beschreiben die Thesen eine eher durchschnittliche, wahr-
scheinlich repräsentative Haltung zur Rolle der Frau. In Bezug auf die 
Forderungen ist das Denken jedoch als relativ fortschrittlich einzuschät-
zen, war doch der damalige gesellschaftliche Konsens eine Ablehnung 
des Frauenstimmrechts. Die Thesen beruhen auf mehrheitlich zeitgenös-
sisch-konservativen Grundannahmen und fortschrittlichen Forderungen.  

Einerseits wird der Frau eindeutig eine traditionelle und private Rolle «in 
Familie, Fürsorge, Beruf und Kultur» bzw. der «Raum der persönlichen 
Bindungen» zugewiesen.92 Der Mann ist der Ernährer der Familie, der für 
die Frau sorgt; durch «Recht und Sozialmassnahmen» muss die Frau zu-
sätzlich geschützt werden.93 Diese Aussagen zementieren ein Bild der 
Frau als schutzbedürftiges, unselbstständiges Wesen, das in der Öffent-
lichkeit nichts zu suchen hat – eine Haltung, die darauf schliessen lässt, 
dass die Thesen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfasst wur-
den.  

Andererseits, und hier kommen wir zu den progressiveren Elementen der 
Thesen, wird eine Ebenbürtigkeit von Mann und Frau propagiert. Auch 
wenn es sich deutlich um keine grundsätzliche Gleichstellung oder 
Gleichheit handelt, wird die Ebenbürtigkeit durch die letzte These ver-
stärkt: Die EG befürwortet das Frauenstimmrecht im Sinne einer «formal-
juristische[n] Gleichstellung mit dem Mann».94 Dieses Recht würde die 
politischen Verhältnisse und die Stellung oder Rolle der Frau nicht än-
dern, aber die Situation entspannen. Was damit gemeint ist, wird nicht 
ausgeführt. Auch der abschliessende Satz «Die Frauenfrage ist damit 
noch nicht gelöst.»95 bedürfte einer Erläuterung, die leider fehlt.  

                                                           
92 Ebd. 
93 Ebd. 
94 Ebd. 
95 Ebd. 
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Bild: Eidgenössische Gemeinschaft: Thesen zum Frauenstimmrecht, in: AfZ IB Eidg Gemeinschaft / 
15.1. 

 

Im darauffolgenden Dokument «Thesen zum Frauenstimmrecht» wird 
der Vorschlag der EG zum allgemeinen Stimm- und Wahlrecht ausge-
führt, unterteilt in Standpunkt und Vorschlag. Unter «Standpunkt» plä-
diert die EG für eine politische Teilnahme der Schweizerinnen, mit der et-
was herablassenden Einschränkung «[s]oweit […] auf der Seite der Frau 
positive Kräfte zur Anteilnahme am politischen Leben drängen oder so-
weit sie zu erwecken sind».96 Auch konkrete Anleitungen zur Umsetzung 
dieser politischen Teilnahme der Frau bringt die EG vor: Sie solle ihre po-
litische Laufbahn auf Gemeindeebene beginnen und sich dann auf Kan-
tons- und vielleicht sogar Bundesebene hocharbeiten.  

                                                           
96 Eidgenössische Gemeinschaft: Thesen zum Frauenstimmrecht, in: AfZ IB Eidg Gemeinschaft / 15.1. 
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Bild: Eidgenössische Gemeinschaft: Thesen zum Frauenstimmrecht, in: AfZ IB Eidg Gemein-
schaft / 15.1. 

 

Dem Standpunkt folgt der Vorschlag zur Umsetzung. In der Vorstellung 
der EG könnte jede Schweizerin und jeder Schweizer das aktive und das 
passive Stimm- und Wahlrecht erhalten, jeweils auf ein schriftliches Ge-
such hin nach Erreichen der Volljährigkeit. Auf die offensichtliche Frage, 
welche Behörde mit dem beträchtlichen Aufwand der Prüfung dieser Ge-
suche beauftragt werden sollte, wird nicht eingegangen. Dass es der EG 
mehr um eine Stimm- und Wahlpflicht als um ein Recht geht, zeigt der 
folgende Absatz: «Wiederholtes, unentschuldigtes Fernbleiben von Wah-
len und Abstimmungen»97 würde im Entzug des Stimmrechts resultie-
ren.98 Um das Recht wieder zu erhalten, müsste ein erneutes Gesuch mit 
«nach Einkommen abgestufte[n]»99 Kostenfolgen gestellt werden. Die 
Praktikabilität dieses Vorschlags mag anzweifelbar sein. Obwohl sowohl 
die Thesen zur Frauenfrage wie auch zum Frauenstimmrecht von einer 
möglicherweise historisch geschuldeten herablassenden Haltung gegen-
über den Frauen geprägt sind, ist dennoch hervorzuheben, dass die EG zu 
einer Zeit für das Frauenstimmrecht plädierte, als die nationalen wie kan-
tonalen Abstimmungen jeweils in einer Ablehnung desselben endeten.  

Zu den Dossiers 3.3. und 15.1. aus dem Archiv der Eidgenössischen Gemeinschaft im Anhang. 

                                                           
97 Ebd. 
98 Die Wahl- und Stimmpflicht war früher verbreitet. Heute kennt dies noch der Kanton Schaffhausen, 
der Stimmberechtigten, die nicht abstimmen oder wählen gehen, eine Busse in der Höhe von 6 Franken 
auferlegt.  
99 Eidgenössische Gemeinschaft: Thesen zum Frauenstimmrecht, in: AfZ IB Eidg Gemeinschaft / 15.1. 
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Frauen gegen das Frauenstimmrecht (Wirtschaft und Zeitge-
schichte)  
Im folgenden Kapitel wird der Schwerpunkt auf den Kampf gegen das 
Frauenstimmrecht gelegt – sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler 
Ebene, hier am Beispiel des Kantons Zürich. Wie einleitend erwähnt, fin-
den sich in den Wirtschaftsbeständen im Archiv für Zeitgeschichte kaum 
Unterlagen zum Frauenstimmrecht. Die zwei (zusammenhängenden) 
Ausnahmen sind der Nachlass des freisinnigen Juristen Robert Eibel und 
der Bestand der Vereinigung «Redressement National» (RN). Eibel war im 
RN tätig; seine Unterlagen in Zusammenhang mit dem Kampf gegen das 
Frauenstimmrecht beziehen sich auf die späten 1960er Jahre und die Ab-
stimmung im Kanton Zürich.  

Die Organisation Redressement National (RN) war eine rechtsbürgerli-
che Vereinigung, die in den 1930er Jahren gegründet wurde und als libe-
ral-konservative Interessensgemeinschaft fungierte. Sie kämpfte insbe-
sondere gegen Verstaatlichung, Zentralisierung und den Abbau der De-
mokratie. Konkurrenz erhielt das RN später durch die Gesellschaft zur 
Förderung der schweizerischen Wirtschaft (wf), deren Archiv sich eben-
falls im AfZ befindet. 1961 wurde die Organisation in «Vereinigung für 
Freiheit, Föderalismus und Recht» umbenannt, seit 2001 setzt sie sich als 
«Liberale Aktion» für mittelständische Interessen ein.100  

Im Archiv des RN befinden sich nicht nur verschiedene Unterlagen zu Ver-
einsangelegenheiten, sondern auch thematisch geordnete Dossiers zu 
Staatsrecht, Wirtschaftspolitik oder Überfremdung. Dokumente zum 
Frauenstimmrecht finden sich aus den Jahren 1958 bis 1969. Sie umfas-
sen Korrespondenz zwischen den Mitgliedern sowie mit verwandten Or-
ganisationen, aber auch Sammlungen von Argumenten der Gegnerschaft 
und Pressespiegel zur Arbeit der Befürworterinnen und Befürworter des 
Frauenstimmrechts. Dabei geht es sowohl um nationale als auch um kan-
tonale Vorlagen, die aktiv bekämpft wurden.  

                                                           
100 Vgl.: Sidler, Roger: «Redressement National», in Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version 
vom 15.06.2010. Online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/046681/2010-06-15/ [Zuletzt eingese-
hen: 05.11.2020]. 

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/046681/2010-06-15/
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Am besten belegt sind die Aktivitäten im Zusammenhang mit der eidge-
nössischen Abstimmung zum Frauenstimmrecht im Februar 1959. In die-
sem Zusammenhang wurde 1958 ein separates «Frauenkomitee gegen 
die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz» gegründet, des-
sen Absichten mit denjenigen der übergeordneten Organisation des «Eid-
genössischen Aktionskomitees gegen die Einführung des Frauenstimm-
rechts» übereinstimmten und – gemäss Presse-Communiqué zur Grün-
dung des Frauenkomitees – folgendermassen zusammengefasst werden 
können: 

 

Das Schweizerische Frauenkomitee gegen das Frauenstimmrecht will das Schweizervolk auf 
die Nachteile aufmerksam machen, die ihm aus der Annahme der eidg. Vorlage erwachsen 
würden und dadurch verhindern, dass die Schweizerfrau aktiv in die Politik hineingezogen 
wird.101 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde einerseits Geld gesammelt, anderer-
seits ein Pressedienst eingerichtet, für den verschiedene, teils promi-
nente Personen Texte gegen das Frauenstimmrecht verfassten. Dabei ka-
men überraschend viele Frauen zu Wort, wohl um das Argument, dass die 
Frauen das Frauenstimmrecht gar nicht wollten, zu unterstreichen.  

So schrieb Josefine Steffen im Januar 1959 unter dem Titel «Jedem das 
Seine oder Jedem das Gleiche?»102 anlässlich der Abstimmung vom 1. 
Februar über den Bundesbeschluss über die Einführung des Frauen-
stimm- und -wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten. In ihrem 
Text argumentiert sie, dass die Schweiz mit ihrer politischen Sonderform 
«den Ruf als eine der vollkommensten Demokratien in der Welt»103 ge-
niesse. In der Schweiz würden die Stimmberechtigten nicht einfach nur 
wählen, sondern mehrere Male jährlich über komplexe Sachverhalte ab-

                                                           
101 Presse-Communiqué des Schweizerischen Frauenkomitees gegen das Frauenstimmrecht, ohne Da-
tum (wahrscheinlich Dezember 1958), in: AfZ IB RN-Archiv / 138.  
102 Steffen, Josefine: Jedem das Seine oder Jedem das Gleiche? Artikel für das Schweizerische Aktions-
komitee gegen die Verfassungsvorlage ueber die Einfuehrung des Frauenstimmrechts im Bund, Pres-
sedienst Nr. 1, in: AfZ IB RN-Archiv / 138.  
103 Ebd., S. 1.  
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stimmen. Schon in der damaligen Situation, die lediglich Männern die po-
litische Teilnahme ermöglichte, wurden – so Steffen – Stimmen laut, die 
fragten, «ob durch die Vielzahl der Geschäfte und den Umfang der zu er-
fassenden Materie der einzelne Stimmbürger nicht überfordert werde.»104 
Steffen wollte nun «keineswegs den Verdacht aufkommen lassen, wir 
sprächen der Schweizer Frau die für die Ausübung politischer Rechte un-
erlässlichen Fähigkeiten des Intellekts ab»105.  

 

Dennoch wird man wohl einräumen müssen, dass die Frau als Folge ihrer andersartigen Psy-
che, ihres besonderen Charakters und ihrer Funktion als Mutter den durch die Gleichberechti-
gung verlangten vollen politischen Einsatz in der staatlichen Willensbildung unserer Referen-
dumsdemokratie nicht im selben Masse zu erbringen vermag wie ein Mann, oder wenn dies im 
Einzelnen der Fall wäre, dann nur zu ihrem eigenen Schaden.106 

 

Den Befürworterinnen und Befürwortern des Frauenstimmrechts wirft 
sie vor, Gerechtigkeit mit Gleichschaltung zu verwechseln. Ob Steffen hier 
den nationalsozialistisch behafteten Begriff «Gleichschaltung» bewusst 
verwendet, sei dahingestellt. Gleich im nächsten Satz nimmt sie das titel-
gebende und ebenfalls belastete Sprichwort «Jedem das Seine» auf, das 
als bewusste Verhöhnung der KZ-Häftlinge über dem Eingang zum Kon-
zentrationslager Buchenwald hing. Steffen schreibt:  

 

Gerechtigkeit heisst nicht «Jedem das Gleiche» sondern «Jedem das Seine». Degradieren wir 
unsere Frauen nicht zu «Stimmbürgern zweiter Klasse», sondern erkämpfen wir Ihnen die Si-
cherung und Erhaltung der weiblichen Eigenart, indem wir sie aus dem Kampffeld der Politik 
heraushalten.107 

 

Weitere Texte mit ähnlicher Argumentation, die im Dossier des RN-Ar-
chivs enthalten sind, wurden ohne Namen der Verfasserinnen oder Ver-
fasser abgelegt. Es wird hervorgehoben, dass die direkte Demokratie der 
Schweiz eine Besonderheit sei. Den Schweizerinnen ein Wahl- und 
Stimmrecht zu geben, würde zu einem «Mass an politischen Rechten und 

                                                           
104 Ebd., S. 2.  
105 Ebd.  
106 Ebd. 
107 Ebd. 
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Pflichten [führen], wie es sonst nirgends in der Welt» bestehe.108 Die in 
letzter Zeit vermehrt beobachtete «demagogische Art der Propaganda-
mittel»109 in Abstimmungskämpfen könnten gerade Frauen stärker beein-
flussen. Und nicht zuletzt sei eine Annahme der Vorlage weder «der 
Würde und dem Werte der Frau selbst, noch der Familie, noch den Zellen 
und der Gesamtheit unseres Staats förderlich».110 

Ein weiterer Artikel, betitelt mit «Die Stimme einer Frau», verfasst von 
Margaretha Haas, will aufzeigen, dass die Mehrheit der Schweizerinnen 
das Stimmrecht gar nicht wolle. Haas führt aus:  

 

Frau und Mann sind von Natur aus verschieden geartet und haben deshalb auch verschiedene 
Aufgaben zu erfüllen. Das Frauenstimmrecht brächte uns einen grossen Schritt näher zur Ent-
persönlichung und zur Vermassung. Darum hoffen wir, unsere Männer seien noch Manns ge-
nug, uns Frauen Frauen bleiben zu lassen. Halbe Männer haben wir mehr als genug, - was uns 
nottut, das sind ganze Frauen.111 

 

In der Folge sind in genanntem Dossier vor allem befürwortende Stellung-
nahmen zum Frauenstimmrecht zu finden, die wahrscheinlich im Sinne 
einer Dokumentation gesammelt worden sind. «Wir Brückenbauer», das 
offizielle Organ der Migros-Genossenschaft, riet seinen Leserinnen und 
Lesern beispielsweise, der Empfehlung des Bundesrates und der eidge-
nössischen Räte zu folgen, und ein Ja «für die politische Gleichberechti-
gung der Frau mit dem Mann» einzulegen.112 Die Konkurrenzvereinigung 
«Schweizerisches Pressekomitee für das Frauenstimm- und –wahlrecht» 
wiederum meldete sich Mitte Januar mit einem Zitat General Guisans zu 

                                                           
108 Beide Zitate: ES: Warum ein NEIN zur eidg. Frauenstimmrecht-Vorlage? Artikel für das Schweizeri-
sche Aktionskomitee gegen die Verfassungsvorlage ueber die Einfuehrung des Frauenstimmrechts im 
Bund, Pressedienst Nr. 1, in: AfZ IB RN-Archiv / 138, S. 1.  
109 Ebd.  
110 Ebd., S. 2.  
111 Haas, Margaretha: Die Stimme einer Frau, Artikel für das Schweizerische Aktionskomitee gegen die 
Verfassungsvorlage ueber die Einfuehrung des Frauenstimmrechts im Bund, Pressedienst Nr. 1, in: AfZ 
IB RN-Archiv / 138, S. 1. 
112 G.D.: Ein ehrliches Wort zum Frauenstimmrecht, in: Wir Brückenbauer, Wochenblatt des sozialen 
Kapitals. Organ des Migros-Genossenschafts-Bundes, 9. Januar 1959, Jahrgang 18, Nr. 2, in: AfZ RN-
Archiv / 138, S. 1.  
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Wort, der die Verdienste der Frauen während des Zweiten Weltkriegs her-
vorhob. «Ein Schritt vorwärts in dieser Richtung wäre ein Gebot der Ge-
rechtigkeit und würde das Gemeinwohl in hohem Masse fördern.»113 

Möglicherweise war es gerade diese Wortmeldung Guisans, die zu einem 
Brief des Schweizerischen Aktionskomitees gegen die Verfassungsvor-
lage über die Einführung des Frauenstimmrechts im Bund an verschie-
dene Schweizer Politiker führte, in dem dargelegt wurde, dass über den 
Pressedienst der Befürworterinnen und Befürworter vermehrt «Stimmen 
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift» publiziert wür-
den. Dieses Unterfangen wollte das Aktionskomitee nun kopieren. Die Ad-
ressaten wurden gebeten, einen unterzeichneten Kurzartikel von 30-50 
Zeilen zu verfassen.114 Diverse Antworten trafen aus der ganzen Schweiz 
ein. Der Pressedienst des Schweizerischen Aktionskomitees gegen die 
Verfassungsvorlage stellte in der Folge zuhanden verschiedener Zei-
tungsredaktionen Dossiers zusammen, die die Position der Gegner in 
sechs Texten resümierten.  

Der Solothurner FDP-Ständerat Paul Haefelin wandte sich in seinem Ar-
tikel gegen eine «[g]efährliche Unduldsamkeit» und argumentierte, dass 
(über die grösseren Städte hinaus) die Frauen gar nicht an einer politi-
schen Beteiligung interessiert seien.115 Der Berner BGB116-National- und 
spätere Bundesrat Rudolf Gnägi schrieb von «staatspolitischen Beden-
ken» und verwies auf den Föderalismus der Schweiz, dem eine Einfüh-
rung des Frauenstimmrechts auf eidgenössischer Ebene entgegenlaufen 
würde, denn «[b]is anhin war es üblich, dass sich alles von unten herauf 

                                                           
113 Schweizerisches Pressekomitee für das Frauenstimm- und –wahlrecht: General Guisan bricht eine 
Lanze für die Schweizer Frauen, in: AfZ IB RN-Archiv / 138.  
114 Vgl. Brief des Schweizerischen Aktionskomitees gegen die Verfassungsvorlage über die Einführung 
des Frauenstimmrechts im Bund an diverse Adressaten vom 15. Januar 1959, in: AfZ IB RN-Archiv / 
138.  
115 Haefelin, Paul: Gefährliche Unduldsamkeit, Artikel für das Schweizerische Aktionskomitee gegen die 
Verfassungsvorlage ueber die Einfuehrung des Frauenstimmrechts im Bund, Pressedienst Nr. 3, Ja-
nuar 1959, in: AfZ IB RN-Archiv / 138.  
116 Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, Vorgängerpartei der heutigen SVP.  
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entwickeln musste.»117 Er bemängelte zudem, «dass die Unterschriften-
zahlen für Referendum und Initiative im Zusammenhang mit dieser Vor-
lage nicht mindestens verdoppelt wurden»118, dies würde schon allein die 
Bevölkerungszunahme bedingen. Gnägi resümierte: «Weil die Einführung 
des Frauenstimmrechts auf Bundesebene weder im Interesse der Frau 
und ihrer Stellung noch im Interesse unserer weit ausgebauten Demokra-
tie liegt, ist die Vorlage abzulehnen.»119  

BGB-Nationalrat Rudolf Reichling, erster Präsident der gesamtschweize-
rischen BGB sowie von 1949 bis 1961 Präsident des Schweizerischen Bau-
ernverbands, votierte für «[e]in Nein im Interesse der Frauen».120 Im Ge-
gensatz zum «männliche[n] Schweizerbürger» sei es für die Frauen – «zu-
folge Veranlagung und natürlichem Aufgabenkreis» – viel schwieriger, 
«sich in den Fragen der hohen Politik […] zurecht zu finden».121 Er führte 
auch umgehend aus, was er unter dem natürlichen Aufgabenkreis der 
Frau verstand, nämlich hauptsächlich das familiäre und soziale Betäti-
gungsfeld. Reichling schloss sein Votum mit den Worten:  

 

Die Ausdehnung des Stimm- und Wahlrechts auf die Frauen und Töchter ist weder staatspoli-
tisch noch im Sinne der Gerechtigkeit notwendig. Sie richtet sich gegen jene, die in der Erfüllung 
der ihnen von der Natur zugedachten Aufgaben und Pflichten aufgehen und darin Glück und 
Befriedigung finden. Wir haben aber eine hohe Meinung von der Sendung der Frau und eine 
grosse Achtung vor ihrer Stellung im Schweizervolk und stimmen deshalb aus Ueberzeugung 
gegen die Vorlage vom 1. Februar 1959.122 

 

Verschiedene weitere Meinungen gegen das Frauenstimmrecht wurden 
lediglich mit Kürzeln versehen, die keinen Rückschluss auf die Autorin o-
der den Autor geben. Unter dem Kürzel «fr.» und dem Titel «Wählt was 

                                                           
117 Gnägi, Rudolf: Die staatspolitischen Bedenken, Artikel für das Schweizerische Aktionskomitee gegen 
die Verfassungsvorlage ueber die Einfuehrung des Frauenstimmrechts im Bund, Pressedienst Nr. 3, 
Januar 1959, in: AfZ IB RN-Archiv / 138.  
118 Ebd.  
119 Ebd. 
120 Reichling, Rudolf: Die staatspolitischen Bedenken, Artikel für das Schweizerische Aktionskomitee 
gegen die Verfassungsvorlage ueber die Einfuehrung des Frauenstimmrechts im Bund, Pressedienst 
Nr. 4, Januar 1959, in: AfZ IB RN-Archiv / 138. 
121 Ebd. 
122 Ebd. 



   

45 
 

zählt!»123 wurde festgehalten, dass das Frauenstimmrecht keine Verbes-
serung für die Situation der Lage der Frau bewirken würde. Die Frau sei 
bereits «überall, wo es darauf ankommt, eindeutig bevorzugt» (beispiels-
weise im Zusammenhang mit der Wehrpflicht), und diese Vorteile könnten 
durch eine politische Gleichstellung verloren gehen. 

Abschliessend verschickte der Pressedienst des «Schweizerischen Akti-
onskomitees gegen die Verfassungsvorlage über die Einführung des Frau-
enstimmrechts im Bund» eine weitere Zusammenstellung der Argumente 
gegen das Frauenstimmrecht, begleitet wiederum von verschiedenen na-
mentlich unterzeichneten und anonymen Stellungnahmen, so vom Zür-
cher CVP-Nationalrat Karl Hackhofer sowie von «Frl. Dr. iur. Verena Kel-
ler, Fürsprech». Die Zusammenstellung der Argumente wird hier voll-
ständig und unkommentiert als Quelle eingefügt:  

                                                           
123 fr.: Wählt was zählt! Artikel für das Schweizerische Aktionskomitee gegen die Verfassungsvorlage 
ueber die Einfuehrung des Frauenstimmrechts im Bund, Pressdienst Nr. 3, Januar 1959, in: AfZ IB RN-
Archiv / 138. 
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Bild: Schweizerisches Aktionskomitee gegen die Verfassungsvorlage ueber die Einfuehrung des Frau-
enstimmrechts im Bund: Pressedienst Nr. 5, Aufruf zum 1. Februar, in: AfZ IB RN-Archiv / 138.  
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Bekanntlich wurde der Bundesbeschluss über die Einführung des Frau-
enstimm- und –wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten am 1. 
Februar 1959 deutlich von 70% der Abstimmenden abgelehnt.124 Lediglich 
drei Stände (die Kantone Waadt, Neuenburg und Genf) nahmen die Vor-
lage an und führten kurz darauf das Frauenstimmrecht auf kantonaler 
Ebene ein.  

Die Arbeit des RN war damit nicht getan. Im Kanton Zürich gab es zwi-
schen 1920 und 1970 nicht weniger als fünf Abstimmungen über das 
Stimm- und Wahlrecht für Frauen. Zumindest bei den späteren Abstim-
mungen war das RN aktiv in der Bekämpfung der jeweiligen Vorlagen tä-
tig, so auch bei der Volksabstimmung vom 20. November 1966 zum «Ver-
fassungsgesetz über die Abänderung von Artikel 16 der Staatsverfassung 
(Einführung des Frauen-Stimm- und –Wahlrechts)», die den Stimmbe-
rechtigten von Kantons- und Regierungsrat zur Annahme empfohlen 
wurde.125 Auch zu dieser Abstimmung wurde ein Komitee gegründet, das 
«Aktionskomitee gegen das Frauenstimmrecht im Kanton Zürich», präsi-
diert vom freisinnigen Kantonsrat Dr. F. Comtesse und mit Dr. N. Rappold 
als Kassier, das mit den bekannten Argumenten an die Öffentlichkeit trat.  

Hier kommt zudem Robert Eibel (1906-1986) ins Spiel, der gemäss Brief 
von Rappold vom 11. Oktober 1966 «als stiller Mitarbeiter»126 für den 
Kampf gegen das Frauenstimmrecht tätig war. Eibel, promovierter Jurist, 
war Wirtschafts- und PR-Berater und für die FDP im Gemeinderat der 
Stadt Zürich und später im Nationalrat. Seine «stille Mitarbeit» für das 
Aktionskomitee bestand vor allem darin, dem Aktionskomitee beratend 
beizustehen, Schriften zu verfassen und zu redigieren sowie Versände zu 
koordinieren.127 Die Dossiers in seinem Nachlass beinhalten in erster Li-

                                                           
124 Vgl.: Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundeskanzlei (BK): Volksabstimmung vom 01.02.1959, on-
line unter: https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/19590201/index.html [zuletzt eingesehen: 
11.11.2020]. 
125 Vgl.: Kanton Zürich: Volksabstimmung vom 20. November 1966, Broschüre zu den Abstimmungsvor-
lagen, in: AfZ IB RN-Archiv / 144.  
126 Brief von N. Rappold an Robert Eibel vom 11.10.1966, in: AfZ NL Robert Eibel / 23.4.3. 
127 In einem Brief von Kassier Rappold an Walter Schickli, den Geschäftsführer des Aktionskomitees, 
wird erwähnt, dass Robert Eibel den Text für den «Bettelbrief» verfassen, 3000 Couverts adressieren 

https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/19590201/index.html
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nie Korrespondenz, (redigierten und teilweise von Eibel verfassten) Flug-
blätter, Einzahlungsscheine und Zeitungsartikel.128 Öffentlich scheint sich 
Eibel nicht zum Frauenstimmrecht geäussert zu haben; dafür waren an-
dere zuständig.  

Werner F. Leutenegger, Geschäftsführer des Gewerbeverbands von Stadt 
und Kanton Zürich sowie BGB-Kantonsrat und später Nationalrat, ver-
fasste für das Aktionskomitee eine «Leitidee», die sich im Archiv des RN 
als Entwurf findet.129 In seiner Argumentation bringt er wiederholt vor, 
Mann und Frau hätten von der Natur unterschiedliche Rollen zugewiesen 
erhalten, die auch unterschiedliche Rechte und Pflichten bedingen wür-
den, und deswegen sei es falsch, beim fehlenden Stimmrecht von Frauen 
von Diskriminierung zu sprechen.  

 

Die Entfaltung der Frauen und ihr Einsatz im Rahmen des Ganzen bedürfen nicht der Männer-
Imitation und nicht der politischen Gleichmacherei. Staat und Politik, - ein ausgesprochen 
männliches Wirkungsgebiet, - sollen nicht das Leben der Menschen total beherrschen. Die 
Pflege der Menschlichkeit, die Fürsorge, Erziehung und Bildung, die Entfaltung der seelischen 
Kräfte in unserer Gesellschaft und in unserer Welt, sind ebenso wichtig, und gerade in diesen 
Gebieten liegt das besondere Wirkungsfeld der Frauen, kraft der ihnen von der Natur verliehe-
nen besonderen Kräfte. Sie ergänzen und gleichen dadurch in sinnvoller Weise aus, was sol-
chen Ausgleichs dringend bedarf, und diese wichtige Funktion bedarf nicht der Gleichmacherei 
der Geschlechter in der Ebene der Politik.130 

 

Die genannte Abstimmung im Kanton Zürich wurde diesmal wesentlich 
knapper abgelehnt. Bei einer überraschend hohen Stimmbeteiligung von 
74% sprachen sich 46.5% der Abstimmenden für das Frauenstimmrecht 
aus. Eine Analyse der Zürcher Woche vom 25. November 1966 wunderte 

                                                           
lassen und den Druckauftrag auslösen werde. Vgl.: Brief von N. Rappold an Walter Schickli vom 
11.10.1966, in: AfZ NL Robert Eibel / 23.4.3.  
128 Unter den aufbewahrten Zeitungsartikeln ist eine halbseitige Anzeige des Aktionskomitees gegen 
das Frauenstimmrecht im Zürcher Tagblatt zu finden, in dem dieses sich gegen die Sendung «Spiegel 
der Zeit» von Radio Zürich richtete. Darin seien die Worte gefallen, dass «diese Frauen weniger Recht 
haben als der ‘letzte Säufer und Strichjunge’». Die Anzeige wandte sich an Bundesrat Rudolf Gnägi, der 
als Nationalrat noch vor wenigen Jahren das Aktionskomitee gegen das Frauenrecht unterstützt hatte. 
Vgl.: Anzeige des Kantonszürcherischen Aktionskomitees gegen das Frauenstimmrecht im Tagblatt der 
Stadt Zürich vom 02.11.1966, Nr. 257, in: AfZ NL Robert Eibel / 23.4.4. 
129 Vgl.: Leutenegger, Werner F.: Leitidee. Frauen haben ihre eigenen grossen Aufgaben in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Staat; sie bedürfen zu deren Erfüllung keiner politischen Gleichmacherei, in: AfZ IB-RN-
Archiv / 144.  
130 Ebd, S. 1.  
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sich über diesen «offensichtlichen Fehlentscheid» nach «einer Aufklä-
rungskampagne, die von allen wichtigen Parteien und der ganzen Presse 
einhellig unterstützt wurde». Dabei wurde von einer «verlorene[n] 
Schlacht in einem Krieg, der sicher gewonnen wird» gesprochen und da-
rauf hingewiesen, dass schon bald ein neuer Anlauf genommen würde, 
um das Frauenstimmrecht zu realisieren.131 

Aus diesem Grund wurde das «Aktionskomitee gegen das Frauenstimm-
recht im Kanton Zürich» nicht aufgelöst. In einem Communiqué vom 1. 
Februar 1967 wurde bekräftigt, dass das Aktionskomitee durch den «ein-
deutigen Volksentscheid vom 20. Nov. 1966 in seinem Willen bestärkt [sei], 
sich weiter einzusetzen für eine Gestaltung des öffentlichen Lebens, die 
der Frau die ihrem Wesen gerecht werdende Stellung in der Familie, im 
Wirtschaftsleben und im Staat […] sichert.»132 Die Unterlagen des RN-Ar-
chivs belegen die regen Aktivitäten des Aktionskomitees im Vorfeld der 
Abstimmung zum Frauenstimmrecht im Kanton Zürich vom 15. November 
1970. Die Protokolle des «Bundes der Schweizerinnen gegen das Frauen-
stimmrecht, Kanton Zürich», dem fast deckungsgleich dieselben Prota-
gonistinnen und Protagonisten angehörten wie den früheren Vereinigun-
gen gegen das Frauenstimmrecht, bemerken, dass der Kampf nun 
schwieriger geworden sei: «Verschiedene Votanten halten fest, dass die 
Ausgangslage sehr ungünstig ist und dass es bei dieser Abstimmung aus-
serordentlich schwer fallen wird, ein von namhaften Parlamentariern an-
geführtes Aktionskomitee zu gründen. Desgleichen dürfte die Geldbe-
schaffung schwierig werden.» 133 Bei den geringen Erfolgschancen wirkt 
der Vorschlag, bei Einführung des Frauenstimmrechts eine Volksinitiative 
zur «Dienstverpflichtung der Frauen […] (FHD, Zivilschutz, Sozialdienst, 
Dienstpflichtersatz-Zahlungen)»134 zu starten, wie eine Trotzreaktion, zu-
mal der Vorschlag mit folgendem Kommentar versehen war: «Die Initia-

                                                           
131 Boeng, Peter: Die verlorenen Sieger. Schlachtbeschreibung oder: eine «Niederlage», im Gespräch 
analysiert, in: Zürcher Woche vom 25. November 1966, Nr. 47, S. 25, in: AfZ IB RN-Archiv / 144.  
132 Communiqué des Aktionskomitees gegen das Frauenstimmrecht im Kanton Zürich: Aktionskomitee 
gegen Frauenstimmrecht nicht aufgelöst!», 01.02.1967, in: AfZ IB RN-Archiv / 144.  
133 Protokoll der Sitzung des «Bundes der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht, Kanton Zü-
rich» vom 15.04.1969 im Bahnhofbuffet Zürich, in: AfZ IB RN-Archiv / 144, S. 2.  
134 Ebd. 
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tive soll so gestartet oder abgeschlossen sein, dass sie die kantonale Ab-
stimmung negativ beeinflussen kann (‘Androhung’ von Konsequen-
zen).»135 Um diese Absichten zu verschleiern, war geplant, «das Initiativ-
Komitee und das Frauenstimmrechts-Komitee personell verschieden»136 
zusammenzustellen. Die Diskussion dazu wurde mit der Aufforderung ab-
geschlossen, darüber «absolutes Stillschweigen zu bewahren.»137 Dass 
diese Idee weiter besprochen wurde, zeigt der Aufruf eines «Initiativkomi-
tees allg. Dienstpflicht», das «alle interessierten Kreise» dazu aufruft, 
«sich zur vorgesehenen Initiative zu äussern.»138 Über weitere Vorgänge 
geben die Unterlagen des RN-Archivs keinen Aufschluss.  

Im Kanton Zürich wurde das Frauenstimmrecht durch die Abstimmung 
vom 15. November 1970 eingeführt – nur kurz vor der Einführung auf na-
tionaler Ebene. Die Stimmbeteiligung betrug 61.5% mit einer guten Zwei-
drittelmehrheit von Ja-Stimmen. Zeitlich liegt der Kanton Zürich im nati-
onalen Vergleich im Mittelfeld.  

Zu den Unterlagen aus den Dossiers 138, 143 und 144 aus dem Archiv des Redressement Na-
tional im Anhang.  

Zum Abschluss eine unterhaltsamere Note: Ein Film aus dem Geschäfts-
nachlass von Imre Osvart, dem Inhaber eines Foto- und Filmfachge-
schäfts in Zürich, der 1956 als Ungarnflüchtling in die Schweiz gekommen 
war. Es finden sich in der kleinen Sammlung allerlei überraschende Trou-
vaillen aus den 1920er bis 1940er Jahren, so auch eine Werbung für Grie-
der & Cie in Zürich. Der kurze Werbefilm139 (der Urheber ist unbekannt) 
spielt in amüsanter Weise mit Frauenbildern. Möglicherweise nimmt er 
dabei das in der Zwischenkriegszeit moderner gewordene Frauenbild auf, 
mit Frauen, die – wie im Film gezeigt – Hosen tragen, mit Männern kämp-
fen und sich mit ihnen messen. Dies deutet darauf hin, dass der Werbefilm 
in den 1920er Jahren gedreht wurde, als sich durch die vermehrte Berufs-
tätigkeit der Frauen das Frauenbild veränderte und die Frauenbewegung 
                                                           
135 Ebd.  
136 Ebd.  
137 Ebd., S. 3.  
138 Aufruf des Initiativkomitees allgemeine Dienstpflicht zum Start einer Initiative zur Einführung der 
allgemeinen Frauen-Dienstpflicht, ohne Datum. In: AfZ IB RN-Archiv / 144.  
139 Vgl.: AfZ FV Osvart / 8 (A) [provisorische Signatur]. 
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gestärkt wurde. Die «Goldenen Zwanziger» endeten mit der Weltwirt-
schaftskrise. 

 

 

Bild: Der Mann in Bedrängnis: Filmstill aus einem Werbespot der Grieder & Cie für «die moderne 
Frau», ca. 1929.  

Zum Werbespot für die «moderne Frau» der Grieder & Cie. 

 

  

https://youtu.be/BzanHvQoDwI
https://youtu.be/BzanHvQoDwI
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Zusammenfassung  
In den Beständen des Archivs für Zeitgeschichte finden sich vielfältige Do-
kumente zum Frauenstimmrecht und zur Frauenrechtsbewegung. Auffäl-
lig ist dabei, dass die Meinungen dazu hauptsächlich von Männern geäus-
sert wurden, was nicht nur historischen Realitäten, sondern auch blinden 
Flecken im bisherigen Sammlungsprofil des Archivs geschuldet ist.  

Es ist interessant, dass in Argumentationen zum Frauenstimmrecht nicht 
nur deutliche Unterschiede zwischen befürwortenden und ablehnenden 
Stimmen auftreten, sondern auch gewisse Ähnlichkeiten. So verweisen 
nicht nur die Gegnerinnen und Gegner auf eine «natürliche» oder «gott-
gegebene» Rolle der Frau, sondern auch die Gegenseite. Die Folgen die-
ses Arguments werden aber jeweils unterschiedlich ausgelegt: Während 
für die Gegnerschaft die Beschränkung der Frau auf den häuslichen und 
sozialen Bereich bedeutet, dass sie keine aktivere Rolle in der Politik 
übernehmen kann, betonen beispielsweise die Mitglieder der Eidgenössi-
schen Gemeinschaft zwar das unterschiedliche «Wesen» sowie die ver-
schiedenen Tätigkeitsgebiete von Frau und Mann, schliessen jedoch aus 
der prinzipiellen Ebenbürtigkeit der Geschlechter auf eine politische 
Gleichberechtigung. Zudem lassen sich bei Befürwortern patriarchalische 
Stimmen, die vermeintlich wohlmeinend weiterhin abwertende Haltungen 
gegenüber Frauen transportieren, von fortschrittlichen Sichtweisen un-
terscheiden, denen die Gleichwertigkeit von Frau und Mann selbstver-
ständlich und für die die – nicht nur rechtliche und politische – Diskrimi-
nierung der Frau ein Missstand darstellt.  

Oft wird bei der Ablehnung des Frauenstimmrechts auf eine angebliche 
bereits bestehende Bevorteilung der Frau hingewiesen, da sie, im Gegen-
satz zum Mann, keine Dienstpflicht wahrnehmen muss. Dies wird beson-
ders in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre deutlich, als ein Zivilschutzob-
ligatorium für die Frau geschaffen werden sollte, obwohl die rechtliche 
und politische Gleichstellung noch nicht realisiert war. In diesem Zusam-
menhang wird wiederholt darauf hingewiesen, dass eine zumindest teil-
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weise Gleichstellung bei der Wehrpflicht eine positiv zu wertende Vorleis-
tung wäre, die schliesslich zu einer politischen Gleichberechtigung führen 
würde.  

Das Frauenstimmrecht wurde zudem deutlich in einen Zusammenhang 
mit Gerechtigkeit und mit Menschenrechten gestellt. Gerade die Diskus-
sionen um die Unterzeichnung und die Ratifizierung der Europäischen 
Menschenrechtskonventionen ordneten die Rechte der Frau klar als Men-
schenrecht ein. Dass die Schweiz, die sich so fortschrittlich sah, zu den 
wenigen Ländern gehörte, die den Frauen keine gleichen Rechte zuge-
stand, wurde als bedenklich empfunden.  

Ähnliche Argumente wurden auch bei der Frage nach dem Frauenstimm-
recht innerhalb der jüdischen Gemeinden vorgebracht. Da es sich bei den 
Wortmeldungen der Gegner im Rahmen der Generalversammlungen 
mehrheitlich um nicht zur Publikation gedachte, nicht politische, sondern 
eher private Äusserungen handelt, geben sie vielleicht unverblümter die 
jeweiligen Meinungen wieder. Es geht um die «Schwatzhaftigkeit» der 
Frau, dass sie intellektuell nicht mithalten könne und ganz grundsätzlich, 
dass ihr Raum das Haus und die sozialen Betätigungsfelder seien. Dass 
zudem religiöse Argumente vorgebracht werden, mag anhand des Set-
tings nicht überraschen. Überraschend ist in diesem Zusammenhang e-
her, dass zur Rechtfertigung der Diskriminierung der Frau im Judentum 
auch auf die katholische Kirche verweisen wird und als Begründung ein 
Zitat aus dem ersten Korintherbrief, also der christlichen Bibel, vorge-
bracht wird: «mulier taceat in ecclesia».  

Befürwortende Stimmen hingegen wiesen darauf hin, dass die Mitwirkung 
der jüdischen Frauen in der Gemeinde insbesondere im sozialen Bereich 
längst eine Tatsache sei und dass dies ausgezeichnet funktioniere. Dar-
über hinaus würden die Statuten mehr Rechte erlauben, als den Frauen 
tatsächlich zugestanden würden. Der stärkere Miteinbezug der Frauen 
könnte zudem deren jüdische Identität stärken. Interessanterweise wurde 
bereits in den Diskussionen um das Frauenstimmrecht in der ICZ im Jahr 
1930 das Argument aufgebracht, dass es an der Zeit sei, die Frauen ver-
stärkt einzubeziehen, und beschämend, dass dies noch nicht geschehen 
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sei. Es zeigt sich, dass sich die Meinungen und Argumente der Schweizer 
Juden nicht von jenen der nichtjüdischen Schweizer unterschieden: Auch 
in der ICZ wurde das Frauenstimmrecht erst in den 1970er Jahren einge-
führt.  

Und schliesslich ist es spannend zu sehen, dass Frauen, die sich gegen 
das Frauenstimmrecht aussprachen, die gleichen Argumente vorbrach-
ten wie die Männer. Innerhalb des Redressement National wurde ein 
Frauenkomitee gegründet, das noch in den späten 1960er Jahren die kan-
tonalen und eidgenössischen Vorlagen bekämpfte. Das Komitee verwies 
auf die Komplexität und Besonderheit des politischen Systems der 
Schweiz, das die Frau überfordern würde und einen Vergleich mit dem 
Ausland verunmögliche. Eine andere Formulierung, die aber das gleiche 
bedeutete, war, dass die Frau Schutz vor dem Schmutz der Politik benö-
tige – wobei natürlich fraglich ist, ob die Männer die Politik tatsächlich als 
so schmutzig empfanden, oder ob dies vielmehr um eine Schutzbehaup-
tung handelte, um die Macht zu bewahren. Es wurde zudem angeführt, 
dass die Mehrheit der Frauen (insbesondere ausserhalb der grösseren 
Städte) das Stimmrecht gar nicht wolle. Aus heutiger Sicht auffällig und 
befremdlich ist zudem die Tatsache, dass die Argumente der Gegner-
schaft oft ausschliesslich auf Frauen als (Ehe-)Frauen und Töchter abziel-
ten und gewissermassen ein Besitzverhältnis bzw. eine Zu- oder Unter-
ordnung zum Mann verdeutlichten.  

Nicht zuletzt herrschte gerade in bürgerlichen und konservativen Kreisen 
die Angst vor einer politischen Verschiebung nach links wegen der «Emo-
tionalität der Frau», die sich leichter für soziale Anliegen gewinnen lasse. 
Gleichzeitig bestand auf Seiten der Frauen die Hoffnung, dass sich ihre 
Situation durch den politischen Einbezug zum Besseren verändern würde. 
Beide Haltungen können in die titelgebende Karikatur (vgl. Titelblatt) hin-
eingelesen werden: «Nichts mehr wird sein wie es war» kann dahinge-
hend interpretiert werden, dass nun quasi das Ende der Welt nahe ist oder 
aber paradiesische Zustände anbrechen werden.  
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Was hat sich tatsächlich geändert? Und: Hat sich die Situation der Frau 
durch ihre politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten grundlegend ver-
bessert?  

Die Statistik und die Marktforschung zeigen diesbezüglich auf, dass in ins-
gesamt «mindestens zehn» Volksabstimmungen die Stimmen der Frauen 
ausschlaggebend waren – im Vergleich zu «mindestens elf», bei denen die 
Männer das Resultat kippten.140 Je nachdem sind die Unterschiede zwi-
schen den Abstimmungsresultaten vor und nach der Einführung des 
Frauenstimmrechts also minim. Konkret wird aber festgehalten, dass die 
Frauen sich deutlicher für Umweltschutzanliegen, gegen Diskriminierung 
bzw. allgemein für genderspezifische, gesellschafts- und sozialpolitische 
Anliegen aussprechen. Zudem sei bemerkenswert, dass bei den rechten 
Parteien – im Zusammenhang mit der Schweiz wird die SVP genannt – die 
männlichen Wähler in der Mehrzahl seien, während die linken Parteien 
SP und die Grünen in der Mehrheit von Frauen unterstützt würden. In der 
Mitte sei das Geschlechterverhältnis relativ ausgeglichen.141 

Die erste Abstimmung nach der Einführung des Frauenstimmrechts, bei 
der die weiblichen Stimmen den Ausgang änderten, war das neue Ehe- 
und Erbrecht im Jahr 1985. Zehn Jahre später wurde die Antirassismus-
Strafnorm dank Frauenstimmen angenommen. Zuletzt lehnten die 
Schweizerinnen im Jahr 2014 die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge 
ab. Die Schweizer Männer setzten sich bei der Vorlage «Für den Schutz 
vor Waffengewalt» im Jahr 2011 durch, die den Waffenbesitz einge-
schränkt hätte und dank der Männerstimmen abgelehnt wurde.142 

Es dauerte nach der Einführung des Frauenstimmrechts bis Ende der 
1980er Jahre, bis mit Elisabeth Kopp erstmalig eine Frau in den Bundes-
rat gewählt wurde. Ihre Amtszeit wurde 1989 durch einen politischen 

                                                           
140 Tagesanzeiger: Wenn Frauen den kleinen Unterschied machen, 11.01.2011, online unter: 
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/wenn-frauen-den-kleinen-unterschied-ma-
chen/story/26697643, zuletzt eingesehen: 15.12.2020. Andere Forschungen beschreiben 11 von den 
Frauen gekippte Vorlagen gegenüber lediglich drei von den Männern entschiedene. Vgl.: Longchamp, 
Claude: Frauen mach den Unterschied, in: Republik, 18.02.2019, online unter: https://www.repub-
lik.ch/2019/02/18/frauen-machen-den-unterschied, zuletzt eingesehen: 15.12.2020.  
141 Vgl.: Ebd.  
142 Vgl.: Ebd.  

https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/wenn-frauen-den-kleinen-unterschied-machen/story/26697643
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/wenn-frauen-den-kleinen-unterschied-machen/story/26697643
https://www.republik.ch/2019/02/18/frauen-machen-den-unterschied
https://www.republik.ch/2019/02/18/frauen-machen-den-unterschied
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Skandal frühzeitig beendet. Ebenfalls in den 1980er Jahren wurde das 
Eherecht revidiert, das bis dahin den Mann als Haupt der ehelichen Ge-
meinschaft und als Versorger von Frau und Kind gesetzlich festgeschrie-
ben und die Frau zur Führung des Haushaltes verpflichtet hatte. 

 

 

Bild: Altes Eherecht im Schweizerischen Zivilgesetzbuch, gültig bis Dezember 1987 

 

Mit dem neuen Eherecht waren Frau und Mann ab 1988 offiziell gleichbe-
rechtigt.  

 

 

Bild: Neues Eherecht im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Stand April 2016) 
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Nach dem Frauenstreik von 1991, als eine halbe Million Frauen unter dem 
Motto «Wenn frau will, steht alles still» auf die Strassen gingen, gab es im 
Jahr 2019 eine Neuauflage mit wiederum über 500'000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Die Themen, die dabei im Zentrum standen, waren Loh-
nungleichheit, «Care-Arbeit», Sexismus und sexuelle Belästigung, und sie 
zeigen, dass viele Frauen ihre Situation immer noch als unbefriedigend 
verstehen. Das SRF fasst die Demonstrationen folgendermassen zusam-
men: «Die Forderungen bleiben quasi dieselben wie vor 28 Jahren: Mehr 
Gleichberechtigung, gleiche Löhne für gleiche Arbeit, Bekämpfung von 
Sexismus und sexueller Gewalt.»143 

Und abschliessend lässt sich feststellen: «Nichts mehr wird sein wie es 
war»? Der Satz von Hans U. Steger, der über seiner Karikatur zur Wahl 
von Ruth Dreifuss zur Bundesrätin steht, ist weder in seiner optimistisch 
hoffenden noch in seiner pessimistisch befürchtenden Auslegung einge-
troffen.   

                                                           
143 Moresi, Raffaela; Kornacher Silja; Gotsch, Lars: Das war der Schweizer Frauenstreik 2019 – Protokoll 
zum Nachlesen, in: SRF online, 14.06.2019, online unter: https://www.srf.ch/news/schweiz/protokoll-
zum-nachlesen-das-war-der-schweizer-frauenstreik-2019, zuletzt eingesehen: 16.12.2020.  
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o-5r Professor Max lmboden 

Am Ostermontag ist Professor Max II!!.Q2.den, Staatsrechtslehrer an der Universität Basel, Präsident des 1965 
geschaffenen Schweizerischen Wissenschaftsrates, radi
kal-demokratischer Politiker, im Alter von erst 54 Jahren gestorben. Seine Verdienste als Gelehrter wurdenin der Tagespresse ausführlich gewürdigt. Hier in unserm Frauenblatt wollen wir daran erinnern, worin 

sein Beitra·g 
zur Förde,rung der Frauenrechte 

bestand. Seine Bejahung der Frauensache ging nämlich über die politischen Rechte hinaus. Wir denken 
dabei an sein Gutachten zum Bürgerrecht der sich verheiratenden Baslerin, •in dem klar zum Ausdruck 
kommt, dass er die Frau - aue,h die verheiratete Frau - als selbständrges Individuum sieht. 

Seine so selbstverständlich wirkende Befürwortungdes Frauenstimmrechts hat er wohl schon aus dem
Elternhaus mitgenommen: war doch seine Mutter die bekannte St.-Galler Frauenärztin Dr. Imboden
Kaiser, die sich erfolgreich einsetzte für einen besseren Gesundheitsschutz des Säuglings, das erste Säug
lingsspital mitbegründen half, aber auch Mitbegründe
rin der Frauenzentrale St. Gallen war. 

Die Basler Frauen haben immer wieder erfahren
können, dass Professor Imboden sein «zukunftsgerichtetes juristisches Urteilen» (so nannte es einmal eine 
Juristin) für die Förderung ihrer Rechte einsetzte. 
Zwar gab es auch Meinungsverschiedenheiten: so bil-

r:te er 1956/57 die Ablehnung des damals zur Dis-

zum Gedenken 

kussion stehenden Zivilschutzartikels (er hätte ein Obli
gatorium für Frauen in der Hauswehr bringen sollen) 
durch die Baslerinnen nicht. Aber 1959 ist er der erste, der auf eine Umfrage der Basler Frauenzentrale«Warum sind Sie für das Frauenstimmrecht?» ant
wortet. Die Umfrage richtete sich an 100 Basler Per
sönlichkeiten, die Antworten wurden für einen Pres
sedienst (Abstimmung über das Frauenstimmrecht vom
1. Februar 1959) ausgewertet. Als Mitglied des Ver
fassungsrates für einen wiedervereinigten Kanton
Basel setzte er sich mehrmals für die Frauen em:
Bekanntlich enthielt ja der erste Verfassungsentwurtdas Frauenstimmrecht nicht, und Professor Imboden
versuchte, wenigstens ein Minimum für das Frauenstimmrecht zu si:chern, allerdings mit wechselndem 
Erfolg, denn· die Mehrheit der Verfassungsräte zeigte sich nicht so aufgeschlossen wie er. - Im Mai/Juni
1966, d. h. im Vorfeld der Abstimmung über das kantonale Frauenstimmrecht in Basel-Stadt, unterstützt 
er das kantonale befürwortende Aktionskomitee. Am Tag nach der Annahme schreibt er spontan an dendamaligen Präsidenten des Verfassungsrates, es sei 
zu überlegen, ob der Verfassungsrat nun nicht neu zuwählen sei, zumindest die Vertreter von Basel-Stadt, 
denn «das im Verfassungsrat vertretene Volk und das
zum endgültigen Entscheid über das Verfassungswerk aufgerufene Volk» stimmten nicht überein. «Nach ei
nem Grundgedanken der modernen konstitutionellen 
Lehre soll aber der zur Neuschaffung einer Verfas
sung eingesetzte Rat ein getreues Spiegelbild des Sou
veräns sein.» Professor Imboden ist mit diesem Vor-

schlag nicht durchgedrungen. Doch dass er ihn mach
te, zeigt, dass ihn die Annahme des Frauenstimm
rechts in Basel-Stadt ernsthaft bewegte und anregte. 

Im Jahr vorher, 1965 war es seiner Einwirkung zu 
verdanken, dass in die neue Kantonsverfassung vonNidwalden eine Bestimmung aufgenommen wurde,
wonach die politischen Rechte der Schweizerinnen in 
diesem Kanton durch blosse Gesetzesänderung (und
nicht durch eine Aenderung der Verfassung) einge
führt werden können. Ebenfalls 1965 erstellte er im Auftrag der Bürgergemeinde Basel-Stadt sein Gutach
ten zum Bürgerrecht der sich verheiratenden Baslerin, das in seinen Auswirkungen schliesslich. für alle 
Schweizerinnen wichtig werden kann. Er kommt darin 
zum Schluss, dass es für die Beibehaltung des Bürgerrechtes nur einer kantonalen Gesetzesänderung bedarf. 
Die Frage ist in Basel heute noch in der Schwebe,dj h. bei einer grossrätliichen Kommission in Bera
tung. Der Basler Regierungsrat liess ja bekanntlichein Gegengutachten durch Professor Hinderling erstel
len. Inzwischen sind neue Fakten aufgetaucht, die
Professor Imboden bei der Abfassung seines Gut-.(Fortsetzung siehe Seite 5) 

-

achtens noch nicht bekannt ZU sein schienen, die esaber stützen. 
Wir sehen: Professor Imboden hat mit seinem

«konstruktiven Denken» (so in einem Nachruf) auch
für die Frauensache gewirkt. Seine besonderen Ge
danken hatte er in bezug auf die Unterzeichnung der
Menschenrechtskonvention im Zusammenhang mit
dem Frauenstimmrecht: Zu unserm Nachteil kann er
sie nun nicht mehr entwickeln. A. v.-T.



Archiv für Zeitgeschichte / ETH Zürich 

Quelle: 

Spühler, Willy: Die Erklärung der Menschenrechte – und die Schweiz. Ansprache von Bundes-
präsident Willy Spühler, Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements, an der 
Oeffentlichen Kundgebung zum Frauenstimmrechtstag 1968, Zürich, 1. Februar 1968. 

Dossier:  

AfZ: NL Pierre Micheli / 65.18 



Sperrfrist; 1.2.1968
21 Uhr

"Die Erklärung der Menschenrechte - und die Schweiz"

Ansprache von Bundespräsident Willy Spühler,
Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements,

an der Oeffentliehen Kundgebung zum
Prciuenstimmrechtstag 1968

Zürich, 1. Februar I968

Nach dem Willen der' Veranstalter der Kundgebung der

Zürcher Frauen zum diesjährigen Prauenstlmmrechtstag soll diese

für Zürich gleichzeitig der Auftakt zum Internationalen Jahr der

Menschenrechte sein, Soll man etwa daraus ableiten, dass die das

Stimmrecht heischenden "Frauen weniger resolut imd gewissermassen

abstrakt ihre Forderung einbetten in eine allgemeine menschen-

rechtliche Erklärung- die von hohem idealistischem Schwung beseelt

ist, aber ihres breiten Fächers wegen wohl noch lange der umfas

senden Verwirklichung harrt? Davon kann offensichtlich nicht die

Rede sein. Im Gegenteil will damit zum Ausdruck gebracht werden,

dass das Verlangen nach dem vollen und uneingeschränkten Frauen

stimmrecht nicht eine Extravaganz, nicht eine Besonderheit dar

stellt, sondern, dass dieses als ein Menschenrecht im engsten

Sinne des Wortes zu gelten hat.

Jeder Mensch wird in eine Gemeinschaft hineingeboren, vor

allem in die Familie und in eine staatliche Ordnung. Durch diese

Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Ordnung erwachsen ihm

gewisse Rechte und Pflichten. Aber nl/'ht einfach durch diese so-
^  ̂ „ sondern

zlale Zugehörigkeit, als Mensch schlechthin sind ihm grundlegende

Menschenrechte eigen, welche die Würde und den Wert der menschli

chen Person ausmachen.

Der Begriff der Menschenrechte entstand im I8. Jahrhun

dert, im Jahrhundert der Aufklärung und des Naturrechts. Viel

älter als der Begriff ist zweifellos die grossartige Idee von den



- 2 -

Menschenrechten. Sie reicht ganz offensichtlich weit hinter die

sichtbaren Fanale der französischen und nordaraerikanischen Hevo-

luticn zurück und hat grosse Geister schon weit früher fasziniert#

In der Schweiz selber könnte man den Gedanken der Menschenrechte

wahrscheinlich, schon, in. den ältesten Ueberei.nkommen .der Eidgenos

sen und in den Freibriefen unserer mittelalterl.ichen Städte nach

weisen. Von den Schweizern, die später entscheidend an die Formu

lierung des Ideengutes her Menschenrechte beigetragen haben,

wären in erster Linie der Genfer Jean-Jacques Rousseau und der

Zürcher Heinrich Pestalozzi zu nennen.

Die Idee der Menschenrechte ist aber in jener Zeit auf

die politischen Rechte und auf den Schutz der persönlichen Frei

heit beschränkt. Richtungsweisend war hier die englische Gesetz

gebung, insbesondere die Habeas-Corpus-Akte, die Montesquieu und

andere auf dem Kontinent bekannt gemacht hatten, Sie war das gross

artige Beispiel einer friedlichen 'und längsamen Evolution zur Ver

wirklichung der Menschenrechte, während die Unabhängigkeitserklä-

riuig der Vereinigten Staater. von Amerika im Jahre 1776 wie auch die

französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in der Prä

ambel der Verfassung von 1789 Beispiele des revolutionären- Weges

darstellen#

Das 19. Jahrhundert hat dann dem Begriff der Menschen

rechte einen mehr s-^zialen und humanitären Inhalt gegeben. Man hat

damals zu erkennen begonnen, dass die politischen Rechte nicht

schon die persönliche Freiheit gewährleisten, dass es dazu vielmehr

sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit bedarf. Das Aufkom

men der mannigfaltigen sozialistischen Ideenwelt des letzten Jahr

hunderts ist Ausdruck dieser Einsicht, ihr eigentliches Ziel ist

im Grunde das der Verwirklichung der Menschenrechte,

Neben diesem Kampf um die "Mensohenwerdung der Arbeiter",

wie die Arbeiterbewegung, von ihrem schweizerischen Vorkämpfer

Herman Greulich genannt wurde, trat im vergangenen Jahrhundert

ein ganz andersartiges Ziel der Menschenrechtsbewegung in welt

historisches Blickfeld, nämlich der Kampf für die Aufhebung der
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Sklaverei in Staaten wie Amerika, Brasilien und Russland. Wenn

wir ausserdem vom spezifischen Beitrag der Schweiz an die Ent

wicklung der Menschenrechte sprechen wollten, müsste zweifellos

auch auf den Elnfluss der Genfer Konventionen und des Internacio-

nalen Komitees vom Roten Kreuz hingewiesen werden. Gesamthaft

lässt sich somit sagen, dass die Menschenrechte sich langsam aus

ihrer staatlichen Bindung lösten: sie hängen nicht mehr vom Status

des Bürgers eines bestimmten Staates ab, sondern von der Zugehörig

keit zur Menschheit schlechthin.

Es blieb dein 20, Jahrhundert, dem Oahrbundert der inter

nationalen Zusammenarbeit, vorbehalten, den Schutz der Menschen

rechte internationalen Organisationen anzuvertrauen. In der Zelt

zwischen den Weltkriegen garantierte der Völkerbund die Rechte

der Minderheiten in den Mandatsstaater Afrikas und des Nahen Ostens

Bas Internationale Arbeitsamt verlieh dem Schutz dor Rechte des

Arbeiters neue Impulse,

Der zweite Weltkrieg brachte dann einen Rückfall in die

Barbarei, die das Gewissen der Menschheit zutiefst empörte. In

dieser dunklen Stunde beschlossen die freiheitlichen Staaten, die

internationale Ordnung, die sie nach den Feindseligkeiten aufbauen

wollten, auf die Menschenrechte zu begründen, Sn steht denn die

Charta der Vereinten Nationen im Zeichen der Menschenrechte. Mit

der Gründung der UNO sind die Menschenrechte nicht mehr Sache

einzelner Staaten, Sie werden vielmehr zu einem Anliegen der gan

zen Menschheit,

Bevor ich auf das Verhältnis der Schweiz zu den Menschen

rechten zu sprechen komme^ möchte ich kurz skizzjeren, was seit

dem Zweiten Weltkrieg erreicht wurde.

Wie ich eben erwähnte, spricht die Charta der Vereinten

Natlü^nen die Sprache der Menschenrechte, So erklärt etwa die

Präambel:

"wir, die Völker der Vereinten Nationen, entschl-sssen.,,
Den Glauben an grundlegende Menschenrechte, an Würde
und Wert der menschlichen Person und an die G^.eichbe-

rechtigung von Mann und Frau und von grossen und klei
nen Nationen erneut zu bekräftigen ..."
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oder Artikel 1 legt fest:

"Die Ziele der Vereinten Nationen sind:
Internationale Zusammenarbeit zu erzielen,

,um internationale Probleme wirtschaftllcber,
sozialer, kultureller oder humanitärer Art-zu
losen und die Achtung der Mensohenreohte und Grund-
freiheiten für .Jedermann ohne Unterschied von Rasse,
Geschlecht, Sprache oder Religion zu fördern und
zu festigen

-'Die Generalversammlung hat im Laufe der Jahre verschie

dene spezielle Organe gegründet« So wurden im Rahmen der UNR die

Menschenrechtskommission und die Kommission für die Rechte der

Prau geschaffen, die sich ausschliesslich aus Frauen zusammensetzt *

Am 10. Dezember 1948 hat die Generalversammlung der UNO die "All

gemeine Erklärung der Mensohenreohte" einstimmig bei wenigen Ent

haltungen genehmigt. Aus Anlass des 20Jährigen Jubiläums dirser

historischen Kundgebung ist vor einigen Jahren beschlossen, .worden,

das Jahr 1968 zum "internationalen Jahr der Menschenrechte" zu

machen, Ausserdem wird im kommenden April in Teheran die UNO-Kon-

ferenz über die Menschenrechte tagen, um das bisher Erreichte ge

nau zu prüfen.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist eines

Jener historischen Dokumente von universaler Bedeutung, wie die

Geschichte" nur wenige hervorgebracht hat. Sicher wird erst eine

spätere Zeit ihr endgültiges Urteil darüber abgeben, ob die Völ

ker unseres Erdballes und unserer Zeit sich Jener idealen Verkün

digung würdig erwiesen haben. Es ist aber gewiss, dass Jene Dekla

ration von 1948 eine Grundsatzerklärung von grossartiger Eindring

lichkeit darstellt und durch ihre gedankliche, moralische und po

litische Weite von überzeitlicher Gültigkeit ist«

Man höre nur schon die beiden ersten Artikel dieser

Erklärung der Menschenrechte:

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen be
gabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen.

, Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung
verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine
Unterscheidung wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Ueber-
zeugimg, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigen
tum, Geburt oder sonstigen Umständen,"
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Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte stützt sich

auf vier tragende Säulen, wie seinerzeit der Delegierte eines

grossen europäischen Staates ricntlg bemerkte. Die erste dieser

Säulen sind die individuellen Rechte,, wie das Recht auf Leben,

Freiheit imd Sicherheit der Person. Die zweite Säule gilt den

Beziehungen des Menschen zu seinen Mitmenschen, der Familie,

den Gemeinschaften und der Dinge, die ihn umgeben. Der dritte

Pfeiler steht für die öffentlichen oder politischen Grundrechte,

von der Gedanken- und Religionsfreiheit bis zum Recht auf freie

Meinungsäusserung, dem Recht auf Versammlungs- und Vereinigungs

freiheit und schliesslich zum Recht an der Leitung der öffentli

chen Angelegenhelten seines Landes unmittelbar cder durch frei

gewählte Vertreter teilzunehmen. Ein vierter Pfeiler ist endlich

derjenige der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.

Er schafft das Gegengewicht zu den Rechter des materiej.len Lebens

und der gesetzlichen Freiheiten. Die Erklärung setzt der Ausübung

dieser Rechte gewisse Grenzen, indem sie diese vier Pfeiler ge-

wissermassen untermauert und feststellt, dass das Individuum

auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hatj denn allein in der

Gemeinschaft ist die freie und volle Entwicklung der Persönlich

keit mögljch. Die Notwendigkeit der sozialen und zwischenstaatli

chen Ordnung als Voraussetzung der Achtung der Menschenrechte

wird damit anerkannt.

Entscheidend in dieser universellen Erklärung ist wohl

die Idee einer vorbehaltlosen Gleichberechtigung als Grundlage des

Verhältnisses von Mensch zu Mensch zu staatlicher Gemeinschaft,

Hier wurzelt der universale Charakter- jeder Mensch hat die glei«

chen Rechte allein deshalb, weil er ein menrchliches Wesen ist.

Die Erklärung hat allerdings nur moralischen Wert. Sie

ist eine feierliche Verpflichtung und ein Glaubensbekenntnis, die

Bejahung eines Ideals, dem jedermann nachstreben sallte. Wesent

lich ist aber immerhin, dass die UNO-Charta ihre Mitglieder ver

pflichtet, die Acht'ing vor den Menschenrechten zu fördern.
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Welche Wirkung hat nun dieser Text gezeitigt? Die Erklärung

wurde einmal-; zum Ausgangspunkt verschiedener anderer Erklärungen

sowie von rund fünfzehn Uebereinkommen, die einzelne .ihrer Be

stimmungen präzisieren. Von den 15 bisher abgeschlossenen Ueber-

einkommen seien hier nur .diejenigen über die politischen Rechte

der Frau und über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen

erwähnt. Die Internationale Arbeitsorganisation hat ein'Abkommen

über die G.lelchheit des Entgelts und die Diskriminierung in

Beschäftigung und Beruf- erlassen.

Die Allgemeine Menschenrechtserklärung hat ausserdem

Eingang gefux:iden in den Verfassungen verschiedener Staaten, die
kürzlich ihre Unabhängigkeit erlangt haben. Das gleiche gilt für
gewisse internationale Verträge, wie etwa für den Friedensver

trag mit Japan oder Uber, die Gründungsakte der Organisation der

Afrikanischen Einheit, Der Internationale Gerichtshof in Den Haag
wie auch die Gerichte verschiedener Staaten haben sich anderer

seits verschiedentlich auf die Menschenrechte bezogen.

Die entscheidende Lücke sowohl der Erklärung wie der auf
ihr basierenden Konventionen liegt im Fehlen internationaler In

stanzen, welche die effektive Anwendung der Menschenrechte garan
tieren. Aus diesem Grunde sind 0:^8 Menschenrechte in der UNO

immer noch eine gewissermassen abstrakte Grosse geblieben.
Immerhin können wir in Jüngster Zeit in dieser Hinsicht

eine bemerkenswerte Entwicklung feststellen. Die Konvention über
die Beseitigung der Rassendiskriminierung sowie die beiden Ueber-
einkommen für wirtschaftliche, soziale 'ond kulturellen Rechte und
für bürgerliche und politische Rechte sehen einen ersten Ansatz

für eine internationale Kontrolle vor. Die V^rtragsstaaten müssen
sich nämlich verpflichten, in regelmässigen Abständen Berichte
über die Massnahmen zu erstatten, die sie getroffen haben, um die
Anwendung der Bestimmungen dieser Konventionen im Innern des Lan

des zu gewährleisten. Es sind auch fakultative Bestimmungen vor
gesehen, die es den Vertragsstaaten gestatten,einem besondern
Ausschuss das Recht einzuräumen, Klagen anderer Vertragsstaaten
über angebliche Verletzungen der Konvention entgegenzunehmen.
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Wir stehen somit vor bescheidenen Anfängen auf inter

nationaler Ebene, die darauf abzielen, die Rechte der Menschen

recht s erklär ung zu garantieren.

Einen weiteren Schritt zum wirksamen Schutz der Men

schenrechte stellt die Absicht der Schaffung des Postens eines

Hochkommissars der Vereinten Nationen für die Menschenrechte

dar. Dieser wäre berechtigt, Klagen entgegenzunehmen, Untersu

chungen durchzuführen und Berichte auszuarbeiten. Ob.sich dieses

Projekt verwirklichen lässt, steht noch nicht fest, da zahlreiche

Staaten darin eine Einschränkung ihrer Souveränität sehen.

Im übrigen darf nicht verschwiegen werden, dass die

Menschenrechte gelegentlich als Instrument zur Erreichung ganz

bestimmter Ziele raissbraucht werden, und zwar oft von Staaten, die
in ihren eigenen Grenzen wenig Achtung vor den Menschenrechten be

wiesen haben. Leider sind wir noch weit von dem Tag entfernt, an
dem die Menschenrechtserklärung an keinem Ort der Erde mehr als

staatsgefährdende Lektüre betrachtet wird.

Der Allgemeinen Menschenrechtserklärung ist zweifellos

in Europa die wirkungsvollste Folge gegeben worden. Die Mitglied

staaten des Europarates haben 1950 die Europäische Konvention zum

Schütze der Menschenrechte und Grundfreiheiten beschlossen. Mit

ihren fünf Zusatzprotokollen stellt sie das wohl ausgeklügeltste

Instrument dar, das bis heute auf diesem Gebiet verwirklicht wur
de. Die Konvention wird übrigens ergänzt durch die "Sozial-Charta"

des Europarates von I96I, die verschiedene wirtschaftliche und

soziale Rechte festlegt.

Die relative Raschheit und Leichtigkeit, mit der in

Strassburg eine Uebereinstlmmung erzielt werden konnte, erklärt
sich aus der natürlich Verwandtschaft, die zwischen den'Mitgliedern
des Rates besteht. Gleiche ethische und geistige Werte verbinden

sie. Das Ziel, das sie sich mit der Gründung des Europarates ge

setzt haben und dem sich auch die Schweiz durch ihren Beitritt im

Jahre 1965 verpflichtet hat, ist ja ausdrücklich - und ich zittiere
,,, eine engere Verbindung zum Schütze und zur Forderung dieser

Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe bilden, herzu

stellen ... u.a. durch den Schutz und die Fortentwicklung der
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Menschenrechte und Grundfreiheiten". Die Konvention präzisiert

also die allgemeine Klausel, die im Statut des Europarates fest

gelegt ist.

.Eine Besonderheit der Konvention ist, dass die in ihr

niedergelegten Hechte und Freiheiten allen der Rechtssprechung

der.Vertragsstaaten unterstehenden Personen.zugesichert werden.

Bas heisst als.o, den eigenen Bürgern ebenso wie den Bürgern an

derer Vertragsstaaten, Ja anderer Staaten überhaupt und sogar

Staatenlosen.

Die andere Besonderheit ist, dass sie den Mechanismus

zum Schutz der Menschenrechte viel stärker entwickelt als bei

den Vereinten Nationen, Die Konvention schuf eine Europäische

Kommission sowie einen Europäischen Gerichtshof für Menschen

rechte. Die Konvention gestattet es allerdings nur den Vertrags

staaten, sich an die Kornmission tn wenden. Die Anerkennung des

Klagerechts einer natürlichen Person ist bloss fakultativ, d.h.

sie muss vom unterzeichnenden Staat ausdrücklich anerkannt wer

den. Ebenfalls fakultativ ist die Anerkennung der obligatori

schen Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes, Sie sehen, dass sogar .

in einer so homogenen Gemeinschaft wie derjenigen der westeuro

päischen Staaten die Regierungen gezögert haben, sich ohne wei

teres einer internationalen Rechtssprechung zu unterwerfen. Bie

Kommission hat nur die Befugnis, Tatsachen abzuklären, zu vermit

teln und dem Ministerkomitee des Europarates Bericht zu erstat

ten. Dieses entscheidet mit Zweidritteismehrheit, ob die Kon

vention verletzt wurde oder nicht. Der Entscheid obliegt also

nicht der Kommission, sondern dem politischen Organ des Rates.

Bas Ministerkomitee besitzt Jedoch keine Machtmittel, seine Ent

scheidung durchzusetzen, auch wenn die Mitgliedstaaten bei der

Unterzeichnung der Konvention diese Entscheidung als bindend

erkannt haben.

Anders liegt die Sache beim Europäischen Gerichtshof.

Anerkennt der Vertragsstaat die Gerichtsbarkeit des Gerichtsho

fes als obligatorisch, kann ein Fall unter gewissen Voraussetzun

gen vor diesen^bracht werden. Nach der Untersuchung durch die
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Kommission bildet der Geriobtshof eine echte internationale

Jurisdiktion. Er fällt ein Urteil und die Vertragsschliessen-

den übernehmen die Verpflichtung, dieses anzuerkennen. Aber auch

hier besteht keine Vollzugsgewalt. Allerdings könnte die Wei

gerung, ein Urteil des Gerichtshofes anzuerkennen, als eine

grobe Verletzung des Statuts des Europarates aufgefasst werden,

was den Ausschluss des betreffenden Mitgliedstaates rechtferti

gen würde. Glücklicherweise ist ein solcher Fall bis Jetzt nie

eingetreten.
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Die grosse Mehrheit der Vertragsstaateji hat übrigens

beide Erklärungen - das persönliche Klagerecht. und die obligatorische

Anerkennung der Gerichtsbarkeit des Cerichtshofes - unterzeichnet.

Die Konvention verpflichtet heute alle Mitglieder des Rates^ mit

Ausnahme der Schweiz, und Frankreich, das die Konvention zwar 1950

imterzeichnet. aber nie ratifiziert hat.

Die Kommission hat bisher mehr als dreitausend Einzel

klagen erhalten, die aber praktisch alle als unbegründet zurückge

wiesen wurden. Mehrere Male hat auch ein Vertragsstaat gegen einen

andern vor der Kommission geklagt. Die Kommission hat aber in diesen

Fällen bis jetzt nie eine Verletzung der Konvention festgestellt.

Eine sehr wichtige Angelegenheit ist zurzeit in Strassburg hängig:

Die Klage der skandinavischen Staaten betreffend die politische

Situation in Griechenland.

Der Gerichtshof hatte seinerseits erst in acht Fällen zu

entscheiden; ein einziger hat zu einem Urteil geführt, wobei aber

keine Verletzung der Konvention festgestellt wurde.

Diese Ergebnisse der Kommission und des Gerichtshofes

mögen bescheiden sein, aber sie sind vielleicht doch ein Zeicnen da

für, dass die Menschenrechte von den Mitgliedstaaten des Europarates

respektiert worden.

Welches ist nun die Stellung unseres Landes bei der Ver

teidigung der Menschenrechte in den Organisationen der Vereinten

Kationen und im Europarat? Sind die Menschenrechte in unserem Land

gewährleistet und wenn ja, warum haben wir die Europäische Kon

vention nicht unterzeichnet? Das sind Fragen, die sich uns stellen,

sobald von den Menschenrech.ten die Rede ist.

Unser Land hat der allgemeinen Menschenrechtserklärung der

Vereinten Kationen zu verschiedenen Malen seine Zustimmung bekundet.

Durch Vermittlung der UNESCO und durch die Kationale Schweizerische

UNESCO-Kommission ist dde Erklärung in der Schweiz weit verbreitet

worden, insbesondere in den Schulen. Seit Jahren führen private

Organisationen jeweils am 10. Dezember, von den Behörden unterstützt,

Veranstaltungen zur Feier des Tages der Menschenrechte durch. Wie

Sie wissen, pflegt der Bundesrat an diesem Page eine Botschaft an



- 11 -

das Scliweizervolk zu richten. Die Schule, politische und kulturelle

Organisationen werden noch mehr als bisher sich der Vertiefung des

Verständnisses der i'^üenschenrechtserklärung widmen mtissen.

Die Schweiz hat fünf der auf die Menschenrechte sich be

ziehenden Konventionen der UDO und der Internationalen Arbeitsorga

nisation unterzeichnet. Sowenig wie die Mitgliedstaaten der UHO

haben wir nicht alle bestehenden Konventionen imterzeichnet. Auch

der IJK'ESCO-Konvention betreffend die Sekampfung der Diskriminierung

auf dem Gebiet des Unterrichts haben wir nicht beitreten können,

weil die Schulhoheit Sache der Kantone ist. V/ie auf anderen Gebieten,

stellen uns die föderalistische Struktur und andere Eigentümlich

keiten unseres Landes auch auf dem Gebiet der Menschenrechte ganz

besondere Probleme, die andere Staaten nicht kennen.

Grundsatzlich werden von uns nur Abkommen unterzeichnet,

wenn wir die Ueberzeugung haben, die eingegangenen Verpflichtungen

in der Zukunft auch erfüllen zu können. Es ist auch möglich, dass

wir den Beitritt zu einer Konvention als überflüssig betrachten,

wenn sie eine blosse Formalität darstellt.

Es ist erfreulich zu wissen, dass die Zahl jener, die das

Jahr der Menschenrechte auch in imserem Lande würdig begehen möchten,

nicht gering ist. Ich benütze diese Gelegenheit, um die versch'.edenon

Organisationen zu ihren Initiativen zu beglückwünschen und ihnen

dafür zu danken. Mein Dank richtet sich auch an die Pationale

Schweizerische UKESGO-Kommission, xrelche die Aufgabe hat, die ver

schiedenen Aktionen zu unterstützen und zu koordinieren, und deren

Aktivität zeigt, dass sich die offizielle Schweiz durchaus nicht

passiv verhält, vielmehr auf manchen Gebieten aktiv mit den Ver

einten Nationen zusamirienarbeitet,

Im europäischen Bereich ist die Frage des Beitritts der

Schweiz zur Menschenrechtskonvention des Europarates besonders

aktuell. Diese Frage wurde schon verschiedentlich im Parlament auf

geworfen. Das Postulat Eggenberger, welches den Bundesrat um Auskunft

darüber bittet, unter welchen juristischen Voraussetzungen die

Schweiz die Europäische Konvention -unterzeicimen könnte, hat erneut

zu einer gründlichen Abklärung dieses iroblems geführt. Während
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nahezu zwanzig Jahren Ist die Konvention nunmehr wirksam. Wir kennen

die Rechtssprechung der Kommission. Die ganze Tragweite der einzel

nen Artikel der Konvention lässt sich im lichte ihrer Anwendung

heute viel genauer absehen als zur Zeit ihrer Formulierung im Jahre

1950. Wir sind deshalb auch gezwimgen, unsere eigene Gesetzgebung

sehr genau imter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, ob sie mit

der Konvention im Sinklang steht.
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Diese Bestandesaufnahme auf eidgenössischer und kanto

naler Ebene wird zurzeit mit aller Sorgfalt vorgenommen. Die Res

pektierung der Rechte und Freiheiten des einzelnen Bürgers ist

historisch betrachtet ein wesent3.icher Charakterzug der Schweiz.

Unser Staat ist ein Rechtsstaat, der die Anerkennung des Rechts

zum höchsten Prinzip erhebt. Als Ganzes betrachtet, steht unsere

Rechtsordnung mit dem Geiste der Konvention im Einklang. Es gibt

aber auch gesetzliche Bestimmungen, die mehr oder weniger im VJi-

derspruch zur Konvention stehen. Diese Punkte sind vielleicht

zahJ.reicher, als man gemeinhin annimmt. Sie kennen die wichtigsten;

das fehlende Prauenstimmrecht im Bund und in den meisten Kantonen

sowie die sogenannten konfessionellen Ausnahmeartikel der Bundes

verfassung. Es gibt aber noch andere.

Der bekannteste Fall der Unvereinbarkeiten in den kanto

nalen Gesetzgebungen ist die administrative Verwahrung, gegen die

der Versorgte nicht an ein Gericht direkt rekurrieren kann. Auch

die verlangte kostenlose Stellung eines amtlichen Verteidigers

oder, wo nötig, eines Dolmetschers ist in einigen Kantonen nicnt

vorgesehen. Auch das Recht auf Erziehung ohne Rücksicht auf Ge

schlecht, Sprache oder Religion ist nicht in allen Kantonen voll-

imfänglich sichergestellt. Daneben gibt es weitere Karenzen von

sehr unterschiedlichem Gewicht. In gewissen Fällen mag es sich

dabei bloss um Interpretationsfragen handeln. Jedenfalls ist es

richtig, wenn wir nur jene kängel unserer Rechtsordnung, die wirk

lich V7esentlich sind, im Lichte der Erfordernisse der Konvention

prüfen. Erst dann kann man entscheiden, ob und unter welchen Be

dingungen ein Beitritt zur Konvention möglich ist. Erst in diesem

Zeitpunkt weiss man auch, ob ein oder - was wahrscheinlich ist -

mehrere Vorbehalte angebracht werden müssen. 1/jo unsere Gesetzge

bung nur in unwesentlichen Punkten der Konvention nicht genau ent

spricht, werden wir von ausdrücklichen Vorbehalten Umgang nehmen

dürfen. VJir werden aber auch einige Gesetze von Bund ^md Kantonen

ändern müssen. All dies lässt sich jedoch nicht von heute auf mor

gen bewerkstelligen.
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Besonders heikel sind die Probleme, welche konfessionel

le Ausnahmeartikel und Frauenstimmrecht stellen. In frhJieren 3r-

klärungen hat der Bundesrat zum Ausdruck gebracht, es wäre besser,
mit der Unterzeichnung der Konvention zuzuwarten, bis diese Fra

gen rechtlich geregelt sind. ¥ir stehen beute vor der Notwendig-

. keit, die Frage erneut zu prüfen, ob wir nicht doch der Kenschen-

rechtskonvention unter Anbringung der nötigen Vorbehalte beitre

ten sollten. Es ist mir bewusst, dass dafür und dagegen gute

Uründe angeführt werden können. Von Gruppen von Anhängern des

Frauenstimmrechts und Gegnern der Ausnahmearbikel wird argumen
tiert, dass ein Beitritt mit Vorbehalten den Willen zur Vornahme

der notwendigen Revision erheblich schwächen und damit diese noch

weiter hinausgezogen würde. Persönlich halte icn dieses Argument
für wenig überzeugend, weil ich nicht glauben kann, dass die Zahl

Jener Männer gross ist, die um der Menschenrechtskonvention bei

treten zu können, ihre Ablehnung gegenüber dem Frauenstimmrecht

aufzugeben bereit wären. Die Menschenrechtskonvention ist leider

kein Zugpferd des Frauenstimmrechts,

Jedenfalls aber möchte ich ausdrücklich erklären, dass
ein anfälliger Beitritt der Schweiz zur Strassburger Konvention

mit Vorbehalten weder in unserem Lande noch in Strassburg so in

terpretiert werden könnte, als wäre der Bundesrat nicht bereit,
sich kräftig dafür einzusetzen, den gegenwärtigen Zustand sobald
als es möglich erscheint, zu ändern. In einem Beitritt der Schweiz
auch mit Vorbehalten - sähe ich nicht einen Verzicht, sondern ei
ne Villenskundgebung, für die Beseitigung der Vorbehalte zu wir
ken. Es ist zu hoffen, dass die Frage des Beitritts der Schweiz
zur Strassburger Konvention im Jah,r der Menschenrechte durch ei

nen Bericht an die Bundesversammlung ihre Klärung findet. Ange
sichts des Besonderen Interesses der Frauenorganisationen bin
ich bereit, mich nächstens mit ihnen darüber zu unterhalten,

Wie Sie sehen, stellt uns die Erklärung der Menschen-
recht^, insbesondere die europäische Konvention, vor aussenpoli-
tische und innenpolitische Probleme. Einerseits berühren sie un
sere Beziehungen zur Aussenwelt, zu den internationalen Organisa-
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tionen, denen wir grösstenteils angehören. Von der Art, wie wir

die Frage lösen, wird das Bild, das sich die übrige V/elt von der

Schweiz macht, stark beeinflusst. Wir sollten uns nicht darüber

tauschen, dass unsere Haltung vielfach nicht verstanden wird. Es

ist kein Ruhmesblatt, dass wir mit sechs asiatischen und afrikani

schen Entwicklungsländern zu jener i^inderheit von Staaten gehören,

die das allgemeine Erwachsenen-Stimmrecht noch nicht generell einge

führt haben. In der Referendumsdemokratie werden grundlegende Rechts

auffassungen und Verhaltensweisen nicht einfach aus aussenpolitischer

Rücksicht heraus geändert. Was aussenpolitisch wünschbar ist, dazu

müssen auch die innenpolitischen Voraussetzungen erfüllt sein.

Unsere Haltung zur Erklärung der Menschenrechte und zu den daraus ab

geleiteten internationalen Konventionen ist von eminent innenpoliti

scher Bedeutung. Es handelt sich im Grunde um eine geistig sittliche

und erzieherische Aufgabe über den Tag hinaus.

So universell der Appell xmd der Gültigkei'<-sanspruch der

Menschenrechte auch ist, so national sind die Voraussetzungen ihrer

Verwirklichung.Im eigenen nationalen Boden muss die Saat aufgenen,

wenn die Menschenrechte völkerrechtlich verankert und realisiert

werden sollen. Vor dem Imperativ der Menschenrechte gibt es keinen

Sonderfall Schweiz.

So hat denn das Jahr der Menschenrechte als 20jähriges

Jubiläum ihrer Verkündigung nur einen Sinn, wenn es bei uns aufge-

fasst wird als ein Aufruf zur Besinnung und zum Handeln. Unsere

Bereitschaft, an der Verwirklichung der Menschenrechte bei uns und

in der Welt beizutragen, ist auch ein Baustein zum Bau einer des

Menschen würdigen und einer friedlichen Ordnung der V/elt. Die Ent

wicklung der menschlichen Gesellschaft im Geiste der Menschenrechts-

erklarung ist allein fähig, die von der lecbnik erzwungene Entwicklung
zur Einheit der Welt menschlich und menschheitlich zu gestalten und

zu erdauern. "Der Mensch ist das Mass aller Dinge." Dieses Wort kann

in einer universellen einheitlichen V/elt wie der in Bildung be

griffenen nur Erfüllung finden, wenn die Ordnung der Welt sich von

den Prinzipien der Menschenrechte inspirieren und leiten lässt.
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"La d^claration des droits de l'homme et la Suisse"

Discours de Monsieur Willy.Spuhler
President de la Gonfederation,
Chef du Departement politique föderal,
prononce lors de la manifestation
officielle organisee ä l'ocoasion de
la Journ^e du suffrage feminin

Zürich, le 1er fevrier 1968

Des organisatrices de la manifestation des femmes zuri-

choises ont d^cid^ de celebrer slmultan^ment la journde du suffrage

feminin et le debut de l'ann^e internationale des droits de l'homme,

Paut—il en d6duire que les femmes qui demandent le droit de vote sont

pretes h. diluer leurs revendications dans une d^claration abstraite

du droit des gens, empreinte d'un id^al 61evä mais qui, en raiscn

meme de cette ölevation, devra attendre longtemps sa realisation?

II ne peut en §tre question. Au contraire, elles veT''-lent marquer par

ce geste que la plenitude du suffrage feminin ne constitue ni extra-

vagance ni exception, mais qu'elle est un droit ^l^mehtaire, Tout

itre humain est incorpor^ a une communaut^, en premier lieu a la fa-

mille, et ä un.ordre uocial, Cette appartenance lui vaut des droits

et dos deToirs. Mais, independamment de ce rattachement ä une com-

munaut6, l'^tre humain a des droits fondamentaux, bases^de la digni-

t^ et de la valevr de la personne,

Le concept des droits de l'homme s'est d^velopp^ au AVLlle

sibcle, au siede des lumieres et du droit naturel, Mais l'id^al
qu'il Incorpore est bien ant^rieur h sa formulation, II remonte .plus

lein/qae'"les ReYrdutions am^ricaines et franpaises et a depuis bien
plus longtemps captiv^ les grands esprits,

En Suisse meme, on peut le rattacher aux premiers pactes

fdderaux et aux franchises de nos villes au Moyen age, Parmi nos

penseurs qui plus tard ont contribue a en definir le concept, il
faut nommer en premier lieu le GeneYois Jean Jacques Rousseau et le
Zurichois Henri Pestalozzi, Mais ä cette ^poque l'id^e des droits de

l'homme se limitait aux droits politiques et aux garanties judiciai-

res, comme en t^moigne la l^gislation anglaise et en particulier
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l*ha"beas corpus, que Montesquieu et d'autres ont fait oonnaltre sur

le continent. II s'agit la de l^exemple grandiose d*une dvoluti-jn

lente et pacifique conduisant k la r^alisation des droits de 1'h.oinme,

tandis que le chemin r^Yolutionnaire menant au m§ine "but a ouvert

par la d^olaration d^ind^pendanoe des Etats-Unis d'Amdrique en 1776

et par la ddclaration des droits de l'homme et du oitoyen, preamUule

de la constitution franqaise de 1789-

le XIXe sifeclc a donne k cette notion un contenu plus

social et une coloration humanitaire. II est alsrs apparu que les

droits politiques ne suffisaient pas k assurer la liUert^ indivi

duelle, qui avait ausbi besoin c^e justice et de sdcurit^ sociales,

Les diverses conceptions socialistes qui se aont form^es au sifecle

dernier sont l*expression de oe point de vue dont le "but rt^el est

au fond 1*ano^mplissement des oroits de l^Lomme.'

A c6te de ce combat pour la dignite humaine des tra-

vailleurs, comme l^appelaj.t le pionnier socialiste Herman Öreu3.ich,

s'est dessine k l^horizon de l'hist^ire mondiale un autre objectif

du mcuvement des droits de 1'b.omine, k savoii* la lutte pour l'abo-

lition de l'esclavage aux Etats-Unis, av Brasil et en Russie. Si

nous voulons encore parier d'un apport sp^cifique de la Suisse au

d^veloppement des droits de l'hommo, on ne peut ignorer l*influencö

des Gonveutions de Gen^ve et du CIOR« En resume, nous voyons les

droits de l'homme se ddtacher peu k pou du concexte etatiquej ils ne

d^coulent plus tant de la qualit^ de oitoyen d'un Etat ddtermin6,

mais bien de la qualit^ de membre de la coromunaut^ humaine,

II appartenait au XXe sibcle, qui est ä tous ̂ gard le sifecle

de la coop^ration internationale, de mettre sur pied un systbme inter

national de protection des droits de l'homme, La Soci^t^ des Uations a

prot^ge le droit des minoritds dans les territoires d'Airique et du

Proohe Orient qui oonstituslevi les "mandats". Le BIT denne une im-

pulsion nouTelle k la promotion des droits des traTailleurs,

La seconde guerre mondiale a marqu^ ua reoul sans pr^c^dent

dans la barbarie, qui a r4volt4 la oonscience humaine, O'est dans oes

heures sombres que les Etats libres ont d^oid^ de reserver une place

importante auz droits de l'homme dans 1'Organisation internationale
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qu^ils se promettaient d'edlfier a la fin des hostilit^s. Les fonda-

teurs de l'OMJ ont en effet inscrit les droits de l^homme en tSte

de la Ciiarte, Avec l'OMJ^ les droits de 1'hemme cessent d'^tre la

preoocupation de quelques Etats: Iis accedent ä l^imiversalxte.

Avant d'en venir au prohleme de la Sulsse et des droits

de l^homme, je vous propose maintenant de passer rapidement en revue

les realisations qui ont ete acoomplies dans ce domaine depuis la

fin du dernier conflit.

Comme je viens de le rappeler, la Charts parle le laiigage

des droits de l'homme, Nous lisons par exemple dans le preambule:

"Nous, peuples des Natiens. Unies resolus

k proclamer a nouveau notre foi dans les

droits fondamentaux de l^homme, dans la

dignite et la valeur de la personne humaine,

dans l^dgalit^ de droits des hommes et des

femmes ainsi que des nations grandes et

petites

et k l^article 1;

"les huts des Nations Unies sont 2es suivants

realiser la coeperatic5n internationale

en developpant et en encourageant le

respeot des droits de l'homme et des

lihertes fondamentales pour tous, sans

distinction de race, de sexe, de langue

ou de religicn

L'Assemblee generale a, au cours des annees, divers

organes specialises, O'est ainsi qu'ont ete fondees, dans le oadre

de l'Ol^IJ, la Oommission des droits de l'homme et la Gommission de

la condition de la femme, Oette demi^re ne compte que des femmes,

Le 10 decembre 1948, l'Assemblee generale a vote a l'unani-

mit^, mais aveo quelques abstentions, la declaration universelle des

droits de l'homme, A l'ocoasion du 20eme anniversaire de cette r6-

solution historique, il a dt^ deoide de faire de l'annde 1968 l'annde

des droits de l'homme, En outre, au mois d'avril prochain, une con-
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ference des Uations ünies sur les droits de 1'h.oiiime siegera ä

Tdh^ran pour passer en revue les realisations acoomplies.,

La ddclaration des droits de l'homme est un document de

resonnance universelle tel que l'histoire en a peu connu, Certes,

l'avenir pourra seul porter am joigement ddfinitif et statuer si las

peuples de notre gloLe et de notre epoque se sont .montrds dignes de

cette neble proclanation. Mais il est d'ores et dejä certain que

le texte de 3.548 reprdsente ome ddclarabion de principe impression-

nante ä laquelle sa portee philosophique, morai.e et politique con-

ffere ome valeur durable,

Ecoutez les deux premiers articles de cette deolaration

Ai'tiole Premier

Tous les §tres humains naissent libres et dgaoix en

dignite et en droits, Iis sont doues de raison et

de oonsoienoe et doivent agir les uns envers les

autres dans un esprit de fraternitd.

Article 2

Chaoun peut se prdvaloir de. tous les droits e\ de

toutes les libertds proclamds dans la presente

Deolaration, sans distinotion aucunsp notamment

de race, de couleor, de sexe, de langue, de reli-

gion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,

d'origine nationale ou sociale, de fortame, de nais-

sance ou de "Coute autre Situation,

Comme l'a si bien dit k 1'epoque le deldgue d'un grand

pays europden, cette ddclaration repose sur quatre piliers fonda-

mentaux. Le premier, o*est le pilier des droits personnels dont le

droit k la vie, k la libert;^ et ä la sürete, Le second, c'est le

pilier des rapports entre l'homme et les hommes, les familles, les

groupements et les choses qaii l'entourent, Le -croisieme pilier, c'est

celui des libertds publiques, des droits politiques fondamentaoix,

depuis la liberte de pensee et de croyanoe jusqu'k la liberte de



parole, d'expression, de reimion et d^association, jusqu'ä

mation qui commande tous les droits politiques, selon laquelle la

Yolonte du peuple est le fondement de l*autorite de tout gouverne-

ment. Bnfin, dernier pilier, celui des droits economiques, sooiaux

et culturels qui trouve maintenant sa place comme pendant au pilxer

du droit ä la vie materielle et aux libertes juridiques. La declara-

tion fixe enfin les Limites a l'exercice de ces droits individuels

et cimenbe en quelque sorte ces quatie piliers en affirmant que

l'indiTidu a des devoirs envers la commimautd, dans laquelle seul

le libre et plein developpement de sa personnalite est possible. La

necessitd d'\m ordre sooial et international süffisant pour que ces

droits soient respectes est ainsi confirmee,

Ce qui, dans la declaration, me parait aussi capital,

c'est l'idee nouvelle d'egalite des droits sans distinction d'aucune

Sorte, en tant que fondement des relations de l'homme avec ses

semblables dans les structures sociales. De lä, ddooule son oaraotfere

proprement universel, Tout hemme doit Jouir des memes droits potir

la seule et unique raison qu'il est un ̂ tre humain,

Oela dit, foroe est de oonstater que la declaration a une

valeur uniquement moraü.e; c'est ä la fois une protestation solennelle

et une profession de foi, l'affirmation d'un ideal que chacun devrait

s'efforoer d'atteindre, Mais nous ne devons pas oublier que la Oharte,

dont je TOUS lisais tout ä l'heure deux passages, exige, eile, de

ses membres qn'ils favorisent le respect des droits de l'homme,

Quel a ete l'effet de ce texte ?

La declaration a servi d'assise ä plusieurs autres

declarations, ainsi qu'ä une quinzaine de Conventions qui ont

pour but de preciser teile ou teile de ses dispositions.

Je me bornerai de citer, ä ce propos, la Convention sur

les droits politiques de la femme et la Convention sur la natio-

nalite de la femme mariee.

L'Organisation internationale du travail a de son c6te

elabore une Convention sur l'egalite de la remuneration de la
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main-d' oeiivre masculine et feminine.

L'inflnence de la declaration universelle s'est aussi

fait sentir dans las constitutions de plusieurs pays recemment
promus ä l'independance et dans'la redaction de certains traites

internationauK, tels que par exemple le traite de paix avec le
Japon, la charte constitutive de 1-'Organisation de l-'unite afri-

oaine. La Cour internationale de justice ä La Haye et les tribu-

nauK de plusieurs Etats s'y sont par ailleurs referes ä maintes

reprises.

Gette breve revuej a tant d'egards ©ucourageante, dis—
simule peut-§tre la principale lacune de la declaration et de la
plupart des Conventions qui l'ont suivie, k savoir'l'absence de

mecanismes internationaux, propres a en assurer le respect effec-
tif. De ce fait, les droits de l'homme ontgarde, aux Ifations Unies,
■un caractere plutöt abstrait.

Hous pouvons, neanmoins, enregistrer recemment sur ce '
point le debut d'une evolution interessante. Les de^xK. pactes sur
les droits economiques, sociaux et culturels et sur les droits
politiques, ainsi que la Convention sur l'abolition de la discri-
mination raciale, prevoient, en effet, un embryon de contröle in
ternational sous la forme de rapports que les Etats parties s'en-
gagent ä remettre ä intervalles reguliers sur les mesures qu'ils
ont prises sur le plan national pour donner effet a"ux dispositions
de ces Conventions. Des clauses, il est vrai facultatives, per-
mettent aux Etats signataires de reccnnaitre ä un comite Special
le droit de recevoir et diexarainer des plaintes emanant des au-
tres Etats signataires, faisant etat d'une violation des droits
reconnus dans ces instruments.

DJous sommes donc la en presence d'un debut timide de
garantir sur le plan international les droits proclames par la
declaration universelle.

Dans le m@me ordre d'idees, citons encore un proJet
dont l'Assemblee generale est actuellement saisie qui, s'il devait
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gtre adopte, representerait an pas nouveau sur la voie de la pro-

tection effeutive des droits de l'homme; 11 s'agit de creer an

poste de haat commissaire des IJations Unies aax droits de 1'hem

me, habilite ä recevoir les plaintes, ä enqueter et ä etablir

des rapports. II n'est pas encore certain qae ce projet se rea-

lisera car de nombreax Etats y vcient an risqae d'empietement

sar lear soaverainete.

ühe derniere remarque encore. Je ne peax passer sous

silence le fait que la protection des droits de l'homme a ten-

dance ä devenir m Instrument au service. de certaines causes seu-

lement, de la part de paissances qui n'ont pas toajours manifeste

elles-memes beaucoup de deference envers la deolaration univer

selle. Ecas sommes, helas, loin encore da joar oh la deolaration

ne sera regardee dans aucan pays comme "une litteratare seditieu-

C'est sans doute en Europe que la deolaration univer

selle a trouve son prolongement le plus substantiel, Les pays

membres du Conseil de l'Earope ont, en effet, conclu en 1950 la

Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertes fondamentales qui, avec ses cinq protocoles, constitue

certainement 1'instrument le plus perfectionne, elabord a ce jour
dans ce domaine. La Convention est d'ailleurs completee par la

charte sociaa.e da Conseil d'Eiu'ope de 1961, qui consacre divers

droits economiques et sociaiax,

La facilite relative avec laquelle ane Convention a pa

etre conclue a Strasbourg s'explique par les affinites natixrelles

qui existent entre les membres du Conseil que lie an attachement

authentique a des valears morales et spirituelles communes. Le
bat que ces membres ont assigne au Conseil de l'Eiirope, bat au-

quel la Suisse a souscrit en adherant ä cette Organisation en

1963s est precisement d'ailleurs "de realiser ane anion plus

etroite, afin de promoavoir et de sauvegarder les ideaux et prin-

cipes qui sont lear patrimoine comman et de favoriser leur progres



economique et socxal ... notamment par la sauvegarde et le deve-

loppement des droits de l'homme". La Convention precise donc cet-

te clause de portee generale q.ui figure dans le Statut du conseil.

Une particularite est que les droits et libertes ins-

crits dans la Convention sont reconnus ä toutes les personnes

relevant de la juridiction de l'Etat signataire, c'est-ä-dire

aussi bien ä ses propres ressortissants ou ressortissants d*au-

tres Etats signataires ou d'un Etat tiers cu encore a un apatride.



üne autre particTilarite digne d'§tre relevee, c'est gue

le mecanisme de protection est beaucoup plus developpe que dans le

Systeme des Nations Unies, La Convention cree, en effet, wie cpmmie—

sion et une cour euroneenne des droits de l'homme. Certes, la Con

vention ne permet qu'aux Etats signataires de sr.isir la commission,

La reconnaissance du droit de requ^te individuel n'est que faculta-

tive : eile doit faire l'objet d'une declaration expresse de l'Etat

signataire, Est egalement factilxative la reconnaissance de la juri-

diction obligatoire de la cour, Vous voyez donc que meme au sein

d'une communaute d'Etats aussi homogenes que les democraties de l'Bu-

rope occidentale, les gouvernements ont hesite h se soumettre sans

restriction ä une juridiction Internationale, La commission n'est

qu'une instance d'enquete et de conciliation, chargee d'etudier les

faits et de les consigner dans un rapport qu'elle adresse au comit^

des ministres du Conseil de l'Europe, C'est le comite des minismres

qui decide, ä la ma.jorite des deux tiers, si la Convention a ete vio-

lee ou non, La d^cision n'appartient donc pas ä la commission, mais

ä 1'Organe politique du conseil, Notons encore que le conseil des mi

nistres n'a pas le pouvoir de faire executer sa decision eventuelle,

bien qu'en signant la Convention, les Etats s'engager.t a reoonnaltre

cette decision comme obligatoire,

II en va differemment ä la cour, Si l'Etat sigr.ataj.re s'est

soumis a la juridiction obligatoire de la cour, l'affaire peut etre

portee, dans certaines conditions, devant celle-ci. Apres l'enquete

de la commission, la cour constitue une veritable juridiction inter

nationale, Elle rend un arr^t et sa decision a l'autorit^ de la chose

jugee, II n'existe.cependant, lä aussi, pas de pouvoir de contrainte,

On peut, neanmoins, concevoir que le refus de deferer ä un arrit de

la cour, pourrait etre assimile a une violation grave du Statut du

Conseil de l'Europe, justifiant l'expulsion de cette Organisation, Le

cas ne s'est heureusement jamais encore presente,

La grande majorite des Etats ont depose les deux deolara-

tions relatives au droit de requete individuel et ä la oompetence



obligatoire de la cour, La Convention lie actuellement tous les mem—

bres du Gonseii, sauf la Luisse et la France, ce dernier paya l'ayant

signee en 1950, mals sans l^avoir depuis ratifiee.

La commission a dejä regu plus de trois' mille plaintes in
dividuelles qui cnt ete presque toutes rejet^eSv^ parce que mal fon-

deeSo La commission a ete, par ailleurs, saisie h quelques reprises

de plaintes formuldes par tui Etat signataire contre un autre^ Jus-

qu'a present, la commission n'a pas eu ä coiistater, en pareils cas,

l^existence i'une violation. Une affaire tres importante, dont eile
est actuellemen"c sar.sie, est la plainte defj Etats scandinaves ooncer—

nant la Situation politique en Grece.

La cour, de son c6te, n'a eu k connaitre que de huit af-

faires, dont une seulement a abouti ä un arret, qui concluait d'ail

leurs ä l'absence d'ime violatlon de la Convention,

Oes resultats, tant a la commission qu'a la cour, peuvent
paraltre modestes, Iis sont peut-^tre aussi l'indice que le respect
des droits de l'homme est, fort heureusement, gdndralement assure par

les membres du Conseil de l'Europe,

Quelle est la participation ae la Luisse dans cette entre-

prise de defense des droits de l'homme aux iJations Unies et au Con

seil de l'Europe? Le respect des droits de l'homme est-il effective-

ment assure dans notre pays et si oui, pourquoi n'avons-nous pas Si

gna la Convention europeer-ne? Voilä les questions qui viennent aus—

sitöt ä l'esprit,

Notre pays a, a maintes reprises, manifeste son approba-

tion de la declaration universelle. Par 1'interm^diaire de 1'UNESCO

et de sa commission nationale suisse, son texte a dte rdpandu dans

le public et notamment dans les dcoles. Depuis des annees, des or-

ganisations privees organisent, aveo l'appui des pouvoirs publics,
des manifestations le 10 decembre en l'honneur de la journee des

droits de l'homme. Vous savez que le Conseil federal a coutume d'adres

ser ce jour-lä. un message au peuple suisse. L'^cole, les associations



politiques et ciilturelles devront se consacrer davantage encore ä

mieux faire comprendre le sens de la deciaration imi-^'"erselle.

Par ailleurs, la Suisse a ratifie cinq des Conventions

conclues tant ä 1*0NU qu'ä 1'Organisation internationale du Travail,

Certes, de m^me que presque tous les membres des Kations Unies, nous

n*avons pas signe toutes les Conventions conclues a ce jour, ni, par

exemple, la Convention de l'UKBSCO sur la non-discrimination dans

l^education. Dans ce dernier cas, c'est que l'instruction est chez

nous une comp^tenoe des cantons. Dans le domaine des droits de l'hom-

me, comme dans d'autres, notre structure federaliste et certaines

particularites de nos xnstibutions nous placent dans une Situation

differente de celle de la plupart des Etats, Nous avons pour princi-

pe de ne signer des Conventions que lorsque nous sommes certains de

pouvoir remplir les obligations qu'elles comportent. Nous pouvons

aussi, dans certains cas, juger superflue une adhesion ä une Conven

tion qui ne serait qu'une formalite.

II est rejoulssant de constater qu'un grand nombre de per-

sonnes dans notre pays desire feter dignement l'annee des droits de

l'homme. Je saisis cette oocasion de feliciter de leurs initiatives

les differentes associations et de les remercier de leurs efforts.

Je remercie aussi la commission nationale suisse pour l'UNESCO qui a

pour tache de soutenir et de coordonner les diverses actions an cours

et dont l'activite demontre que la Suisse n'est pas passive et qu'elle

collabore, comme sur tant d'autres plans, activement avec les Nattens

Unies,
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Sur le plan europeen la question d'une adhesion de la

Suisse a la Convention europeenne des droits de 1'h.oinine est

d'actualite. Elle a deja ete soulevee a plusieurs reprises au

Parleraent. Le postulat de Lggenberger, qui demande au Gon-

seil federal de faire un rapport aux Cham.bres sur les c'onditions

juridiques qui devraient etre creees pour permettre une adhesion,

a provoque une nouvelle etude approfondie du prohl^me. La Con

vention a maintenant deploye ses effets pendant presque 20 ans.

Uous connaissons la jurisprudence de la commission. La portee

des divers articles de la Convention se laisse mieux apprecier

ä la luBiiere de leur application que lorsqu'ils ont ete formules.

h'ous ne pouvons donc eviter de jeter un regard attentif sur notre

legislation pour voir s'il existe des incoEipatibilites avec la

Convention.

Cet inventaire est actuellement en cours sur le plan

du droit federal et du droit cantonal. Bien entendu, l'atta-

chement aux droits et libertes individuels est, bistoriquement,

i'un des traits caracteristiques de la Suisse. Notre pays est

un Etat de droit qui place au dessus de tout le principe de la

preeminence du droit. Notre Systeme juridique est donc, dans

l'ensemble, conforme au regime institue par la Convention. II

existe, neanmoins, des dispositions legales qui sont ä un degre

ou un autre en conflit ou susceptibles d'entrer en conflit avec

la Convention. Oes dispositions sont peut-etre plus nombreuses

qu'on ne 1'imagine. Les plus connues sont le defaut de suffrage

feminin sur le plan federal et dans la plupart des cantons, ainsi

que les articles dits confessionnels de notre Constitution. Mais

il existe d'autres incompatibilites encore.

En ce qui concerne les legislations cantonales, l'in-

compatibilite la plus connue a trait h l'intemement administra-

tif; la personne ainsi internee n'a pas le droit de recourir di-

rectement supres d'un tribunal, L'assistance gratuite d'un avocat

ou - lä oü c'est necessaire - d'un interprete n'est pas prevue

par certains cantons. Le droit a 1'instruction sans distinction
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de sexBj de langue ou de religion n'est lui non plus pas complete-

raent assure dans tous les c.axitons. II existe enfin d'autres in~

compa"'"i'bilites d' importance trfes variable, Dans certains cas, il

ne s'agit peut-etre que d'une question d*Interpretation» De toute

maniere, 11 est juste que nous ne nous arretions qu'aux imper-

fections vralment importantes de notre Systeme juridlque en re—

gard des exigences de la Convention. G'est seulement lorsque cet

examen aura ete fait que nous pourrons decider si et sous quelles

conditions il nous est possible d'adherer ä la Convention, G'est

a ce moment-lk aussi que nous saurons s'il faudra formuler une

ou - ce qui est probable - plusieurs reserves. La oü notre legis-

lation ne differe que peu de la Convention, et sur des points de

moindre importance, nous pourrons nous abstenir de formuler expres-

sement des reserves, Nous devrons aussi modifier quelques-unes des

lois de la Confederation et des cantons. Tout cela ne peut pas etre

accompli d'un jour a l'^autre,

Les problemes scrleves par les articles confessionnels

et par le droit de vote des femmes sont particulierement delicats,

Dans des declarations anterieures, le Conseil federal a exprlme

l'opinion qu'il serait preferable de ne pas signer la Convention

avant que ces questions n'aient ete resolues sur le plan interne.

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant la necessite d'examiner ä

nouveau si nous ne devrions pas, apres tout, adherer ä la Conven

tion en faisant les reserves necessaires. Je suis conscient du fait

qu'il est possible d'avancer de bons arguments aussi bien en fa-

veur qu'ä l'encontre de cette fagon de proceder. iVombre de Parti
sans du suffrage feminin et d' adversairer; des articles confession

nels soutiennenfcou'une adhesion ä la Convention assortie de reser

ves affaiblirait considerablement la volonte de proceder a la re-

vision necessaire, et que celle-ci en serait retardee d'autent, Pour

ma part, je n'estime pas cet argument tres convaincant, car j'ai

peine ä croire qu'il y ait un grand nombre d'hommes qui soient

prets a abandonner leur Opposition au vote des femmes ä seule

fin de pouvoir adherer a la Convention des droits de l'homme. II



~ 14 -

n'est malheureusement pas possible d'atteler le suffrage feminin

a la Convention europeenne.

Quoi qu'il en soit, je voudrais declarer expressement

que si la Suisse faisait des reserves en adhdrant ä la Conven

tion, cela ne devrait etre interprete, dans notre pays ou k

Strasbourg, comme signifiant que le Conseil federal n^est pas

dispose a intervenir energiquement pour modifier l'etat actuel

des choses des que cela paraitra possible. Je verrais dans

-l'adhesion de la Suisse - meine avec des reserves - non une re-

nonciation mais la manifestation d'une volonte d*agir pour supp-

rimer les causes de ces reserves> II faut esperer qu'un rapport

a l'Assemblee federale tirera au clair la question de l'adhesion

de la Suisse a la Convention de Strasbourg pendant l'annee des

droits de l'homme. Btant donne le grand interet que les organx-

sations feminines portent ä cette question, je suj.s pret k m'en

entretenir prochainement avec elles.

Comme vous le voyez, la declaration des droits de l'hom-

me et plus particulierement la Convention europeenne nous pose

des problemes'de politique etrangere et de politique interieure»

D^un cöte, ils touchent a nos relations avec le monde exterieur,

avec les organisations internationales, ä la plupart desquelles

nous appartenons. L'Image que le reste du monde se fait de la

Suisse sera grandement influencee par la solution que nous adop-

terons. Nous ne devrions pas nous faire d'illusions: beaucoup de

gens ne comprennent pas notre attitude. Le fait que nous appar

tenons, avec six pays afro-asiatiques en voie de developperaent,

k la minorite des Etats qui n'ont pas enccre etendu le droit de

vote ä tous les adultes, n'ajoute rien ä notre gloire,

L'appel, la portee et la validite des droits de l'homme

sont universels; mais les conditions de leur realisation sont na

tionales. O'est dans le sol meme des nations que la semence doit

germer pour :ue les droits de l'homme puissent devenir reaiite

et s'incorporer au droit des gens. Face ä cet imperatif, il n'y

a pas de cas particulier de la Suisse.
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Ainsi l'annee des droits de l'homme n'aura de sens

que si nous la considerons comme un appel ä une prise de con-

science et ä l'action. Kbtre volonte de contribuer ä lear reali-

sation cbez nous et dans le monde est aussi une pierre apportee

a la construction de j.'edifice d'un ordre mondial paciiiquej com-

patible avec la dignite huraaine. Seul le developpement de la so-

ciete dans l'esprit de la declaration universelle est capable de

conduire a l'unite du monde que la technique impose en respectant

l'bomme et l'humanite. "L'homme est la-mesure de toute chose".

Gette maxime ne peut etre realisee dans une societe universelle

et unie comme celle qul est en train de se former maintenant que

si 1'ordre mondial se laisse inspirer et ;guider par les principes

des droits de l'homme.
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An das Sekretariat

des eidg. Aktionskomitees gegen die Einführung des
Erauenstimmrechts im Bund

Zürich,

Postfach 22

Sehr geehrte flerren ,

Im Einverständnis mit den Damen Haldimann, Seiler und
Steffen haha ich mir erlaubt, den Entwurf zu einem Communique über
die Gründung des Erauenkomitees wie folgt abzu ändern:

^ In mehreren Zusammenkünften, die von Erauen aus den verschiedenen
Teilen des Landes besucht waren, XSX hat sich das Schweizf/^^^uen—
komitee gegen das Erauenstimmrecht neu gebildet. Als Präsidentin des
Komitees wurde bestimmt: Erau Heidi Tschiimi-Baumgartner, Interlaken.
Eerner gehören dem Komitee an: Erau Hanna Seiler-Erauchiger, Dr.phil.,
Uetikon a/ See, Erau Josefine Steffen, Dr.phil., Luzern, und Erau Dora
Raduner—Kaufmann, Horn TG. Die Leitung des Arbeitsausschusses ist
Erau Gertrud Haldimann-Weiss, Bern übertragen worden.

Das Schweizerische Erauenkomitee gegen das Erauenstimmrecht

will das Schweizervolk auf die Nachteile aufmerksam machen, die ihm
aus der Annahme der eigg. Vorlage erwachsen würden und dadurch verhin

dern, dass die Schweizerfrau aktiv in die Politik hineingezogen wird.
Da es nicht über eigene Geldmittel verfügt, bittet es alle Personen,
Eirmen und Verbände, die sein Anliegen unterstützen wollen, dies nach

Möglichkeit auch zu tun durch finanzielle Beiträge auf Postcheckkonto
III 27809 (Schweizerisches Erauenkomitee gegen das Erauenstimmrecht,
Bern), -«t

•isit—Lea Lern Dank und freuhdliuljen Grusseir/



COMMUNIQUE

In mehreren Zusammenkünften, die von Frauen aus den

verschiedenen Teilen des Landes "besucht waren, hat

sich das Schweizerische Frauenkomitee gegen das Frauen

stimmrecht neu ge"bildet. Als Präsidentin des Eomitees

wurde bestimmt; Frau Heidi Tschumi-Baumgartner, Inter-

laken. Ferner gehören dem Komitee an: Frau Hanna Sei-

ler-Frauchiger, Lr.phil., Uetikon a/See, Frau Josefine

Steffen, Dr.phil., Luzern und Frau Bora Raduner-Kauf-

mann, Horn TG-. Die Leitung des Arbeitsausschusses ist

Frau Gertrud Haldimann-Weiss, Bern,übertragen worden.

Das Schweizerische Frauenkomitee gegen das Frauen

stimmrecht will das Schweizorvolk auf die Hacb.teile

aufmerksam machen, die ihm aus der Annahme der eidg.

Vorlage erwachsen würden und dadurch verhindern, dass

die Schweizerfrau aktiv in die Politik hineingezogen

wird. Da es nicht über eigene Geldmittel verfügt,

bittet es alle Personen, Firmen und Verbände, die sein

Anliegen unterstützen wollen, dies nach Möglichkeit

auch zu tun durch finanzielle Beiträge auf Postcheck

konto III 27809 (Schweizerisches Frauenkomitee gegen

das Frauenstimmrecht, Bern).



Communi q.ue

Un Gomit-' retionsl des femmes suisses contre le

sirfrrage fdminin vient de se constituer a la suite de plu-

iie-urs reunions auxquelles prirent part des femmes apparte-

nant aux differeiltes regions du pays. Mme Heidi Tschumi-Baumgartner,

d'Interlaken, a ete chargce de la pr^sidence de ce comite, dont

font encore partie: Mme Anna Seiler-Prauchiger, Br Phil., d'TJeti-

kon a/See; Mme Josephine Steffen, Dr Phil., de Lucerne, et
Mme Bora Raduner-Eaufmann, de Horn (TG). La direction du comite

de travail a ete confiee a Mme Gertruds Haldimann-Weiss, de

Berne.

Le Comite national des femmes suisses contre le suf

frage feminin entend rendre le peuple suisse attentif aux incon-
vdnients que lui vaudrait 1'acceptation du projet fdd^ral et eviter
gnirp-St^hft-Kt par lä que la femme suisse ne soit appelee ä prendre

une part active ä la vie politique. Comme le comite ne dispose
pas de moyens financiers propres, il prie toutes personnes,
entreprises et associations desireuaes de soutenir son action
de lui verser si possihle une contribution financiere au

compte de cheques postaux 111/27-809 (Comite national des
femmes suisses contre le suffrage feminin, Berne).

' r. ̂  '

V.



Comunicato

A coronamento del lavoro preliminare svol-bo in parecchie riunioni
frequeniate da donne dl ogni regione del paeae, ai h di nuovo
costituito 11 Oomitato nazionale delle donne avizzere oontro il
auffragio feimninile» Lo presiede la Signora Heidi Tschximi-Baxun-
gartner, di Interlaken; vi fanno inoltre parte le Signore: Hanna
Seiler-Frauchiger, Dott. phil., di üetikon a/See, Joaefine Steffen,
Dott. phil., di Lucema, e Bora Radtuier-Kaufmann, dl Horn (TG). Alla
Signora Gertrud Haldimann-Veiss, di Bema, h atata affidata la dira-
zione del Gomitato di lavoro.

II Gomitato nazionale delle donne svizzere contro il suffragio femmi"-
nile intende richiamare l'attenzione del popolo svizzere sugli incon-
venienti ehe gli potrehhero derivare dall*eventuale accettazione del
relative progetto föderale, ed evitare in tal modo ehe la donna sviz-
zera ahbia a partecipare attivamente alla Jiolitica.

Poich^ il Gomitato non diapone di mezzi finanziari propri, ai permette
di invitare tutte le persone, ditte o associazioni ehe intendano aoste-
nere la sua causa a voler concretamente testimoniare il loro appoggio,
veraando se poasihile un proprio obolo sul conto chequ^s poatale
III 27809 (Gomitato nazionale delle doime avizzere contro il suffragio
femminile)«
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An die Redaktionen der
deutschschweizerischen Presse

Sehr geehrte Herren Kollegen,

Im Hinblick auf die am 1. Eebruar dieses Jahres stattfin
dende Abstimmung Liber den Bundesbeschluss betreffend die Ein
führung des Erauonstimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen
Angelegenheiten hat sich im vergangenen Dezember ein Aktions
komitee gebildet, dem angesehene Persönlichkeiten des politi
schen Lebens angehören und das sich aus staatspolitischen,
vor allem föderalistischen Erwägungen die Bekämpfung der er
wähnten Vorlage zum Ziele setzt.

Wir erlauben uns, Ihnen hiemit die erste Rümmer unseres
Pressedienstes zuzustellen. Es liegt ihm ein Separatabdruck
"Bedenken einer Frau gegen die Einführimg des Erauenstimm-
rechts in der Schweiz" von Prau Dr. Josefine Steffen bei. Zu
gleich erhalten Sie das Communiüue über die Bildung des
schweizerischen Prauenkomitees gegen das Prauenstimmrecht.
Im weiteren erhalten Sie drei Pressedienstartikel, die wir
Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen. Wir beabsichtigen, Ihnen in
zwangloser Polge weitere Artikel zukommen zu lassen, die das
Problem - sei es im Blick auf Einzelfragen, sei es in einer
Gesamtubersicht - behandeln möchten.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstatzung und begrüssen
Sie, sehr geehrte Herren,

mit vorzüglicher Hochachtung

Pür den Presseausschuss^

(H. Krebs, Redaktor)

Beilagen erwähnt.
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UE'BER DIE EINFD"„.hRÜNG DES ERaUENSTII^iREGHTS IM BDND

Pressedienst Nr. 1

Jedem das Seine oder Jedem das Gleiche?

m-i Nach Jahren der Diskussion in Parlament und Oefientlichkeit

streht die Drage der Einfuiirung des Erauenstimm- und Wahlrecnts

auf eidgenössischer Ebene in den kommenden Wochen einem ent

scheidenden Höhepunkt zu. Am 1. Eebruar nämlich wird der Souve

rän, der sich in unserem Lande im Gegensatz zu den andern Kultur

nationen unseres Kontinents mit Ausnahme Liechtensteins bloss aus

der männlichen Hälfte unseres Volkes zusammensetzt, darüber zu

befinden haben, ob auch den mündigen Schweizern weiblichen Ge

schlechts in eidgenössischen Angelegenheiten die politischen

Rechte zugestanden werden sollen. Es ist leicht vorauszusehen,

dass der Leidensweg des Erauenstimmrechts am 1. Eebruar um ein

vjeiteres, gratiges Hindernis verlängert wird, worüber jene Gross

zahl der mannlichen und weiblichen Mitbürger allerdings keine

Träne vergiessen werden, die diese Rechtszubilligung in unserem

Lande keineswegs als der politischen Weisheit letzten Schluss

betrachten.

Unser Land hat im Verlaufe seiner geschichtlichen Entwick

lung die Sonderform der Walil-, der Abstimmungs- und Referendums-

Demokratie entwickelt und geniesst deshalb den Ruf als eine der

vollkommensten Demokratien der weit. Der stimmberechtigte Bürger

hat nicht - wie zumeist im vielzitierten Auslande - bloss alle

paar Jahre einmal am Stimmtag seinem Wahlgeschäft nachzugehen,

indem er unter einer Anzahl von Kandidaten die ihm genehmen aus

sucht oder eine von den Parteien fertig ins Haus gelieferte Par

tei-Liste in die Urne wirft, sondern er muss vielmehr zu Sachvor

lagen Stellung nahmen, die meist komjjlexer Natur sind und des

halb einer grandlichen Prüfung und eines abgewogenen Urteils be

dürfen. Im vergangenen Jahre etwa wurde der Schweizer nicht

weniger als sieben Mal zu den Urnen gerufen, allein um in eid

genössischen Angelegemieiten seinen Willen zu bekunden. Darüber
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hinaus galt es jeweilen, einer grossen Zahl von kantonalen xmd

kommunalen Geschäften die Billigung zu erteilen oder zu versagen.

Bei der Intensität unseres politischen Lehens kann es denn auch

nicht wundern, dass sozusagen im Gefolge jeder Ahstimmung in der
Oeffentlichkeit die Frage diskutiert wird, oh durch die Vielzahl

der Geschäfte und den Umfang der zu erfassenden Materie der ein

zelne Stimmhürger nicht überfordert werde. Diese Gefahr der Ueher-
forderung ist zweifellos latent vorhanden, und man wird ihr üher

kurz oder lang Rechnung tragen müssen, allein schon um der Stimm
faulheit, die mindestens teilweise davon herrührt, zu begegnen.
Es gibt auch in der Demokratie ein Zuviel des Guten.

Mit diesem hinv;eis auf das anspruchsvolle Pflichtenheft

unserer Demokratie wollen wir jedoch keineswegs den Verdacht auf

kommen lassen, wir sprächen der Schweizer Frau die für die Aus

übung politischer Rechte unerlässlichen Fähigkeiten des Intellekts
ab oder wollten an ihr gar Mängel der Bildung erkennen. Neinl

Dennoch wird man wohl einräimen müssen, dass die Frau als Folge

ihrer andersartigen Psyche, ihres besondern Charakters und ihrer

Funktion als Mutter den durch die Gleichberechtigung verlangten,

vollen politischen Einsatz in der staatlichen Willensbildung

unserer Rcferena-omsdemokratie nicht im selben Masse zu erbringen

vermag wie ein Mann, oder wenn dies im Einzelnen der Fall wäre,
dann nur zu ihrem eigenen Schaden. Die Befürworter des Frauen

stimmrechts postulieren die Gleichberechtigung unter der Fahne

der Gerechtigkeit, Sie verwechseln Gerechtigkeit mit Gleich

schaltung. Gerechtigkeit heissb nicht "Jedem das Gleiche" sondern

"Jedem das Seine". Degradieren wir unsere Frauen nicht zu

"Stimmbürgern zweiter Klasse", sondern erkämpfen wir Ihnen die

Sicherung und Erhaltung der weiblichen Eigenart, indem wir sie

aus dem Kampffeld der Politik heraushalten. Zum Nutzen der Frau

bedürfen wir nicht der gleichberechtigten Frau und nicht des

weiblichen Parteimenschen, sondern der Stauffacherin, die ihrem

Manne ihren politischen Willen durch ein aufmunterndes und

tapferes "Schau vorwärts" bekundet.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VEREASSUNGSVORLAGE
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Pressedienst Nr. 1

Warum ein NEIN
zur eidg. Erauenstimmrecht-Vorlage?

ES. Bei der Abstimmxmg vom 1. Februar geht es zweifellos um den

seit Bestehen des schweizerischen Bundesstaates wichtigsten

grundsätzlichen Entscheid. Entschliesst sich der heutige Volks

souverän zu dieser Verfassungsrevision, so wird er sie aus eigenen

Stücken nicht mehr ruckgängig machen können. Denn er dankt ja

zugunsten eines neuen Souveräns ab, der inskünftig von der

Stimmenmehrheit beider Geschlechter in Volk und Ständen gebildet

wird. In diesem Sinne wäre die Verfassungsänderung vom 1, Februar

xmwiderruflieh.

Die Vorlage will, indem sie die völlige Gleichstellung der

Geschlechter auf Bimdesboden. d.h. bei eidgenössischen Ver-

fassungs- und Gesetzesabstimmungen, bei Referendum und Initia

tive sowie bei Wahlen in den Bundesrat, Nationalrat und die eid

genössischen Gerichte herbeiführt, der Frau ein Maes an politi

schen Rechten und Pflichten zuweisen, wie es sonst nirgends in

der Welt besteht. In allen andern Ländern beschränkt sich das

Stimmrecht der Frau wie des Mannes auf die alle paar Jahre

stattfindenden Wahlen. Die politische Willensbildung zu den Sach

fragen vollzieht sich in diesen Staaten in den Parlamenten und

sie ist dort praktisch trotzdem in der Hand der Männer geblieben,

weil die weiblichen Parlamentsmitglieder überall nur eine ver

schwindende Minderheit ausmachen. Demgegenüber vergegenwärtige

man sich, dass der schweizerische Stimmbürger im letzten Jahr

allein auf Bundesebene über 7 Sachvorlagen zu entscheiden hatte.

Dazu kommen die meist noch zahlreicheren Urnengänge in Kanton und

Gemeinde, auf die sich das Frauenstimmrecht mit der Zeit wohl

unter dem Druck der Bundesverhaltnisse ebenfalls erstrecken würde.

Für seinen Entscheid über die Einführung des Frauenstimm

rechtes kann sich der Stimmbürger am 1. Februar also auf keine

auch nur annähernd vergleichbaren Erfahrungen im Ausland stützen.



Umso befremdlicher ist es, dass diese Vorlage eine derart weit

gehende Aendernng unseres Staatsgebäudes vom Dache, d.h. vom

Bund herunter, ohne Rücksicht auf das kantonale und kommimale

Recht vornehmen will. Trotz 25 kantonalen Volksabstimmungen über

das Prauenstimmrecht hat dieses bis jetzt in keinem Kanton Ein

gang gefunden. Wie sehr die Missachtung des kantonalen Willens in

der eidgenössischen Vorlage gegen alle Regeln unserer staatlichen

Entwicklung verstösst, gibt der Bundesrat selbst zu, wenn er in

der Botschaft schreibt, dass bisher alle wichtigen Neuerungen

unserer Demokratie im Bunde erst eingeführt wurden, nachdem sie

sich in einzelnen Kantonen und Gemeinden während längerer Zeit be

währt hatten. Das jetzige Vorgehen hätte denn auch tiefe Risse im

föderativen Staatsgefüge zur Folge; Kann man erwarten, dass die

Kantonshoheit in ihrer Geltung und ihrem Einfluss unangetastet

bleibt, wenn insKünftig die eidgenössischen, nicht aber die kan

tonalen Gesetze von einer aus Männern und Frauen zusammengesetz

ten Mehrheit sanktioniert sind? Wird es dann nicht naheliegen,

dass man, weil die Frauen im Kanton nicht stimmberechtigt sind,

in zentralistischer Richtung versuchen wird, noch mehr kantonale

Aufgaben dem Bunde zuzuschieben? Wie wird das Gleichgewicht der

beiden eidgenössischen Räte zu bewahren sein, wenn der Nationalrat

Tjinter Mitwirkung der Frauen bestellt, der Ständerat aber nach

kantonalem Recht nur von Männern gewählt wird? Und ist nicht ganz

allgemein zu sagen, dass es für eine wohlüberlegte abstimmungs-

nolitische Meinungsbildung bei den oft besonders komplizierten

Gesetzesproblemen ein grosses Risiko bedeutet, wenn diese Vorlage

für das Frauenstimmrecht nun über die kommunalen und kantonalen

Tätigkeitsfelder, auf denen sich das Urteilsvermögen des jungen

Stimmbürgers heranbildet, einfach hinwegschreitet?

An diesem Punkt müssen mm auch - bei allem Respekt vor der

staatsbürgerlichen Intelligenz der Schweizer Frau - ernste Beden

ken hinsichtlich der weiteren Bewährung unserer Referendumsdemo

kratie auftauchen. Wer gewisse lYiethoden der Massenbeeinflussung,

die Menge und die oft demagogische Art der Propagandamittel, die

schon heute bei manchen eidgenössischen Abstimmungen auf den

Bürger losgelassen werden, und ferner auch die Reihe unausgewogener.
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.ia extremer Volksinitiatlven der letzten Zeit kritisch betrachtet,

wird nur mit Besorgnis an die Auswüchse denken, welche diese Er

scheinungen nach Einführung des Erauenstimmrechtes noch zeitigen

werden. Man braucht sich nur die hauptsächlichen G-eldgeber für

die Kampagne zugunsten der heutigen Vorlage näher zu betrachten,

um zu ersehen, auf welcher Seite man die meisten Erüchte aus der

Neuerung einzuheimsen hofft.

Gerade für unsere direkte Demokratie mit ihrer intensiven

Beanspruchung des Bürgers gilt schliesslich das historische Wort,

dass"alle politischen Systeme an ihren üebertreibimgen zugrunde

gehen." Wir müssen uns auf das ernstlichste fragen: Wie wird es

sich auf das Zusammenleben im Staat, vor allem aber auch in den

kleineren menschlichen Gemeinschaften der Eamilie. des Berufes

und der Gemeinde auswirken, wenn nebst 1,4 Millionen Männern nun

auch 1,5 Millionen Erauen zum Mittun im bewegten politischen Ge

triebe unserer Demokratie verpflichtet werden? Wer die Dinge in

aller Nüchternheit betrachtet, kommt zum Schlüsse, dass die Ein

führimg des vollen eidgenössischen Erauenstimmrechtes auf dem un-

schweizerischen Wege dieser Vorlage weder der Würde und dem Werte

der Erau selbst, noch der Eamilie, noch den Zellen und der Ge

samtheit unseres Staates förderlich wäre.



SCriVlXIZMlüO-ES AKTIOi^SKOuITEE ÖEGEE DIE YEEEASoÜEGSVOElAGE.
ÜEBBR DIE EI'lJPUErlRUEG 'DES FRaUEESTI^ü^IREGHTS IM BUiiD^

Pressedienst Nr.l

Merkwürdige Auffassung von unserem Stimmrecht

-er.Wieder einmal glaubt Gottlieb Duttweiler in gesetz

geberischen Dingen das Ei des Kolumbus gefunden zu haben.

Er schreibt im "Brückenbauer"^ dem Einwand von der besonders

intensiven politischen Inanspruchnahme der ochweizerfrau

bei Einführung des Frauenstimmrechtes in unserer Refe—

rendums-Demokratie sei auf die einfachste Art zu begegnen;

"Es wäre doch möglich,, die Frauen in der Ausfüh'rungsgesetz-

gebung vom Obligatorium der Stimmabgabe - wo ein solches

besteht - zu befreieuj so dass z.B. die unter grosser

Arbeitslast und Pflichten beanspruchten Bauernfrauen so

lange auf den Urnengang verzichten könnten, als sie solche
Lasten zu tragen haben und darauf verzichten wollen."

Diese Auffassung muss in bezug auf das Wesen unseres Stimm
rechtes als völlig falsch bezeichnet werden. In unserem

ganzen 3ta?ts.recht hat das Stimmrecht den Charakter einer

öffentlichen Pflicht. Unsere direkte Demokratie hängt in

ihrer Lebensfähigkeit entscheidend davon ab, dass der Mehr

heitswille alle.r derjenigen, die das Volk zu repräsentieren

verpflichtet sind, richtig zum Ausdruck kommt. Man vergegen

wärtige sich nur, welche Verfälschung in der Gewichtsvertei

lung des Volkswillens entstände, wenn nach dem Rezept Gott

lieb Duttweilers die meisten Frauen auf dem Lande auf ihr

Stimmrecht verzichten worden! Die vom Frauenstimmrecht ohnehin

zu befürchtende Tendenz, dass dio schon bestehende politische

Uebermacht gegen das Land verschärft wird, ginge unhaltbaren

Zustanden entgegen. Es zeugt also von einer steatspolibischen

Unbeschwerthoit sende;-gleichen, wenn man den Frauen im Hinblick

auf die heutige Vorlage sagt; "Eu»^ diejenigen unter Euch, denen

es passt und gefällt, brauGhe.n stimmen zu gehn. Für dio andern

bleibt alles beim Alben. Bleibt ruhig zu Hause!" Damit fordert

man die Frauen zur Missr^-chtung des Geistes unserer Verfassung

auf! Das Stimmrecht ist und bleibt eine Bürgerpflicht, die man

nicht einfach abschütteln und den andern überlassen kann, wenn

man sie einmal übernommen hat.



SCHWEIZERISCHES AKTIÜHSKÖMITEE GEGEM DIE VERi^"^A3SUHG3V0RLÄGE

UEBER DIE EIBEUEHRDNG DES ERAUENSTMiRECKTS IM BUND

Pressedienst Nr. 1

Die Stimme einer Frau

Wenn wir Frauen aus unserem gewohnten Arheitshereich

in die politische Arena hinaustreten, dann tun wir das nur

gezwungen, weil es unserem innersten Wesen zuwider ist.

Aber wir dürfen es uns nicht leisten, tatenlos zuzuschauen,

wie die Befürworterinnen des Frauenstimmrechts sich den An

schein geben, als stünden alle Schweizerfrauen geschlossen

hinter ihnen. Der grössere Teil unserer Frauen will das

integrale Stimmrecht in eidgenössischen Fragen nicht■ Das
ist nicht ein Mangel an Interesse an unserer Demokratie.
Auch wir nehmen Anteil am öffentlichen Leben, wenn auch
ohne Stimmkarte.

Frau und Mann sind von Natur aus verschieden geartet

und haben deshalb auch verschiedene Aufgaben zu erfüllen.
Das Frauenstimmrecht brächte uns einen grossen Schritt
näher zur Entpersönlichung und zur Vermass^ung. Darum hoffen
wir, unsere Männer seien noch Manns genug, uns Frauen
Frauen bleiben zu lassen. Halbe Männer haben wir mehr als

genug. - was uns nottut., das sind ganze Frauen.

Margaretha Haas



PRESSE - COMMURIQUE

In mehreren Zusammenkünften, die von Prauen aus den

verschiedenen Teilen des Landes besucht waren, hat

sich das Schweizerische Prauenkomitee gegen das Erauen-

stimmrecht neu gebildet. Als Präsidentin des Komitees

wurde bestimmt; Prau Heidi Tschumi-Baumgartner, Inter-

laken. Perner gehören dem Komitee an: Prau Hanna Sei-

ler-Prauchiger, Lr.phil., Uetikon a/See, Prau Josefine

Steffen, Lr.phil., Luaern und Prau Bora Raduner-Kauf-

mann, Horn TG. Die Leitung des Arbeitsausschusses ist

Prau Gertrud Haldimann-Weiss, Bern,übertragen worden.

Das Schweizerische Prauenkomitee gegen das Prauen-

stimmrecht will das Schweizorvolk auf die Kacbtoile

aufmerksam machen, die ihm aus der Annahme der eidg.

Vorlage erwachsen würden und dadurch verhindern, dass

die Schweizerfrau aktiv in die Politik hineingezogen

wird. La es nicht über eigene Geldmittel verfügt,

bittet es alle Personen, Firmen und Verbände, die sein

Anliegen unterstützen wollen, dies nach Möglichkeit

auch zu tun durch finanzielle Beiträge auf Postcheck-

konto III 27809 (Schweizerisches Prauenkomitee gegen

das Prauenstimmrecht, Bern).
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Ausgabe Zürich

Ein ehplidhes Wort

zum FrauenstimmPeciit

Es gibt gewichtige Gründe dafür,
es gibt emsthafte Hemmungen, die
sich gegen die Einführung des
Frauenstimm- und -Wahlrechtes in

der Schweiz anführen lassen. Nicht

wenige Kenner der eidgenössischen
Politik glauben, daß es schon dem
Bundesrat nicht eigentlich ernst war
mit seiner Vorlage, sondern daß er
der Auffassung war und sei, daß das
Resultat der Abstimmung verwer
fend sein wird. Dasselbe Gefühl

hatte man beim Anhören der allzu

schönen Reden für das Frauen

stimmrecht in den eidgenössischen
Räten. «Es macht sich gut, wenn
ich für das Frauenstimmrecht ein
trete — es wird ja vom Volk — auf
alle Fälle von den Ständen — bach

ab geschickt.»

Leider liefert

Es wäre doch mögMch, die Frauen
in der Ausführungsgesetzgebung
vom Obligatorium der Stimmabgabe
— wo ein solches besteht — zu be

freien, so daß zum Beispiel die unter
großer Arbeitslast und Pflichten be
anspruchten Bauernfrauen so lange
auf den Urnengang verzichten könn
ten, als sie solche Lasten zu tragen,
haben und darauf verzichten wollen.

Damit wäre

dem Einwand von der

Besonderheit der Schweiz

dem Einwand von der

Ablehnung des Frtfsnstimmrechtes
wäre ein weiterer f®itrag auf die
sem trennenden W|Be. So stolz wir
darauf sind, uhserejigenen Wege ,2U
gehen, müssen uns vor einer
bösen Ueberhebli^eit hüten, uns
hervorzutun als ̂ elgänger unter
den Menschen dies« Welt.

Sind wir lüftt schon
genügend poliert,

das Verbiüten der Parteien

Mef9v/ss in flies&' Richtung, Nis-
xftaiiä. Tni\ 'BeK^terüng \n
die RiGmen, -vam ein. gutes Abstim-
mungsresuitat zu gewahrleisten. Die
Geldmittel für den Abstimmungs
kampf fließen spärlich. Parteien,
denen sonst die Mittel nie fehlen,

Ität zwingt, uns
pes Westens zur
nismus femzu-

unser Femblei-

1 europäischen
ler Europarat,
schaftliche Zu

schon genug?
1927 schrieben

>ten Nummern

Zeitung»:

haben jetzt auf einmal kein Geld!
Wirtschaftsorganisationen, die sonst mitbetrachtet werden. Eine Ableh-
Immer mit dabei sind, stehen jetzt riung müßte Erstaunen, mehr als
«Gewehr bei Fuß». Abgesehen von den Eindruck der Rückständig-
der niederdrückenden Unaufrichtig- unseres Landes in der Völker-
keit dieses Verhaltens geht daraus gemeinschaft auslösen,
eine kaum zu überbietende Gering- ^3.s vor 20 oder 10 Jahren noch
Schätzung der Frauen als Bürger Welt als eine Eigentümlich-
hervor: «Diese Weiber...» unseres Kleinstaates hingenom

men wurde, das nimmt heute den

DleTJntorscli&faraigderFraa muiAgen Gerach des Altertums-Museums an. Das wissen alle jene,
ist nicht von Gutem und stellt den die Gelegenheit haben, mit Auslän-

hervor: «Diese Weiber...»

Die Untersclutzuiig der Fraa

ist nicht von Gutem und stellt den

Männern ein schlechtes Zeugnis aus.
Es sind ja unsere Mütter, unsere
Frauen, Schwestern und Töchter, die
wir so nicht ernst nehmen, ja die
belächelt werden.

Ist es angesichts dieser ohnehin
belächelt werden.

weil uns die Neutn tat zwingt, uns
Besonderheit der Schweiz von Organisationei les Westens zur

^  , . . . . Abwehr des Komi nismus femzu-
1  begegnet: In der schweizerischen halten? Isoliert im unser Femblel-
,  Relerendums-Demokratie habe man , europäischen
^  eben unzählige Uraengange über Bestrebungen, wie ler Europarat,

Sachfragen, und nicht nur einen die europäische wi schaftliche Zu-
Umengang Im Jahr oder sogar nur jammenarbeit, nid schon genug?
einen in 2, 3 oder 4 Jahren zur Wahl jS. Dezembe 1927 schrieben

Votevertreter. Nummern
Die Auswirkungen einer massiven .zeltung In de Zeitung»:

Ablebnung des Frauenstimmrechtes i
wären unguter Art. Die Disknminle- «Die modernen L)|s«Brsasaeiv Vvöt«sv
rung der Frauen als Bürger würde sich gern sagen,- daB sie polUi-
sozusagen offiziell in herabwürdi- sehen Instinkt haben; ebenso sicher
gender Weise dokumentiert. Zum deren Hausgenossinnen da

.,^„0 eine hochentwickelte Nase haben
zweiten muß

die Wirkung auf das Ausland a "t
nicht gut Ware, wenn diese Frauen

mitbetrachtet werden. Eine Ableh- "•'''r
^ . u i orientierten Weise mit dem Stimm-mng mußte Erstaunen, mehr als Settel etwas mittäten.»

das, den Eindruck der Ruckständig-
keit unseres Landes in der Völker- Auf diesem Standpunkt stehen
gemeinschaft auslösen. wir heute noch, nach mehr als 30
Was vor 20 oder 10 Jahren noch Jahren!

von der Welt als eine Eigentümlich
keit unseres Kleinstaates hingenom- Vom alltäglichen Kontakt mit
men wurde, das nimmt heute den Hausfrauen her
muffigen Geruch des Altertums-
Museums an. Das wissen alle jene, haben wir wohl doch ein gewisses
die Gelegenheit haben, mit Ausiän- Urteil, wie sich das Stimmrecht der
dem über das Frauenstimmrecht zu Frauen auswirken \verde. Sicher ist
diskutieren. eines, nämlich, daß die Frauen und
Kein anderes Land unterhält so namentlich die Mütter, vor allem

lebhaften Verkehr mit andern Län- auf Sicherheit gehen würden. Für

eines, nämlich, daß die Frauen und
namentlich die Mütter, vor allem
auf Sicherheit gehen würden. Für
sie ist zum Beispiel der Bundesrat,dem wie die Schweiz, die einen Drit- sie ist zum Beispiel der Bundesrat,

Ist es angesichts dieser ohnehin tel ihrer Arbeit als Export vom Aus- trotz aller berechtigter Kritik, die
schweren Situation nötig, daß sich land bezahlt bekommt. Die massive an ihm geübt wird, Irgendwie tabu,
eine Anzahl von kantonalen Frauen

komitees gegen das Stimmrecht der ^
Frauen hervortut? Sind sich diese — — — — •
Damen bewußt, daß sie den berufs
tätigen Frauen, die im Existenz
kampf stehen und sicher so qualifi- * ±. /*N • a_
ziert sind wie ihre männlichen Be- LJlQ. (^LiL0r\
rufskoliegen — Frauen, die ihre
Steuern zahlen und ihre Bürger- r« t, +•
pflichten erfüllen —, das Recht ver- "Mutige ̂ it ist als materia- frauen — und es w^n Ihrer viele,
weigern woUen, ihre Stimme abzu- Das Herz der Frau Ist nun einmal
gebL, wo es auch um ihre Sache SitsrSärchenhtfte ^schaffen, daß s auf der Seite
®  . .. .. T.V . gewisse marcnennaite Seiten. Wie ripsi <?f>Viwär»hp>ren sieht — damalsgeht ? Sind Sich diese Damen be- zu aUen Zeiten gibt es gute und böse aS dt^^ SeiS der noch Sen
wüßt, daß sie damit anerkennen, Geister, die am Werk sind Wer Mctos
daß die Frauen politisch gesehen gläubig oder sogar abergläubig ist. Wie 'dankbar sind wir, daß von
mindern Wertes und mindern Rech- nimmt diese Geister am Werke allem Anfang an unsere Gegner ge-
tes seien und bleiben sollen? wahr. Eines ist sicher: Wer nur die apn im« «rhrieben, *enn auch Gar-

Die heutige Zeit ist als materia
listisch verschrien — nur Geld und
Geldeswert zähle. Aber sie hat doch
gewisse märchenhafte Seiten Wie
zu allen Zeiten gibt es gute und böse
Geister, die am Werk sind. Wer
gläubig oder sogar abergläubig ist,
nimmt diese Geister am Werke
wahr. Eines ist sicher: Wer nur die

frauen — und es waren Ihrer viele.
Das Herz der Frau Ist nun einmal
so beschaffen, daß der Seite
des Schwächeren steht — damals
auf der Seite üer noch kleinen
Migros. , .
Wie dankbar sind wir, daß von

allem Anfang an üU^re Gegner ge
gen uns schrieben, *enn auch Gar

DIE SCHLITTELFAHRT

Die Frauen wären in ihrer großen
Mehrzahl gouvernemental — na
mentlich solange es gut geht. Was
am wenigsten zu befürchten ist,
wäre ein politischer Erdrutsch durch
das Stimmi-echt der Schweizer Frau.

Vor aüem und Uber &\\em stebt

das natürlich menschliche Verlan

gen nach Gleichberechtigung

der Frauen mit den Männern. Die

Gleichberechtigung steht im Rechts
empfinden unseres Volkes an erster
Stelle. Und da sollten noch so be

rechtigte Bedenken untergeordneter
Natur zurückstehen. Insofern wäre

die Beseitigung dieser elementaren
Ungerechtigkeiten ein Reifezeugnis
für die Eidgenossenschaft, beson
ders in den Augen der Welt.

G. D.

Unser Rat:

Folgt der Empfehlung des Bun

desrates und der eidgenössischen

Räte durch Euer JA für die

politische Gleichberechtigung

der Frau mit dem Mann.

Adolf 7ehr

Das Geheimnis

der Migros

Warum weisen die Migros-Läden
den vier- bis fünffachen Tagesumsala
der privafen und FiliaJläden auf?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei»

Der Umsatz ist eben der vieliacha

und daher unsere Ware viel frischer.

Ein Migros-Laden setzt den Inhalt sei
nes Ladens an Lebensmitteln durch

schnittlich in sechs Tagen um.
Wir führen keine Paiallel-Artikel,

das heißt Spaghetti unter den Mar
ken iMondi, «Sterni, fPlaneti, cSon-
ne> usw., sondern von jedem Typ nur
einen Artikel. Die Frische der Ware
ist ein Teil des Qualitätsbegriffes.
Dazu kostet es nicht mehr — im Ge

genteil, je rascher die Ware umge
setzt wird, desto geringer sind unsere
Spesen.
Wer jahrelang Migros-Ware im

Haushalt braucht, dem würde es
schwer fallen, den Lieferanten zu
wechseln. Aber um so leichter fällt
es dem neuen Kunden, nach gemach
ten Versuchen bei der Migros Dauer
kunde zu werden.

Besonders geschätzt ist die frische
Ware in abgelegenen Gegenden, wo
sie seltener anzutreffen ist als in den
Städten.

Migros-frisch ~ ein Begriff!

Ist es wirklich nöüg,

daß sie angesichts der unverhohle
nen Ablehnimg durch die Mehrzahl
der Männer Waffendienst leisten im
Rücken der Frauen?

Alle Hochachtung vor der Mei
nung dieser wackem Frauen. Eine
ganz andere Frage ist aber, ob sie
damit an die Oeffentlichkeit heraus

treten sollen, um ihren Schwestern,
die ebenso überzeugt und vielleicht
überzeugter sind, im Kampf um
Gleichstellung mit den Männern den
ohnehin schweren Kampf noch er
schweren sollen.

trockene Rechnung mit Geld und
Geldeswert macht, ist meist zum
Schluß der Betrogene. Wer aber den
Menschen und die guten und bösen
Kräfte mit in die Rechnung stellt,
der rechnet sicher richtiger.
Wie wäre es anders möglich, daß

eine kleine Hausierer-
Gesellschaft

gegen kapitalkräftige große Kon
kurrenten sich hätte durchsetzen
können — auch gegen die Macht der

stiges. Wie so ganz anders las die
Hausfrau das, was gegen die Migros
geschrieben wurde, namentlich ge
gen ihre zu niedrigen Preise! Das
war doch

die beste J^^hlarne.
Wir hatten damals wenig Propa
ganda-Mittel ; aber die ganze kritisch
eingestellte Presse lief guten
Geister wach —• ganz gegen
ihre Absicht. Die Angriffe gegen die
Kunden — man nuilei-tg Adressen,

Presse, behördliche Verbote und ja man fotografierte sie — zwang
Einschränkungen, Boykott der Lle- diese, sich zu bekennen. So wurden
feranten, Dumpingpreise usw.? sie automatisch 2" Migros-Propa-
Druck erzeugt Gegendruck. Unser gandisten, die V?ßig die Ar-

Gegendruck, das waren die rechnen- gumente für die Migros sammelten
den und qualitätserfahrenen Haus- und sie verbreiteten; denn sie muß

ten Stellung beziehen, um sich zu
verteidigen — und verteidigten da
mit auch die Migros.
An der Kritik war aber gelegent

lich etwas Richtiges. Wir sind dank
bar, daß wir uns dies merkten und
schon vor 30 Jahren begriffen, daß

wer groß und größer wird,

leisten und immer i lehr leisten muß
für das Volk.
Schon die kleine Migros mit 6 Mil

lionen Umsatz im Jahre 1928 sa
nierte die Alkoholfreie Weine AG.
Meilen durch die Herabsetpng des
Süßmostpreises auf die Hälfte. Im
Laufe der Jahre stieg der Süßmost-
Konsum im Lande auf das SOfache.
Die guten Geister verwandelten das
23-MllIionen-Defizit der Eidgenössi
schen Alkoholverwaltung für ̂ die
Verwertung des Mostobstes in einen
ebenso hohen Ueberschuß! Der
Bauer war die Absatzsorgen für
seine Mostäpfel und Mostbimen los,
und der Volksgesundheit war ge
dient. So blieb der Lohn nicht aus:
Der gute Wille für die Migros stieg
bei den Frauen und damit auch der
Migros-Umsatz.
Die guten Geister lieben vor allem

standfeste Grundsatztreue. In dem
Drittel-Jahrhundert ihres Bestehens

verkaufte die Migros nie alkoholi
sche Getränke, treu dem Grundsatz
der Rochdaler Pioniere. Das heißt
aber, auf den rentabelsten Artikel,
das glänzendste Geschäft verzichten.
Und siehe wiederum: Der Lohn blieb
nicht aus!

Wir sahen im Käufer auf der an

dern Seite des Ladentisches nicht

nur den Kunden, sondern den Men
schen. Und der lebt nicht vom Brot
allein. Daher die Klubschulen für
Erwachsene in allen größeren Städ
ten der Schweiz mit ihren heute
85 000 Schülern und 600 Lehrkräf
ten.

«Das ist alles nur Propaganda^,

sagen die Gegner. Und das ist ein
Kompliment. Wenn nur die Propa
ganda bei. allen und immer so wäre,
daß sie die Sympathie und Achtung
ihrer Mitmenschen verdiente! Das
ist doch der Sinn der Propaganda.

Dasselbe wie von der Klubschule
gilt vom Buch- und Grammoclub Ex
Libris mit seinen 130 000 Miglie-
dern, vom Hotelplaii mit seinem
Dienst an der Hotellerie und gleich
zeitig am weniger bemittelten Fe
rienkonsumenten.

Ein kleines, aber eindrückliches
Beispiel ist die Rettung der Gene*
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Pur die Zusendung eines Belegexemplars sind wir Ihnen dankbar!

General Guisan bricht eine Lanze für die Schweizer Frauen

Auf den eidgenössischen Urnengang hin, den die Stimmberechtigten am

1. Februar anzutreten haben, liess General Guisan dem Schweizerischen

Aktionskomitee für das Prauenstimm- und -Wahlrecht folgende aleusserung

zuhanden der Presse zugehen

"Es steht fest, dass heute die Frau auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet

dem Geneinwesen unschätzbare Dienste erweist. Und man vergesse nicht, welch

ausserordentlichen Einsatz die Schweizerin während der IJobilisation leistete,

in den Jahren 1939 bis 1945> a-ls sie im Hinterland die im Felde stehenden

Väter, Ehemänner und Söhne ersetzte. Als ich in Jenen Jahren unser Land in

allen Richtungen durchreiste, trat mir immer wieder die Opferbereitschaft

unserer Frauen, ihr psychologisches Verständnis, kurz, ihr heilvoller Einfluss

entgegen, Spielen sie nicht schon heute eine bedeutsame staatsbürgerliche Rolle,

sei es im Kreise ihrer Familie, sei es bei der Erziehung ihrer Kinder oder in

der Ausübung ihres Berufes? Weshalb sollte man ihnen also länger das Stimmrecht

in eidgenössischen Angelegenheiten verweigern? Ein Schritt vorwärts in dieser

Richtung wäre ein Gebot der Gerechtigkeit und würde das Gemeinwohl in hohem

Masse fördern."
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Für die Zusendung eines Belegexonplars sind T7ir Ihnen dankbar!

Von der halben zur ganzen Denokratie

(von Nationalrat Dr» Alois Grendeloeier - Zürich)

Vlr Schweizernänner sind stolz, Bürger _ v/ie wir zu sagen wagen - der ältesten

Denokratie zu sein imd meinen dabei Jene privilegierte Staatsforn, in der ein

jeder die gleichen zivilen und politischen Rechte und Pflichten, mithin keine

Vorrechte besitzt. Dieses grossartige Bekenntnis zur Gleichberechtigung aller

hat denn auch mit Recht seinen Niederschlag in den allerersten Artikeln der

Bundesverfassung gefunden, wo - längst vor der Verkündung der Menschenrechte in

der UNO - feierlich im Nanen Gottes des Allmächtigen erklärt wirds

Alle Schweizer sind vor den Gesetze gleich, jEs gibt keine Vorrechte

der Geburt, der Familie oder Personen.

Wie steht es aber um die pra-tische Durchführung dieses feierlichen Bekenn .

nisses? \/ir haben uns an eine Auslegung dieses unzv/eideutigen Verfassungsge

setzes gewölint, die uns beschämen ouss. Wenn es wahr ist, dass sich ein Staat

nur dann als Denokratie bezeichnen darf, wenn in ihn alle Bürger Träger

der nämlichen Ilerrschaftsrechte sind und keiner gegenüber dem anden mehr Rechte

besitzt, so müssen wir Schweizernänner bekennen, dass wir

unser staatgpolitjgghe's Ziel noch keineswegs erreicht haben, und dass

wir heute noch nicht behaupten dürfen, in diesem Sinne eine Denokratie

zu sein.

Solange, in 'Jiderspruch zum innern Sinne der Denokratie und in Missa-GÜrtung-;

unseres Verfassungsbekonntnisses, mehr als der Hälfte unserer Bürger die poli

tischen Rechte vorenthalten werden, bleibt es nach wie vor die vordringlichste

Aufgabe des heutigen Stimmbürgei'S, an unserem Staate weiter zu arbeiten, um

denselben endlich zur wahren Demokratie zu entwickeln.



Wir nüssen uns dabei hüten, der Entscheidung mit kleinlichen, imseres hohen

staatsbürgerlichen Standes unvnirdigen Ausreden und Einwendungen auszuweichen,

wenn wir tms nicht der Unwahrhaftigkeit und der Heuchelei schuldig machen wollen.

Wenn heute schon überall in der Welt Gleichberechtigung Gefordert und zuerkannt

wird, so ist auch für uns Schv/eizer die Stunde gekomen, endlich

allen Erwachsen e__n und damit auch unseren Frauen die

politische Gleichberechtigung zu verschaffen.

Wenn es auch richtig ist, dass eine solche politische Gleichberechtigung, wie

sie in der Schweiz angestrebt wird, mehr bedeuten wird als im Ausland,

so gehört es zur Sendung der Schweiz, auch in diesen Punkte beispiel

haft voranzugehen.

Kleinbürgerlicher Neid, parteipolitische Purchtsamlceit und Eifersucht dürfen uns

nicht an der V/citerentwicklung unseres Staates und seiner Ideale hindern. Der

Schweiz stünde es schlecht an, in der Welt draussen für Demokratie, Gleichheit

und Gerechtigkeit das grosse ,;ort zu führen - und im eigenen Lande im Widerspruch

dazu zu handlen. Das allgemeine Brwachsenenstiimirecht und damit das Frauenstinn-

recht ist in erste].. linie eine Forderung der Gerechtigkeit. Dabei geben die

schärfsten Gegner zu, dass das Prauenstimrecht früher oder später koLimen wird.

Wozu denn noch v/eitere Jahre Ungerechtigkeit gelten lassen?
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Für die Zusendung eines Belegexemplars sind wir Ihnen dankbar!

Um was kämpfen wir? Um Rechte? - Um Pflichten?

Die alten Ausdrücke haben an Bedeutung und Gewicht verloren. Es gab eine Zeit,

da man das "Recht" in der Vordergrund stellen nusste. Heute wäre es wohl besser,

wir würden eher von "Pflicht" reden. Mir scheint ein anderer Gesichtspunkt noch

wichtiger: Sind wir Männer heute imstande, Volk und Staat in Ordnung zu halten

ohne das tätige, verantwortungsbe\7usste, verständnisvolle Mitarbeiten der Frau?

"Die Frau gehört ins Haus!" - "Die Frau ist die tragende Säule oder der Mittel

punkt der Familie!" - "Die Frau hat nicht Zeit, sich mit staatlichen Angelegenhei

ten zu beschäftigen!" - "Die Frau soll sich nicht mit den öffentlichen Dingen

abgeben müssen!" - "Halten wir unsere Frauen sauber von Schmutz der Politik!"

So hört man die Gegner sagen.

Angesichts der Tatsachen des heutigen Lebens haben alle diese Einwände ihre Kraft

eingebüsst. Die Gegenwart hat unsere Frauen mit hineingestellt in dieses an sich

unüberschaubare Getriebe. Jetzt kommt es nur noch darauf an: Sind wir Männer den

Anforderungen des Lebens in der staatlichen Sphäre allein gewachsen? - Ich denke

das Gegenteil. Ueberall brauchen v;ir die weibliche Ergänzung zum Männlichen: in

der Familie, in der Gemeinde, im Volk und in der Menschheit.

Natürlich möchte auch ich es allen Frauen gönnen, den Müttern, den kinderlosen

und den unverheirateten Frauen, dass sie sich nur dann mit diesen Dingen beschäf

tigen nüssten, wenn sie sich besonders dazu geeignet und berufen fühlen. Aber es

geht nicht mehr. Jeder muss sich mit Frauen über alles beraten. Der Ehemann mit

seiner Gattin, der Sohn mit seiner Mutter, der Chef mit seiner Sekretärin, der

Kunde mit der Verkäuferin, der Vater mit der Lehrerin und der Kindergärtnerin,,.

Hier aber liegt der tiefste Grund des V/idurstandes gegen das Prauenstinmrecht bei

uns: allzu viele Männer thronen noch mit einem Ueberlegenheitsgefühl über den

"^Jeibern" oder betrachten sie mit einem etwas merkwürdigen Mitleid,

Es gibt eine edle Aufgabe für jeden, der sich gegen den Vorschlag des Bundesrates

wendet: daran arbeiten, dass wir die Mitarbeit der Frauen in allen Angelegenheiten

unseres verwickelten Lebens trotzdem gewinnen! Wir können sie nicht entbehren!

Zwar sind sie vielleicht nicht unter allen Umständen die "bessere Hälfte". Wir

aber sind v/eniger als halb, wenn sie uns fehlen.

Fritz V/artenweiler
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Für die Zusendung eines Belegexemplars sind wir Ihnen dankbar!

Prauenstimrecht, Familie und Fraulichkeit. - Die Auffassung einer Frau.

Den Einwänden, die gegen das Frauenstiumrecht erhoben werden, liegt häufig die

Befürchtung zugrunde, durch die staatsbürgerliche Mitarbeit der Frau würde die

Familie Schaden nehmen xmd die Frau ihres echt weiblichen Wesens verlustig gehen.

Besorgtheit wegen der Wirkung des Frauenstimnrechts auf die Familie hat einen

Politiker - im Rahmen einer Aussprache über die Frauenstimnirechtsfrage - Jüngst

gar zur Aeusserung veranlasst, der berufstätigen Frau könnte allenfalls das

Mitspracherecht in öffentlichen Bingen zugestanden werden, nicht aber der Haus

frau und Mutter.

Nun ist es aber gewiss kein Zufall, dass die schweizerische Bewegung für das

Frauenstimmrecht in starkem Mass gerade von Hausfrauen und Müttern mitgetragen

wird. Wichtige Fragen, welche das V/ohl und \/ehe der Familie beeinflussen, werden

heute ausserhalb der Familie entschieden. Und gerade da möchte die Frau mitraten,

und auch auf öffentlichen Boden für die Stärkung der Familie einstehen dürfen.

Zudem wird gewiss die Frau,welche in einer öffentlichen iirbeit steht, ihren

Kindern eine verständigere Mutter und dem Gatten eine hilfreichere imd anregen

dere Gefährtin sein als Jene, für welche die Welt und ihre Probleme an der Haus

türe aufhören. Sollte dann durch ein lebhafteres Mittun der Frau in der Oeffent-

lichkeit das politische Gespräch etwas mehr vom Stammtisch an den Familientisch

geholt v/erden - umso besser!

Auf Grund gewisser Darstellungen könnte man meinen, das Leben der verheirateten

Schweizer Frau sei heute so ausschliesslich den Kindererziehen und Haushalten

geweiht, dass sie weder Zeit noch Kraft hätte, sich auch nur mit einen Zipfel

chen ihres Seins und Tuns andernAufgaben, zumal öffentlichen, zu widmen.

Wer aber - so fragen wir - arbeitet in Vereinen mit und treibt Sport, wer bildet

sich in Kursen weiter und besucht Kunstausstellungen? V/er musiziert, liest Bücher

und hilft Vortrags-, Theater- und Konzertsäle füllen? Doch auch unsere Hausfrauen

und Mütter! Eine Frau, selbst wenn sie mehrere Kinder aufzuziehen hat, ist nicht

mehr als etwa zwanzig Jahre ihres Lebens stark durch ihre Erzieherinnenaufgabe

gebunden. Eine Mutter kleiner Kinder würde sich wohl nicht gerade einen Sessel



in der eidgenössischen Ratsstuhe erobern wollen. Sobald aber die Kinder etwas

grösser werden, sind die Kräfte der Frauen wieder freier und liegen oft gerade

zu brach, wenn die Jugend ins Leben hinaus geflogen ist. In übrigen sind es ja

erfahrungsgenäss nicht die unbeschäftigten, sondern just die stark beanspruchten

Renschen, welche inner wieder Zeit und Kraft finden für Aufgaben, die über die

eigene Person und Familie hinausweisen. Dies wird sich auch dann bewahrheiten,

wenn die Schweizer Frau einst ihre Bürgerinnenpflicht zu erfüllen haben wird.

Und v/arun sollte die Frau "Schaden nehmen an ihrer Seele", wenn sie im Haushalt

des Staates mithülfe, Fragen zu entscheiden und Aufgaben zu lösen, von denen

manche ja aus der Familie herausgewachsen sind? Ist nicht das Mittragen von Ver

antwortung des Menschen bestes Teil? Es erhöht ihn,' bringt seine Kräfte zur Ent

faltung. Und es entspricht unsern freiheitlichen Grundsätzen, unseren christlichen

und demokratischen Glauben, dass möglichst viele Menschen dazu erzogen werden,

sich dem Geneinwesen gegenüber verantwortlich zu fühlen.

Wer mit den V/esen und Ziel der schvyeizerischen Frauenbewegung vertraut ist,

weiss auch, dass es den Frauen durchaus nicht darum geht, "die Männer nachzuahmen",

Sicher kann die Frau ihren Beitrag nur dann ganz leisten, wenn sie ihn ganz als

Frau leistet. Als gleichwertige, aber bewusst anders geartete Menschen möchten

die Frauen auch im staatlichen Leben an der Seite des Mannes stehen, als Trägerin

nen eigener geistig-sittlicher Werte. G.St.-M.
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Pressedienst-Senduntj Nr, 3 / I3. Januar 1959 / Abdruck kostenlos

Für die Zusendun/j eines Belegexenplars sind wir Ihnen dankbar!

Wir können uns nicht g-enug freuen über das Frauenstinnrecht...

In der Basler Bürgergeneinde wurde es an 7* Bezenber 1958 eingefülirt. Zwar ist

Riehen als die erste Bürgergeneinde der Schweiz, die ihren Frauen das Stirjnreoht

gab, vorangegangen. Riehen aber hatte nur rund 800 stinnberechtigte Männer, von

denen eine Mehrheit gewonnen werden nusste, in der Stadt Basel aber waren es

30 7oo« Bie Riehener Bürger stinnten über das Frauenstin:.irecht an einer Bürger-

versar-inlung ab. Zahlreiche Redner aus allen Parteien sprachen vorgängig der Ab-

stinnung in bofürwortendeu Sinne. Die versa^imelten Bürger konnten sich ihre Mei

nung noch an der VersoLiiilung bilden. So schön das Ergebnis ist, so war es doch iu

Vergleich nit Basel-Stadt leichter zu erreichen; denn in Basel brauchte es eine

U rnenab s t iiiiiiung,

Bio Bürgergeneinde Basel-Stadt kann wegen der grossen Zalil der stinnberechtigten

Bürger keine Bürgerversanalungen abhalten. Deshalb wählen sie alle vier Jahre

ihre Vertreter in den V/eitern Bürgerrat, der dann für sie alle berät, beschliesst.

Nur ganz ausnahnsweise unterstellt der Weitere Bürgerrat eine Vorlage der Volks-

abstininung. Seit 1875 - den Bestehen der Bürgergeneinde - geschah das bis 1958

(also in 83 Jahren) nur einnal. Die Abstiiinung über das Frauenstiiimrecht von

7. Bezenber war die zweite Sachabstiiiiung seit 1875- 94ol Ja gegen 54^7 Nein

haben die nännlichen Stimbürger das Frauenstinnrecht eingeführt. ,

Man hat gesagt, es handle sich dabei "nur" mi soziale Fragen wie Bürgerspital,

Waisenliaus, Fürsorgeweson. Manchen Fernstehenden nag es so vorkoiinen, als ob man

den Frauen hier ein kleines Plätzchen in Staate gegeben hätte, an dem sie ihre

Vorliebe für Krankenpflege, Kindererziehung und soziale Arbeit anwenden und ihre

mehr praktische Intelligenz, die sich weniger gut auch mit der theoretischen

Seite einer Sache befassen könne.- so wenigstens sieht mancher Gegner des Frauen-

stimmrechts die Begabung der Frau - nützlich einzusetzen vermöchten.

Aber so sieht es eben nur für den Fernerstehenden aus. Die Männer, die dem Frauen

stimmrecht in der Bürgergemeinde zugestir.jnt haben, anerkannten damit einfach,

dass die Frau, genau wie der Mann, soziale Probleme nicht nur praktisch, sondern

auch auf den mehr indirekten Weg durch die Politik, zu lösen imstande ist^ Denn

nur der kleinste Teil der rund 36 000 nunmehr stiixiberochtigten Baslerinnen wird



direkt praktische soziale Arbeit verrichten können. Sicher werden mit der Zeit

einige von ihnen in den Weitem Bürgerrat gewählt V7erden und in die Konnissionen,

die sich direkt nit der Verwaltung des Spitals, des Waisenhauses und mit Fürsorge

beschäftigen. Aber das werden nur wenige Pronille (nicht einnal Prozent) der

58 000 Bürgerinnen sein, besteht doch der V/eitere Bürgerrat nur aus 4o Mitgliedern.

Die vielen Tausend andern aber haben alle vier Jahre diese 40 Mitglieder des

Bürgorrates zu wählen.

"Sonst nichts", ist nan vielleicht versucht zu sagen. Aber wählen ist schwerer

als abstiixien über Sachfragen. Die Gegner des Prauenstinnrechts behaupten zwar

das Gegenteil. Man nache sich klar: Uu über eine Sache Bescheid zu wissen, hat

oan sich einzig und allein nur über diese Sache zu informieren. Verschiedene Ver

treter in eine Behörde wählen bedeutet aber, sich ein genaues Bild machen darüber,

welche Politik diese Vertreter befürv/orten. In Falle von Basel: um zu wissen,

welchen Kandidaten nan seine Stinxie geben will, uuss nan das ganze Jahr die

Beratixngen des Bürgerrates verfolgen. Man kann nicht direkt zu einer Sache, einer

sozialen Frage Stellimg nelmen, sondern nan nuss wissen, welcher Kandidat eine

Sache so vertritt, wie nan sie selbst vertreten Trtirde. Y/ählen kann also schwieri

ger sein als zu einer Sache seine Stimme abgeben.

An 7« Dezember haben die Basler Bürger mit der Einführung des Prauenstinnrechts

anerkannt, dass die Frauen v/ie die Männer imstande sind, sich ein eigenes Urteil

zu bilden, dass sie nicht nur imstande sind, praktisch soziale Arbeit zu leisten,

sondern auch dazu, auf indirektem Weg, durch die V/ahl der Behörden, aktiv teilzu-

nelmen an sozialer Politik.

Dass die Basler Bürgerin und die Riohener Bürgerin nun als erste frei und gleich

berechtigt neben den Männern stehen, zeigt hoffentlich recht vielen, wie selbst

verständlich diese Gleichstellung eigentlich sein sollte.

A.V.-T.
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Zürich

IHRE NACHRICHT UNSER ZEICHEN WOLHUSEN (SCHWEIZ)

O.St/h 14. Januar 1959

Betr. Wolhw«^ - Zeitun/

Wir "bezjehen uns auf Ihre Zuschrift vom 10. ds. und
teilen Ihnen mit, dass die Wolhuser - Zeitung ihr Er
scheinen auf den 1. Jan. 1959 eingestellt hat.
Wir "bitten davonlCenntnis zu nehmen und uns kein Propa
gandamaterial mehr zuzustellen.

Im Verlag Willisauer - Bote Willisau erscheint
unter dem Namen Wolhuser-Bote eine Zeitung für Vfolhusen
Woailen Sie Il:ir v^erlDemaTe'Hal "bitte dorthin senden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

OSHiE SPEPPEN Sc CIE.

^  I/IA, iUj—
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Zürich, den 15. Januar 1959

Herrn

Ständerat Dr.P.Haefelin

Herrenweg 36

Solothurn

Betrifft: Pressedienst

Sehr geehrter Herr Ständerat,

Die Befürworter des Prauenstimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können.

Auch für unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausser-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders für den

Versand an die entsprechende Parteipresse - unterzeichnete
Kurzartikel verbreiten könnten.

Besonders von Ihnen als Vizepräsident unseres Schweizerischen
Aktionskomitees hätten wir gerne eine kurze persönliche
Stellungnahme grundsätzlicher Natur, Dürfen wir Sie damit
bemühen und eine solche Kundgebung (30-50 Zeilen) bis Montag.
den 19. Januar, erwarten?

Mit herzlichem Dank zum voraus begrüssen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Ständerat, freundlich und mit vorzüglicher
Hochachtung.

Pür den Pre^edienst:

(Dr.E.Seiler)



Beii«ahrt unsere direkte Demokratie

davor

:sac8ss;=ss«

dass sie mit der Einbeziehung von fast 1,6 Millionen Erauen in den

politischen Betrieb unhaltbaren Zuständen entgegengehti

Damit

wurde die StimiDbeteili<j:ung bei Abstimmungen noch schlechter

(alle ausländischen Erfahrungen mit dem Frauenstimmrecht

zeigen es!),

würde die Feststellung des wirklichen Menrneitswillens

berechtigten noch fraglicher, weil viele Tausende von wert

vollen Frauen (F^ütter, Hausfrauen, Bäuerinnen) oft gar nicht

zur Urne gehen könnten,

würde der tjolitiache i^ieinxmKskamof noch kostsuieliger und der Eifa-

fluss fin^rnzkräitiger Machtgruppen noch grosser.

wUrde die Demagogie noch zudrinfaichcr beim Werben um die Gunst

des Bargers und der Bürgerin,

würde der lUesbrauch mit liederlichen VolKslnitiativen noch

leichter für Farteißpekuianten,

würde der elcli-'enösHische Abatlmmungak->iender noch aberladener

als bisher.

Die Vorlage vom 1. Februar würde für unsere direkte Demokratie auf

lange dicht nicht einen Ausbau, sondern einen Abbau bringen.

Teqpil nftT^ Das Prauenötioiffl— und Wahlrecht in kantonalen Angelegen

heiten ist vor zwölf Jahren von Euch aus guten Gründen mit dem

U^rwäitiffenden :ei-.en 4

»ordeQ. Auch in den andern Kantonen wurde es trotz vielen Gesetzes-

vorstöesen immer wieder verworfen.

Nun will man den Kantonen Beine machen, indem das Frauenstimmrecht

auf Bundeeboden durchgezwängt werden soll. Der Bundesrat selbst

gibt zu, dass diese Methode unserer eidgenössiscnen Tradition

widerspricht.

Im Bundet N E I N J
BSSBSSSSSSnBC

Schweizerisches Aktionskomitee gegen die Verfassungsvorlage Uber
die Einführung des Prauenstimmreohts im Bund



Zürich, den 15. Januar 1959

Herrn

Natxonalrat Otto Studer

Escholzmatt LU

Betrifft: Pressedienst

Sehr geehrter Herr Hationalrat,

Die Befürworter des Frauenstimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können.

Auch für unseren gegnerischen Pressedienst wäre es auseer-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders für den
Versand an die entsprechende Parteiprease - ux^terzeicimete
Kurzartikel verbreiten könnten.

Besonders von Ihnen als hochgeschätztes Mitglied der
Konservativ-christlichsozialen Volkepartel hätten wir gerne
eine kurze persönliche Stellungnahme grundsätzlicher Katur.
Dürfen wir Sie damit bemülien und eine solche Kundgebung
(50-50 Zeilen) bis Montan, den 10. Januar, ervjarten?

Mit herzlichem Dank zum voraus begrussen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Nationalrat, freundlich und mit vorzüglicher
Hochachtung.

Für den Pressedienst:

(Dr.E.Seiler)



Ki.:

Zarich, den 15. Januar 1959

Herrn

Ständerat Dr.H.Heer

G- 1 a r u s

Betrifft; Presaedienat

Sehr geehrter Herr Ständerat,

Die Eefärworter des Prauenstimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können.

Auch fUr unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausaer-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders für den
Versand an die entsprechende Parteipresse - unterzeichnete
Kurzartikel verbreiten könnten.

Besonders von Ihnen als Vertreter eines Landsgemelndekantona
hätten wir gerne eine kurze persönliche Stellungnahme grund
sätzlicher Natur. Dürfen wir Sie damit bemühen und eine

solche Kundgebung (30-50 Zeilen) bis Montau, den 19. Januar,
erwarten?

Mit herzlichem Dank zum voraus begrüesen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Ständerat, freunulich und mit vorzüglicher
Hochachtung.

Für den Pressedienst:

(Dr.E.Seiler)

■V, ■ (■ ' ' ' 1
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Zürich, den 15t Januar 1959

Herrn

Ständerat Dr.Willi Rohner

Alts t ä t t e n SG

Betrifft: Pressedienst

Sehr geehrter Herr Ständerat,

Die Befürworter des Prauenstimmrechts halten sich viel da

rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können#

Auch für unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausser-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des üffentlicnen Lebens - besonders für den
Versand an die entsprechende Parteipresse - unterzeicimete
Kurzartikel verbreiten könnten.

Besondere von Ihnen als hochgeachtetes Parlamentsmitglied
hätten wir gerne eine kurze persönliche Stellungnahme
grundsätzlicher Natur. Dürfen wir Sie damit bemühen tmd
eine solche Kundgebung (30-50 Zeilen) bis Mittwoch, den
21. Januar, erwarten?

iMit herzlichem Dank zum voraus begrüssen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Ständerat, freundlich xmd mit vorzüglicher
Hochachtung.

Für den Pressedienst:

(Dr.E.Seiler)
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Zürich, den 15» Janiiar 1959

Herrn
Nationalrat Dr«J*Condrau

Disentia

Betrifft; Pressedienst

Sehr geehrter Herr Nationalrat,

Die Befürworter des Prauenstimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dasB sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können.

Auch für unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausser-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders für den
Versand an die entsprechende Parteipresse - unterzeichnete
Kurzartikel verbreiten konnten.

Besonders von Ihnen als PraktxonsprUsident und vormaliger
Nationalratspräsident hätten wir gerne eine kurze persön
liche Stelliingnahme grundsätzlicher Natur. Dürfen wir Sie
damit bemühen und eine solche Kimdgebung (30-50 Zeilen)
bis Mittwoch, den 21. Januar, erwarten?

Mit herzlichem Dank zum voraus begrüssen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Nationalrat, freundlich und mit vorzüglicher
Hochachtung.

Für den Pressedienst:

(Dr.B.Seiler)
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ZUrich, den 15. Januar 1959

Herrn

Nationalrat Rudolf Reichling

S t ä fa

Betrifft: Pressedienst

Sehr geehrter Herr Nationalrat,

Die Befüxworter des Prauenstimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prorainenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können.

Auch fUr unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausser-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders für den

Versand an die entsprechende Parteipresse - unterzeichnete
Kurzartikel verbreiten könnten.

Besonders von Ihnen als Präsident des Schweizerischen

Bauernverbandes hätten wir gerne eine kurze persönliche
Stellungnahme grundsätzlicher Natur. Dürfen wir Sie damit
bemühen und eine solche Kundgebung (50-50 Zeilen) bis
Montag, den 19. Januar, erwarten?

Kit herzlichem Dank zum voraus begrüssen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Nationalrat, freundlich und mit vorzuglicher
Hochachtung.

Für den Pressedienst:

(Dr.E.Seiler)



Zürich, den 15. Januar 1959

Herrn

Regierungsrat R.Gnägi
Münsterplatz 3a

Bern

•Rfttrifft! Pressedienst

Sehr geehrter Herr Regierungsrat,

Die Befürworter des FrauenStimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können.

Auch für unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausser-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders für den
Versand an die entsprechende Parteipresse - unterzeichnete
Kurzartikel verbreiten konnten.

Besonders von Ihnen als hochgeachteter Vertreter der BGB
hätten wir gerne eine kurze persönliche Stellungnahme
grundsätzlicher Natur. Dürfen wir Sie damit bemühen und
eine solche Kundgebung (30-50 Zeilen) bis Montap:. den
19. Januar, erwarten?

Mit herzlichem Dank zum voraus begrüssen wir Sie, sehr
geehrter Herr Regierungsrat, freundlich und mit vorzüglicher
Hochachtung.

Für den Pressedienst;

(Dr.E.Seiler)
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Zürich, den 15. Januar 1959

Herrn

Ständerat Dr.P.Haefelin

Herrenweg 36

S 0 1 0 t h u r n

Betrifft: Pressedienst

Sehr geehrter Herr Ständerat,

Die Befürworter des Prauenstimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können. ■

Auch für unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausser-
ordentlich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders für den
Versand an die entsprechende Parteipresse - unterzelclinete
Kurzartikel verbreiten könnten.

Besonders von Ihnen als Vizepräsident unseres Schweizerischen
Aktionskomitees hätten wir gerne eine kurze persönliche
Stellungnahme grundsätzlicher Natur. Dürfen wir Sie demit
bemühen und eine solche Kundgebung (30-50 Zeilen) bis tjQptag,
den 19. Januar, erwarten?

Mit herzlichem Dank zum voraus begrüesen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Ständerat, freundlich und mit vorzuglicher
Hochachtung.

Für den Pressedlenet:

(Dr.E.Seiler)
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Zürich, den 15. Januar 1959

Herrn Landammann A.Bodmer
Präsident des Schweizerischen Alctionskomitees
gegen die Verfassungsvorlage über die Ein
führung des Prauenstimmrechts im Bund

T r o

Betrifft: Pressedienst

Sehr geehrter Herr Landammann und Präsident,

Die Befürworter des Prauenstimmrechts halten sich viel da
rauf zugute, dass sie in ihrem Pressedienst die Stimmen
prominenter Männer des Landes mit deren Unterschrift ver
öffentlichen können.

Auch für unseren gegnerischen Pressedienst wäre es ausser-
ordentiich wertvoll, wenn wir von einigen angesehenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens - besonders in deren

Landesgegend - unterzeichnete Kurzartikel verbfeiten könnten.

Besonders von Ihnen als Präsident unseres Schweizerischen
Aktionskomitees hätten wir gerne eine kurze persönliche
Stellungnahme grundsätzlicher Natur. Dürfen wir Sie damit
bemühen und eine solche Kundgebung (30-50 Zeilen) bis Hit'^e
nächster Woche, d.h. 21. Januar, erwarten?

Mit herzlichem Dank zum voraus begrüssen wir Sie, sehr ge
ehrter Herr Landammann, freundlich ̂ lnd mit vorzüglicher
Hochachtung.

Pür den Pressedienst:

'■■C' .

(Dr.E.Seiler)
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SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE

GEGEN DIE VERFASSUNGSVORLAGE UEBER DIE EINFUEHRUNG

DES FRAUENSTimRECHTS IM BUNDE

Postfach Zürich 22

Winterthur, den 17-Januar 1959

An die Zeitungsredaktionen

Sehr geehrte Kollegen,

In unserer zweiten Pressedienst-Sendung lassen wir Ihnen zugehen:

1- Nüchtern "betrachtet (fr.)

Die Behauptung, dass die Schweizer Frau "minderen Rechtes" sei,
ist unzutreffend.

2. Der irrige Vergleich (W.R.)

Unsere Referendumsdemokratie lässt sich nicht mit der Wahldemo
kratie im Ausland vergleichen. Die zivil- und sozialrechtliche
Stellung der Schweizer Frau ist besser als anderswo.

3. Der nächste Schritt (ES)

Auf die politische Gleichstellung der Frau mrde die zivilrecht
liche Gleichschaltung £)lgen mit den Nachteilen für Frau und Fami
lie, wie sie im Ausland festzustellen sind.

4. Kemsätze aus der Parlamentsdebatte

von Nationalrat Dr.K.Wiek (Luzern), Nationalrat Dr.M.Rohr (Baden),
Nationalrat W.Meister (Rüegsauschachen), Ständerat Dr.P.Haefelin
(Solothurn).

5. Was Frauen schreiben

Eine Erklärung des Schweizerischen Frauenkreises gegen das Frauen
stimmrecht .

6. (Rayonniert) Dem Lande zum Schaden (rh).

Warum die Landbevölkerung das Frauenstimmrecht ablehnt.

Für eine möglichste Wiedergabe unseres Pressedienstes in Ihrer ge
schätzten Zeitung danken wir Ihnen und grüssen Sie

mit kollegialer Hochachtung
Für den Pressedienst

4/

(H.Krebs, Redaktor)

Beilagen erwähnt

Ferner legen wir für Sie noch den rayonnierten Artikel:
"Das fragwürdige Ja des Zürcher Freisinns" bei



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOi^iITEE GEGEN DIE VEREASSUNGSVORLAGE

UEBER DIE EINEUEHRUNG DES ERAUENSTIiviMREaHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 2

Nüchtern betrachtet

fr. Die Diskussion um das Erauenstimmrecht treibt allerlei Blüten

und ist offensichtlich mehr als irgend eine andere der Gefahr aus

gesetzt, der Unsachlichkeit anheim zu fallen. Das ist nicht erst

heute so, da es gilt, sich über eine konkrete eidgenössische Vor

lage, die am 1.Februar zur Abstimmung k«mmt, schlüssig zu werden,

sondern kennzeichnete die seit Jahren andauernde Auseinandersetzung

überhaupt. Mit Schlagworten, mit dem Appell an "Gefühle" ist aber

nicht Gewähr geboten für die Fällung eines Volksentscheides, der den

Interessen des Landes im allgemeinen und denjenigen der Frauen im

besonderen wirklich entsprechen würde.

Eine ebenso gebildete und liebenswürdige wie angesehene und

geistig regsame Frau hat uns vor kurzem für die Einführung des

Frauenstimmrechts auch in der Schweiz zu gewinnen versucht mit der

Bemerkung, es gehe ja nicht so sehr darum, dass die Schweizer Frauen

auch an die Urnen gehen könnten, sondern darum, dass sie gegenüber

ihren ausländischen "Schwestern" gleichwertig würden. Wir sollten

es nur einmal erlebt haben, wie es sei, wenn man in internationalen

Erauentreffen des fehlenden schweizerischen Frauenstimmrechts wegen

interpelliert - und geringschätzig belächelt werde. Nun, wir hatten

bis jetzt nicht die Ehre, internationalen Erauentreffen beiwohnen zu

dürfen, aber wir glauben nicht, dass wir uns von "peinlichen" Fragen

dieser Art einschüchtern lassen würden. Wir würden, glauben wir, den

ausländischen Pragestellerinnen beispielsweise sagen, dass wir eine

gemeinsame Grundlage zur Besprechung dieses Problems erst zu sehen

vermöchten, wenn sie in ihren Staaten ebenfalls, wie wir in der

Schweiz seit vielen Jahrzehnten, die sog. direkte Demokratie einge

führt hätten, d.h. wenn sie ebenfalls nicht nur ihre Volksvertreter

wählen, sondern auch über Gesetze und Verfassungsänderungen das Volk

entscheiden lassen würden. Mit dieser Einrichtung, durch Initiative

und Referendum gegeben, ist nämlich die Schweiz allen andern Ländern

der Welt in Sachen Demokratie bei weitem voraus, wobei auch der Ein-

fluss der Frauen auf den Gang der Politik bei uns kaum geringer sein

dürfte als anderswo, werden doch ihre Organisationen immer häufiger

auch zur Vernehmlassung über Gesetzesentwürfe eingeladen und ihre Ver-
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treterinnen in "wichtigste Kommissionen (wie neuerdings in den Landes

verteidigungsrat) gewählt. Es ist k"urzlich - notabene von einer Frau! -

sehr richtig geschrieben worden, dass im frauenstimmrechtgesegneten

Ausland Frauen niemals als Frauen gewählt werden, sondern höchstens

als Parteikandidaten, und dass überhaupt Frauen gerade nicht Frauen,

sondern Männer zu wählen pflegen.

Das ist eine Seite des Problems. Eine andere ist die, dass, wer

das Frauenstimmrecht unter dem Titel der Gleichberechtigung fordert,

für Gleichberechtigung der Geschlechter dann auch auf der ganzen Linie

t'instehen müsste, auch dort, wo sie sich zu Ungunsten der Frauen aus

wirken könnte. Wünschen wir zum Beispiel die Gleichberechtigung in den

ganz persönlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau? Das ist zwar keine

juristisch-gesetzgeberische Frage, sondern eher eine moralisch-ethische,

um nicht zu sagen eine ästethische, aber sie kann, weil sie sich in

letzter Konsequenz eben doch stellt, nicht völlig übergangen werden.

Die Angelegenheit greift aber auch unmittelbar in das geschriebene

Recht. Vergegenwärtigen wir uns, dass die Frau im "Männerstaat" Schweiz

zivilrechtlich durchaus nicht "unwesentlich privilegiert ist, so bei

spielsweise im Scheidungsrecht, und dass u.a. auch das Fabrikgesetz

sie stark bevorzugt. Möchten wir - und möchten die Befürworterinnen

und Befürworter der "Gleichberechtigung" - wirklich, dass in Scheidungs

prozessen der Anspruch von Frau und Mann auf Kinder völlig gleich ge

wertet würde, dass Frauen genau gleich wie Männer zu Unterhaltsbeiträgen

"und Abfindungen verurteilt werden könnten und dass die gesetzlich zu

lässigen Arbeitsleistungen, die Zulassung zu Schicht- und Schwerarbeit

usw. für Frauen und Männer genau gleich geregelt würden?

In frauenrechtlerischen Kreisen pflegen solche Vorhaltungen jeweils

als "unrealistisch oder demagogisch abgetan zu werden. Aber gerade das

ist unrealistisch. Man weiss, dass in Ländern, die das Frauenstimmrecht

haben, Tendenzen bestehen, solche gesetzgeberischen Ungleichheiten tat

sächlich zu beseitigen oder doch abzuschwächen - und zwar in westlichen

Ländern. Dass es sie in den Hochburgen der weiblichen Gleichberechtigung,

im kommunistischen Osten, längst nicht mehr gibt, dass dort die Frauen

von der "Last der Familienpflichten" längst befreit sind und selbst im

Bergbau gleichberechtigt mit den Männern Schwerstarbeit leisten dürfen,

ist allgemein bekannt. Man kann nicht den Fünfer und das Weggli haben,

oder man sollte sich wenigstens nicht allzu selbstsicher darauf verlassen

dass der Besitz beider für alle Zeiten gewährleistet bliebe. Zwei Welt-
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kriege haben die gefühlsmässige Einstellung der Männerwelt gegenüber den

Frauen schon sehr zu üngunsten der letzteren verändert und es erscheint

naheliegend, dass diese Entwicklung bescnleunigt wird durch die all

mähliche Beseitigung auch der gesetzlichen Unterscheidung zwischen den

Greschlechtern, für die das Stimmrecht nur einen ersten Schritt darstel-

len kann.

Bei der Erörterung dieser Fragen wird, wie bereits angedeutet, auf

die physische Verschiedenheit von Mann und Frau gepocht. V/ir sind»wei-ü

davon entfernt, sie leugnen zu wollen, aber wir müssen uns dazu die

Bemerkung gestatten, warum denn eigentlich nur die physischen Unterschie

de anerkannt werden sollen, nicht aber die viel gewichtigeren psychischer

Um diesen letzten Punkt geht die Auseinandersetziong doch im G-runde. Nie

mand bestreitet, dass Frauen - in ihrer Art - ebenso tüchtig, leist\mgs-

fähig und gescheit seien wie die Männer. Aben eben in ihrer Art, "Wenn

sie sich um jeden Preis, wie jetzt der Anschein gemacht wird, immer

mehr den Männern angleichen wollen, dann allerdings werden sie stets

unterlegen sein. Gleichwertigkeit lässt sich nicht herstellen, wenn

grundsätzlich verschieden ausgestattete Wesen sich auf dem gleichen,

nur dem einen Partner entsprechenden Leistungsgebiet versuchen, sondern

nur dann, wenn jedes in seiner eigenen Domäne sein Bestes gibt. Das

Heil der Frauen kann daher nicht in der Nachahmung der Männer gefunden

werden, sondern viel eher in ihrer betonteren Zuwendung zum spezifisch

"fraulichen, von dem in der jüngsten Entwicklung schon allzu viel auf

gegeben worden ist. Es ist keine faule Ausflucht, wenn Männer sagen,

dass sie die Frauen vor dem Einbezogenwerden in die aktive Politik be

wahren möchten. Diejenigen,die diesen Standpunkt einnehmen, sind zu

mindest nicht die schlechteren Frexuide der Frauen als jene, die die

andere Auffassung vertreten.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VEREASSENGSVORLAGE
ÜEBER DIE EINEÜEHRENG DBS ERÄUENSTIi#iRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 2

Der irrige Vergleich

W.R. Im Kampf um die politische Gleichberechtigung der Brau ver
weisen ihre schweizerischen Befürworter mit Vorliehe auf das Aus

land. Von den 83 selbständigen Staatswesen in der Welt gewähren

drei Viertel den Frauen dieselben politischen Rechte wie den

Männern, wird der Eidgenosse belehrt. In Europa gar sei die

Schweiz mit Liechtenstein das einzige Land, in dem die Frau kei

nerlei Stimmrecht besitze. Vor ein paar Jahren glaubten seine

leidenschaftlichen Verfechter den Schweizern das Frauenstimmrecht

mundgerecht machen zu können, indem sie auf einer Karte unser

Land als schwarzen Fleck - den "Schandfleck Schweiz" - einzeich

neten. Die reichlich naive "Beweisführung" hat damals nicht ver

fangen und sie wird auch bei der Abstimniimg vom ersten Februar
niemanden überzeugen.

Dass es mit der Entrechtung der Schweizerin nicht so schlimm

sein kann, wie eine diffamierende Propaganda es darzutun beliebt,
lehren nur schon die häufigen "Erheiratungen" des Schweizerbür-

gerrechts durch die Vollbürgerinnen aller möglichen Länder in

unserer näheren und ferneren Nachbarschaft und zeigt umgekehrt

der Wunsch der mit Ausländern verehelichten Schweizerinnen, ihr

"minderwertiges" schweizerisches Bürgerrecht beizubehalten. Tat
sächlich hinkt der Vergleich mit dem Ausland in mehr als einer

Beziehimg.

Als erstes ist festzuhalten, dass nirgends in der Welt das

Volk den Frauen das Stimmrecht verliehen hat. Das geschah viel

mehr entweder durch das Parlament oder durch die Regierung, gG~

legentlich sogar kraft diktatorischer Verfugung. Vor allem aber

ist bedeutsam, dass sich andernorts die aktive Mitarbeit des

Volkes am politiscnen Geschehen in der im mehrjährigen Turnus

erfolgenden Bestellung des Parlaments erschöpft. Während in der
schweizerischen Refereridumsdemokratie die Mitwirkung und Mit-

surache bei der Verfassung und Gesetzgebung, die Entscheidimgs

befugnis also über die ganze Gestaltung der Beziehungen zwischen
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dem Staat und dem Einzelnen in die Hand jedes Stimmberechtigten

gelegt ist, hat im Ausland der Bürger beispielsweise bei der wirt-

schaftspolitischen Gesetzgebung nicht das Geringste zu sagen.

Damit ist auch die Brau von der Stellungnahme in Eragen be

freit, die sie meist nicht sonderlich interessieren und für deren

Beantwortung sie selbst sich aus ihrer Veranlagung heraus in der

Regel gar nicht als zustandig erachtet. Denn die "Liebe zur Sache"

entspricht nach der Erkenntnis des Arztes und Gelehrten C.G.J\mg

nicht der Natur der Erau, sondern ist eine "männliche Prärogative".

Sachfragen kommt aber bei der politischen Betätigimg in der

Schweiz speziell auf eidgenössischem Boden die überragende Be

deutung zu. Von den 5 eidgenössischen Abstimmungsvorlagen des

letzten Jahres hatten 4 komplizierte finanzielle und wirtschaft

liche Probleme zum Gegenstand!

Gegenüber denjenigen, die von der politischen Gleichberechti

gung der Prau in der Schweiz nützliche staatliche Reformen erwar

ten, ist zu vermerken, dass auch in jenen Ländern, wo die Prau

aktiven Anteil am Wahlgeschäft nehmen kann, ihre Einflussnahme

eine minimale geblieben ist: Die Vertretung der Erauen in den ge

setzgebenden Körperschaften, Regierungen und verantwortlichen Be-

amtungen ist überall weniger als bescheiden; obschon sie im Wahl

körper die Mehrheit besitzen, beträgt ihre Abordnung in den Par

lamenten meist nur um die zwei Prozent und erreicht nirgends auch

nur einen Zehntel. So sind in keinem Staate der Welt vom Frauen—

Stimmrecht beträchtliche neue Impulse auf die Politik ausgegangen.

Wie aber verhält es sich mit der Stellung der Frau in unserem

"rauhbeinigen Männerstaat"? Führte die politische Differenzierung

zu ihrer Diskriminierung im Alltag des Lebens, und darf man im

Ernste von einer "Entwürdigung" und "Entrechtung" der Frau in der

Schweiz im Vergleich zum Ausland reden, wie das heute geschieht?

Tatsächlich behandelt unsere Gesetzgebung die Frau nicht schlech

ter als den Mann. Auf verschiedenen Gebieten werden ihr sogar Ver-

gunstigimgen zuteil, so in der Sozialgesetzgebung (z.B. frühere
Rentenberechtigung der Frau in der AHV) und im Arbeitsrecht

(Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit u.a.). Sie geniesst sodann
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eine wirtschaftliche Freiheit, die Länder mit politischer G-leich-

"berechtigang der Frau "bisher nicht verliehen haben. Ihre zivil

rechtliche Stellung ist bei uns in besonderem Hasse nach dem

modernen Grundsatz der Anerkennung ihrer Rechtspersönlichkeit

orientiert,

Es ist auch nicht so, dass die Frau bei der Gesetzgebung;

überhaupt nichts zu sagen hätte. Zwar nicht als "Politikerin",

wohl aber "als Frau" kommt sie bei jeder "Vorlage, welche ihren

Lebensbereich berührt, zum V/orte. Sie wirkt in Expertenkommissio

nen mit, und bei Umfragen des Bundesrates sowie seiner Departemen-

te werden die Frauenorganisationen begrüsst. Wo in aller Welt wer

den sie zur Behandlung militärischer Fragen herangezogen, wie es

neuerdings mit der Berufung von zwei Frauen in den Landesvertei

digungsrat der Schweiz gesehenen istl

Unseren politisch verblendeten Sozialdemokraten, die neuer

dings den biederen Eidgenossen erschrecken wollen, bei einem

negativen Ausgang der Abstimmung über das Frauenstimmrecht w'ürde

unser Land "eine ideelle Abwertung im Ausland" erfahren, antwor

ten wir darum mit der Feststellung des Bundesrates in seiner Bot

schaft über das Frauenstimmrecht, "dass die Frauen in der Schweiz

nicht nur ebenso gut, sondern erheblich besser gestellt sind, als

in den meisten Staaten, die das Frauenstimmrecht besitzen". So

verneinen wir auch am ersten Februarsonntag das politische Stimm

recht der Frau, weil die Schweizerfrau - so zu lesen in einer

Eingabe prominenter Schweizerinnen vor einigen Jahren an den Bun

desrat- "gerade dank ihrer politischen Unabhängigkeit auf sozia

lem Gebiet mehr erreichte als die Amerikanerin, die Engländerin,

die Frau der nordischen Staaten mit ihrem Stimmrecht".



SCHWEIZERISCHES AKTIOHSKÜnlTEE GEGüK DIE VEREASSbEGSVORLACjE
UEBER DIE EIEEHEHRUHG DES PRADERSIfeiRECHTS IM BUHD

Pressedienst Hr. 2

Und der nächste Schritt?

ES. Eines ist nach allen Erfahrungen des Auslandes sichers Der

Gesetzgeher, der die absolute Gleichstellung der Geschlechter

in den politischen Rechten herbeifuhrt, wird hernach - wenn er

sich nicht in Widerspruche verwickeln will - auch die Gleich

schaltung von Mann und Frau auf dem Gebiete des Zivilrechtes
bejahen müssen. Die Auswirkungen des deutschen Gleichberechti
gungsgesetzes vom 1. April 195^ sprechen hier eine deutliche
Sprache. Unter der Herrschaft dieses Gesetzes gelangen heute
deutsche Gerichte beispielsweise zum Entscheid, dass eine er

werbstätige Frau ihren in Not geratenen geschiedenen Mann, auch

wenn er inzwischen wieder geneiratet hat, finanziell unter

stützen muss, Oder dass die Unterhaltspflicht für minderjährige

Kinder aus geschiedener Ehe nicht mehr dem Vater allein, sondern

auch der Mutter aufzuerlegen ist. Wie ein Nürnberger Oberamts

gericht kurzlich die Abweisung der Schadenersatzklage einer von
ihrem Verlobten sitzengelassenen Braut begründete, gilt im neuen

deutschen Recht eben der Standpunkt, "dass im Zeitalter der
Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht mehr von einem er
höhten Schutzbedorfnis der Frau gesprochen werden könne.

Die bundesrätliche Botschaft zur eidgenössischen Frauen-

stimmrechtsvorlage erachtet es zwar wohlweislich als zweckmässig,
die Frage der privatrechtliehen Gleichstellung vorderhand
aus dem Spiele zu lassen, um die ohnehin äusserst schwierigen
Probleme der politischen Gleichberechtigung nicht unnötigerweise
mit ihr zu belasten." Aber das hier behutsam eingeschobene Wört
chen "vorderhand" ist bedeutungsvoll genug, um den Stimmbürger

bei Zeiten krc^ftig zu warnen. Tatsächlich machen die mannhaften
Verfechterinnen der heutigen Vorlage aus ihrem Herzen keine

Mördergrube, was die später zu erwartenden Postulate anbelangt.
Sie erklären in ihrem gedruckten Referentenführer "im Sinne der

Gerechtigkeit und der Demokratie" deutlich, was sie an unserem
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bestehenden Zivilrecht auszusetzen habens Noch immerj heisst es

dort, bestimme der iYlann den Wohnsitz, noch immer bedürfe die Frau

der Zustimmung des Ehemannes, wenn sie einen selbständigen Beruf

ausüben wolle, und noch immer liege bei Meinungsverschiedenheiten

in der Kindererziehung der Entscheid beim Vater!

Hier schickt man sich nun unter der Fahne einer absurden for

malen Gerechtigkeit also bereits an, Hand an die natürlichen Qrd-

nungsprinzipien unserer Familie zu legen. Was geschieht, wenn Mann

und Frau gleichen Rechtes sind und keines in einem für die Familien

gemeinschaft entscheidenden Problem nachgeben will? wird man dann

einen behördlich bestellten Richter anrufen und das Schicksal der

Familie in die Hand des Staates geben? In USA, wo die Abdankung der

väterlichen Autorität im Zuge der zivilrechtlichen Gleichstellung

von Mann und Frau schon weit fortgeschritten ist, zeigt sich immer

mehr, welche Folgen daraus für den Zusammenhalt der Ehe und für

die Erziehiuag der Kinder zu erwarten sind.

Und wie wird es sich im Zeichen der nun auch in der Schweiz

vorangetriebenen Gleichstellung der Geschlechter mit den vielen

Sonderschutzbestimmungen für die Frau verhalten, die unser heuti

ges Zivil- und Sozialrecht kennt? Wie wird es sich - um nur ein

einziges Beispiel zu nennen - noch rechtfertigen lassen, dass die

Rentenbezugsberechtigung der AHV bei der Frau früher beginnt als

beim Mann? Die Frauenrechtlerinnen wären die ersten, die gegen den

Abbau solcher weiblicher Privilegien protestieren würden. Denn die

Gleichstellung gilt bei ihnen ja nur, wo sie ihnen passt! Aber ge

rade im Namen der von ihnen vertretenen Gerechtigkeit würde der

schweizerische Gesetzgeber - wie es der deutsche tat - kaum darum

herumkommen, auch in diesen Belangen inskünftig Schritt für Schritt

den konsequenten Weg des uniformen Rechtes zu beschreiten.

Diese aus dem politischen Gleichheitsfieber entspringenden

Schäden der Sozialordnung gilt es vor dem 1, Februar ernstlich zu

bedenken. Im Interesse der Würde und der unantastbaren Schutzrechte

unserer Frauen! Im Interesse aber auch der naturlichen Fundamente,

auf der die gesunde und glückliche Familie beruht!



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VERPASSÜNGSVORLAGE
UEBER DIE EINPUEHRÜNG DES PRAUENSTIM^üREGETS IM BUND

Pressedienst Nr. 2

Zur eidff. Vorlage vom 1. Februar:

Kernsätze aus der Parlamentsdebatte

"Nicht Kampf um die politische Gleichberechtigung der Erau ist notwendig,
sondern Kampf um die Sicherung der weiblichen Eigenart. Angesichts der
heutigen Situation besteht bei voller politischer Gleichberechtigung für
die Prau nur die Gefahr, zu einem Manne zweiter Klasse degradiert zu
werden."

Nationalrat Dr.K.Wiek, Luzern

"Der volle Einzug der Erau ins politische leben wird nicht eine Verfei
nerung der politischen Sitten bringen, sondern kraft der robusteren Na
tur des Mannes nur eine Vermännlichung der Frau. In der politischen
Symbiose wäre die Frau der benachteiligte Partner. Damit wäre weder dem
Staat noch der Demokratie gedient. Diese Konkurrenz mit dem Manne würde
sich an der Frau selber rächen, im politischen Leben ebensosehr wie das
bisher im wirtschaftlichen Leben der Fall war,"

Nationalrat Dr.K,Wiek, Luzern

"Die Einführung des Frauenstimmrechts wäre ein Unrecht denjenigen Frauen
gegenüber, die wegen ihrer Pflichterfüllung als Mutter und Hausfrau oft
gar nicht'in der Lage sind, das Stimmrecht auszuüben, während die andern
über diese Frauen, die doch viel mehr Verantwortung tragen, ein Ueber-
gewicht hätten."

Nationalrat Dr.M.Rohr, Baden

"Bedenken die Befürworter, dass sie mit der Einführimg dieses vermeint
lichen Rechts für Tausende von Schweizerfrauen ein Unrecht statuieren.
Warum? Weil unzählige Frauen - besonders auf dem Lande - gar nicht in^
die Lage kommen, dieses Recht auszuüben. Ich sehe hier einen Graben sich
öffnen zwischen Stadt und Land."

Nationalrat W.Meister, Rüegsauschachen

"Alle Bestrebungen, das Prauenstimmrecht in den Kantonen xmd politischen
Gemeinden einzuführen, sind bisher gescheitert. Nun will die Vorlage den
Versuch wagen, diese staatspolitisch so eminent wichtige Neuerung auf
der höchsten Ebene des Bundes zu verwirklichen. Dass dies nicht der nor
male. bewährte und schweizerische Weg ist, kann kaum bestritten werden.
Alle wichtigen Institutionen unseres Landes sind auf dem Boden von Ge
meinde und Kanton entstanden und erst nach der Bewährung im kleineren
Gemeinwesen schliesslich durch Verfassung und Gesetzgebung des Bundes
übernommen worden."

Stärderat Dr,P.Haefelin. Bolothurn



SCHWEIZERISCHES AKTIÜNSKOiyilTEB GEGEN DIE VERPaSSUNGSVORLAGE

HEBER DIE EINPUEHRUNG DES FRAUENSTIi#iRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 2

Was Frauen schreiben;

Die Schweizerin wäre geistig fähig, so gut wie der Mann,

die politischen Pflichten auszuüben. Wenn sie diese Ausübung

jedoch offensichtlich in ihrer Mehrheit ablehnt, so nicht des

halb, weil sie unreif ist, sondern weil sie im Gegenteil die

Reife und die Einsicht hat, ihre frauliche Aufgabe und Stellung

zu erkennen und sie zu bejahen. Sie ste'ht vorbehaltlos auf dem

vaterländischen Boden \md will ihrem Lande dienen, im Rahmen

ihrer Kräfte imd ihrer Aufgabe.

Aber sie lehnt die den totalitären Ideologien entlehnte

Auffassimg ab, dass die Politik und der Staat das Primat im

menschlichen Leben hätten. Es gibt andere und höhere Werte, die

in der heutigen Zeit oft zu kurz kommen.

Das Volk macht den Staat, das Volk aber besteht aus

Familien. Ohne Frau und Mutter keine Familie, ohne Familie

kein Volk, ohne Volk kein Staat. In der Familie muss beginnen,

was leuchten soll im Vaterland.

Schweizerischer Frauenkreis gegen
das Frauenstimmrecht



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN NIE VERPASSÜNGSVORLAGE
UEBER DIE EINEUEHRUNG DES ERAUENSTIMMRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr»2

(Rayonniert)

Dem Lande ziim Schaden

Warum die Landbevölkerung das Erauenstimmrecht ablehnt

rh. Die Befürworter des Erauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen

Angelegenheiten stellen vorwiegend das Argument der Gerechtigkeit in den

Vordergrund. In ihrem Eiferj die politische "Rechtlosigkeit" der Schwei

zer- Erau aus der Welt zu schaffen und unser hinsichtlich des Erauenstimm-

rechts "unterentwickeltes" Land auf die Höhe der übrigen Kulturnationen

zu hissen - in diesem Eifer übersehen sie die schweren Nachteile für

unsere Demokratie und insbesondere die Nachteile der Vorlage vom 1,Feb

ruar. Sie übersehen, dass das integrale Erauenstimm- und Wahlrecht für

unsere Referendumsdemokratie etwas vollständig anderes bedeutet, wofür

sich im Ausland keinerlei Vorbild findet, und dass namentlich der vor

geschlagene Weg der Einführung "von oben", d.h. zuerst im Bund, unserem
föderativen Volksstaat und den demokratischen Einrichtungen in den Ge

meinden einen tödlichen Schlag versetzen müsste.

Den allgemeinen staatspolitischen Bedenken, die gegen die poli

tische Gleichberechtigung der Erau in der vorgeschlagenen Form sprechen,

kann sich vor allem auch die Landbevölkerung nicht verschliessen. Sie

wird in erster Linie die Nachteile des Erauenstimmrechts zu spüren be

kommen, weil dieses nicht eine Aufwertung, sondern eine Abwertung der

direkten Demokratie und statt der Gleichberechtigung neues Unrecht bringen

würde. Diese Behauptung lässt sich leicht beweisen:

Die Einführung des Erauenstimm- und Wahlrechts im Bimd wird notge
drungen mit der Zeit das gleiche auch in den Kantonen und Gemeinden im
Gefolge haben. Das bedeutet, dass beispielsweise die Tage der altehrwür

digen Institution der Landsgemeinden gezählt wären; darüber gibt man sich

in den Landsgemeindekantonen keinerlei Illusionen hin. Aus wäre es aber

auch mit den Gemeindeversammlungen dort, wo sie heute noch bestehen: Ein

mal würde vielerorts der notwendige Raum fehlen, um plötzlich die doppel

te Zahl von Stimmberechtigten zu versammeln. Zum andern könnten viele

Erauen (oder dann die Männer?!) wegen ihrer häuslichen Pflichten gar

nicht gleichzeitig mit dem Mann ihr Stimmrecht und ihre Stimmpflicht aus

üben. Denn wer hütet z.B. die Kinder, wenn Mann und Erau miteinander an

der Landsgemeinde oder an der Gemeindeversammlung "mehren" ? Es gäbe zwei
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Kategorien von stimmberechtigten Frauen auf dem Land, solche - die Minder

zahl - die ihr Recht ausüben könnten, und solche - die Mehrzahl - die aus

praktischen Gründen darauf verzichten müssten. In den Städten und grösse-

ren Orten stellt sich dieses Problem in der Regel nicht, weil die Ge

meindeversammlung abgeschafft ist und Mann und Prau nacheinander sich an

die Urne begeben könnten. Die Folge wäre also die, dass, abgesehen von den

Landsgemeinden, in unseren kleinen Landgemeinden auch die wertvolle Ein

richtung der Gemeindeversammlung verschwinden und durch die Urnenabstim

mung ersetzt werden müsste - für eine lebendige Demokratie sicher ein Ver

lust !

Die Landbevölkerung wäre aber auch hoch in anderer Hinsicht benach

teiligt. In den Städten herrscht nachgewiesenermassen ein beträchtlicher

Prauenüberschuss, während auf dem Land eher das Gegenteil der Fall ist.

Die Stadt Zürich z.B. zählt rund l^O'OOO Stimmberechtigte; durch die Ein

führung des Frauenstimmrechts würde diese Zahl auf ca. 280*000 steigen.

Die Gefahr einer Majorisierung des Landes durch die Städte, die heute in

folge der Landflucht schon akut ist, würde noch einmal grösser, zumal nach

den Erfahrungen im Ausland die Stimmenthaltung bei den weiblichen Stimmbe

rechtigten auf dem Land ohnehin ausgeprägter ist als in der Stadt. Man

müsste mit andern Worten eine weitere Verschiebung der Stimmkraft vom

Land in die Stadt in Kauf nehmen.

Warum ist gerade die Bäuerin auf das Stimmrecht wenig erpicht? Ihre

Interessen liegen auf einer andern Ebene als diejenigen der Stadtfrau.

Durch ihre Arbeit und Mithilfe in Haus, Hof und auf dem Feld ist sie so

stark beansprucht, ja überbeansp-cucht, dass ihr der Sinn nicht mehr nach
aktiver politischer Betätigung steht; vielmehr ist sie froh, wenn ihr noch

eine gewisse Freizeit bleibt, um sich der Familie widmen und ihre ureigene

Stellung als Frau und Mutter einnehmen zu können. Aber offenbar legt man

ja auf die politische Mitarbeit der Bäuerin in den Kreisen der Prauenstimm-
rechts-Verfechter gar nicht so viel Wert. Jedenfalls tönt es sehr merk

würdig, wenn z.B. Duttweiler als einer der Hauptbefücworter im "Brücken
bauer" vorschlägt! "Es wäre doch möglich, die Frauen in der Ausführungs
gesetzgebung vom Obligatorium der Stimmabgabe - wo ein solches besteht -
zu befreien, so dass z.B. die unter grosser Arbeitslast und Pflichten be
anspruchten Bauernfrauen so lange auf den Umengang verzichten könnten,
als sie solche Lasten zu tragen haben und darauf verzichten wollen."
Ein Kommentar zu einem solchen Vorschlag erübrigt sich: Duttweiler würde
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es offenbar genügen, mit seinen Konsumentinnen und Kundinnen in den Migros-

laden zu politisieren, mit denen er in einem einzigen Tag ein Referendiim

oder eine Initiative zustandebrächte, weil sie dem Migros-Gewaltigen

leicht alles unterschreiben. Es ist Ja nicht zuletzt die schrankenlose

Konsumentenpolitik, die die Landwirtschaft vor dem Erauenstimmrecht zu

rückschrecken lässt. Die Bauern haben kein so schlechtes Gedächtnis, um

sich nicht daran zu erinnern, wie in den letzten Jahren bei "Milchstreiks"

und andern Boykottaktionen mehr als einmal militante Erauenstimmrecht-

lerinnen in vorderster Front gegen eine bescheidene Verbesserung des

bäuerlichen Einkommens standen. Durch solche schmerzliche Erfahrungen ge

witzigt, müssen sie sich sagen, dass das Erauenstimmrecht unserer Demo

kratie und speziell der Landbevölkerung mehr zum Schaden denn zum Kutzen

gereichen würde.



SCm-ffilZERISCHES AETIOESKOIviITES GEGEN EIS VERPASSÜNGSVORLaGE
UEBER DIE EINPUEHRUNG DES PRAUEKSTimRECHTS IM BUND

Pressedienst N.r» 2

Das fragwürdige Ja des Zürcher Preisinns

A.K. "Die Preisinnige Partei des Kantons Zürich besc.hloss mit 127 gegen
123 Stimmen die Ausgabe der Ja-Parole für die Prauenstiminrechtsvorlage;
ein Antrag auf Stimmfreigabe unterlag mic 125 gegen 114- Stimmen".- Was in
dieser lakonischen Meldung verschwiegen wird, ist der Umstand^ dass der
Entscheid durch mehr als ein halbes Hundert Mit_glj:MQ^. 4®:^" freisinnigen
Praoenorganisation erzwungen wurde. Sie verfügen in der Preisinnigen Partei
nämlich bereits über jene "Gleichbecechtigung" j übe ■ vrelche auf der Stufe
des Staates am kommenden l.Pebruar erst entschieden werden wird. Wenn nur
die Stimmen des in unserem "Männerstaat" vorläufig imiüer noch staatspoli
tisch allein verantwortlichen Teiles der Zürcher Preisinnigen gewichtet
worden wären, dann würde der Entscheid deutlich ablehnend ausgefallen sein.

Was bei dieser Sachlage und bei dem - trotz dem c'ganisierten Aufmarsch
der stimmrechtsfreudigen Prauen - rein zufälligen Mehr von nicht einmal
einem Prozent verwundert, ist die Ablehnung des Antrages auf Stimmfreigabe
im zweiten Gang. Man hätte die Preigabe der Stimme umso eher erwarten dürfen,
als in der Diskussion mit schlüssigen Zahlen aus zwei repräsentativen zür-
cherischen Gemeinden dargetan worden war, dass das Ja der an der Tagung an
wesenden weiblichen Parteimitglieder ganz offensichtlich im Gegensatz zu der
überwiegenden Haltung der zürcherischen Prauen stand. - Es ver
dient vergleichsweise Erwähnung, dass der soäweizerische Preisinn ein paar
Tage zuvor nach einem ersten verwerfenden Entscheid angesichts der knappen
Stimmendifferenz - sie vjar immerhin grösser als das bejahende zürcherische
Mehr - nachträglich zur Stimmfreigabe gelangte.

So sind Verlauf und Ausgang des mit Recht im ganzen Lande Aufsehen er
regenden zürcherischen Parteitages in zweierlei Hinsicht bemerkenswert und
schlüssig : Einmal dafür, dass auch ohne die politische Gleichberechtigung
im Staat unsere Prauen durchaus imstande sind, ihre Auffassung zur Geltung
zu bringen und dass sie beim stimmberechtigten Mann ein williges Gehör fin
den, und zum zweiten, dass der "Männerstaat" in der Politik gegenüber dem
Andersgesinnten offenbar viel loyaler und toloranter ist als der "Prauen-
staat".

Was sich in Zürich ereignete, ist im übrigen eine sehr handgreifliche
Bestätigung dessen, was der Bundesrat in seiner Botschaft anhand ̂ ^sprechender
Beispiele wiederholt festgehalten hat ; Dass der scbi'feizerische Gesetzgeber
auch ohne ihr Stimmrecht den Wünschen der Prau in grosszügigster Weise
Rechnung trägt. - Das fragwürdige Ja des Zürcher Preisinns sollte den letz-
ten Zweifler am l.Pebmar zu einem Nein bekehren !

* * * *
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Zürich, den 20* Januar 1959

Herrn

ChefredaKtor Dr.Walter Egger
Muristrasse 16

Bern

Sehr geeiirter Herr Chefredaktor,

Sie hatten die Freundlichkeit, den Wunsch zu äussem,
dass wir Sie persönlich über imseren Pressedienst
orientieren.

In diesem Sinne erlauben wir uns, Ihnen die soeben er
schienene Nr. 2 unseres Pressedienstes in der Beilage zu
uberreichen.

Wir wären Ihnen ausserordentlich dankbar, wenn das eine
oder andere daraus im "Bund" verwendet werden könnte.

Mit freundlichen Grussen und vorzuglicher Hochachtung,

Pur den Pressedienst:

(Dr.E.Seiler)

Beilage erwähnt



Dr.J.Peter, Basel,
La.rgitzenstr. 90 . Basel, den 21. Januar 1959>

Herrn Dr.K.Hackhofer

g u e r 1 c h

Bergstr, 88.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Beillegend erhalten Sie einen Aufsatz gegam
das Frauen Stimmrecht. Ich hatte ihn der "Tat" eingesarÄ, deren Abonneitt
loh "bin, « erfolglos, da sie sich jetzt auf die Ja-Propaganda konzent
riert. Heute habe Ichj^an den "Tages Anzeiger" geschickt. Ich sende Ihnen
einen Durchschlag zu in der Meinung, da.ss er Ihnen vielleicht in irgend
einer Richtung eine Anregung zu geben vermöchte. Ftir einen eventuellen
Druck könnte ich den Aufsatz erst freigeben, wenn ich vom "Tages Anzei
ger" Bescheid habe, was morgen abend oder am Freitagiaorgen der Fall
sein wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung



Zürich, den 21, Januar 1959

Herrn

Hationalrat Rudolf Reichling

Sehr geehrter -Herr Nationalrat,

Ich beeile mich, Ihnen für Ihren sehr wertvollen

persönlich unterzeichneten Beitrag an \uiseren Presse

dienst herzlich zu danken. Er wird in unserem Presse

dienst vom nächsten Samstag erscheinen.

Mit freundlichen, höchachtungsvollen Örüssen

Für den Pressedienst:

(Dr.E.Seiler)

«'■wJ
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Zürich, den 21* Januar 19p9

Herrn

Ständerat Dr.P.Haefelin
Herrenweg 36

Solo t hurn

Sehr geehrter Herr Ständerat,

Ich beeile mich, Ihnen für Ihren sehr wertvollen,

persönlich unterzeichneten Beitrag an unseren Presse

dienst herzlich zu danken. Er erscheint - wie die Bei

lage zeigt - in der heute zum Versand gelangenden- Serie

Nr. 3.

Mit freundlichen, hochachtungavollen Gruasen,

Für den Pressedienst;

(Dr.E.Seiler)



Zürich, den 21. Januar 19^9

Herrn

Regierirngsrat R.Gnägi
MUnsterplatz 3a

Bern

Sehr geenrter Herr Regierungsrat,

Ich beeile mich, Ihnen für Ihren sehr wertvollen,

persönlich unterzeichneten Beitrag an unseren Presse

dienst herzlich zu danken. Er erscheint - wie die Bei

lage zeigt - in der heute zum Versand gelangenden Serie
Nr. 3.

Mit freunaiichen, hochachtungsvollen Grlissen.

Pur den Pressedienst:

(Dr.E.Seiler)

-vJ
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Zürich, 22. Januar 1959

Herrn Dr. Carl Oechslin

o/o Schaffhauser Jiachrichten

Schaffhausen

Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Oechslin,

Unter höflicher Bezugnahme auf unser gestriges Telefongespräch
sende ich Ivnen beiliegend folgende 4 Artikel:

"Sjjfährliche Unduldsamkeit" (Ständer^t Ur. P. Haefelin)
"Warum ein Mein ... "

"Und der nächste Schritt?"

"Mut zum Anderssein!"

Für Ihr freundliches Entgegenkommen und Anerbieten, auch
gegnerische Artikel in Ijarer sehr geschätzten Zeitung zu
veröffentlichen, möchte ich Ihnen jetzt schon, auch im
Namen unseres Arbeitsausschusses, den herzlichsten Dank
aussprechen.

Ich werde mir erlauben, Ihnen Ende oder spätestens anfangs
nächster Woche noch einige Artikel zuzustellen.

Mit meinem nochmaligem bestem Dank grUsse ich Sie, lieber
Herr Dr. Oechslin, freundlich und.mit dem Auadruck der
vorzüglichen Hochachtung.

i.A. des Arbeitsausschusses

(Dr. K. Daetwller)
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ZUrich^ 22. Januar 1959

PERSONLICH

Herrn Chefredaktor

Dr. Walter Egger
Muristrasse 16

B e r n

Betrifft Aufruf

Sehr geehrter Herr Dr. Egger,

Unter höflicher Bezugnahme aijif unser Telefongespräch sende ich
Ihnen beiliegend unseren Pressedienst Nr. 3.

In diesem Pressedienst finden Sie u.a. den Aufruf des Scnweiz.
Prauenkomitees gegen das Prauenstimmrecht. Unsere Komitee
leitung wäre Ihnen ausserordentlich verbunden und dankbar,
wenn Sie diesen Aufruf in Ihrer sehr gesciiätzten Zeitung
publizieren Wurden.

Selbstverständlich wurden wir es auch sehr begrässen, wenn Sie
noch den einen oder andern Artikel im Bund veröffentlichen
könnten.

Indem ich Ihnen für Ihr Wohlwollen bestens danke, grüsse ich
Sie, sehr geehrter Herr Dr. Egger, freundlich und mit dem
Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung.

i.A. des Arbeitsausschusses

(Dr. R. Daetwiler)

.^nen erwiii



SGHV/EIZERISCHES AKTIONSKOMITEE

GEGEN DIE VEREASSUNGSVORLäGE UEBER DIE EINEUEflRUNG

DES FRAUENSTir#IRECHTS IM BUNDE

Postfach Zürich 22

Winterthur, den 22, Januar 1959

An die Zeitungsredaktionen

Sehr geehrte Kollegen,

Wir gestatten uns, Ihnen mit dem beiliegenden Pressedienst Nr. 3
folgende Beitrüge zur Meinungsaufklärung zu liefern«

1. Aufruf des Schweizerischen Erauenkomitees gegen das

Frauenstimmrecht
Es -würde uns besonders freuen, wenn Sie dieser kurzen Zusammen
fassung der wichtigsten fraulichen Gründe gegen die Vorlage vom
1. Februar Raum gewähren könnten.

2. Gefährliche Unduldsamkeit

von Ständerat Dr.P.Kaefelin (Solothurn).

3. Bie staatspolitischen Bedenken
von Nationalrat R.Gnägi (Bern),

4. Wählt was zählt! (fr)
Der Artikel legt dar, dass von der heutigen Vorlage für die
Frauen selbst nur problematische Vorteile, hingegen mit Sicher
heit beträchtliche Nachteile zu erwarten sind.

5. Politische Gleichberechtigung - eine Forder der Gerechtigkeit?
(-a-)
Der Artikel setzt sich in knapper Form mit dem irrigen Ge-
rechtigkeitsargunent auseinander,

6. (Rayonniert) Abwertung statt Aufwertung (-ae-)
Hier wird auf die zu erwartende Ueberlastung unserer direkten
Demokratie mit den daraus entspringenden besonderen Nachteilen
für die Landbevölkerung hingewiesen.

Da die Kampagne für "und gegen die Vorlage sich dem Abschluss
nähert, wären wir Ihnen für eine Berücksichtigung des einen
oder andern Beitrages ausserordentlich dankbar.

Mit kollegialer Hochachtung

Für den Pressedienst

Beilagen erwähnt (H.Krebs, Redaktor)



SGHWEIZBRISCIiES PRaUESKOMITEE GEGEN DAS PRADENST»1RECHT

Pressedienst Nr. 3

Aufruf

des Schweizerischen Erauenkomitees ̂ egen das PrauenstiimnreGht

Schweizer Manner, wir wenden uns an Euch;

Wahre Gerechtigkeit heisst nicht; Jedem das Gleiche,
sondern: Jedem das Seine. Mann und Frau sind verschieden
geschaffen und haben entsprechend ihrer Veranlagung in der
menschlichen Gemeinschaft verschiedene Aufgaben.

Die politische Gleichstellung von Mann und Frau, wie
sie die Abstimmiingsvorlage vom I.Februar anstrebt, wider
spricht dem Wesen und der Würde der Frau. Das Stimmrecht
wurde eine Trennung der Schweizer Frauen in Parteien und
Gruppen bringen. Da in der Schweiz die politischen Rechte
und Pflichten viel weiter gehen als in jedem andern Lande
der Welt, wäre die Frau bei uns vom politischen Kampf auch
viel stärker betroffen als anderswo. Die schone versöhnende
Neutralität der Frauen, die über die Verschiedenheit der
Parteizugehörigkeit der Männer hinweg manch gemeinsames Werk
zum Nutzen der Allgemeinheit schufen, wäre schwer gefährdet.

Die Behauptung, das Frauenstimmrecht sei nötig, um der
Schweizerin die gebührend'^ Beiüc^rsichtigunv in der Gesetz
gebung zu verschaffen, ist völlig unzutreffend. Der Bundes
rat selbst erklärt, dass die Frauen in unserem Zivil- und
Sozialrecht mindestens ebenso gut oder besser gestellt sind,
als in den Staaten, die das Prauenstimmrecht besitzen.

Durch nichts irt bewiesen, dass die Mehrheit der
Schweizer Frauen das politische Stimmrecht im Bunde will.
Die zahlreichen gegnerischen Frauenkundgebungen im ganzen
Land lassen auf das Gegenteil schliessen. Warum den Frauen
ein mit grossen Pflichten verbundenes"Recht" aufzwingen,
das sie nicht wnschcn?

Unser Land hat nicht politisierende Frauen nötig,
sondern Mütter und Frauen, die auch unter den heutigen Ver
hältnissen ihrer wahren Bestimmung nachleben und dahin
wirken können, dass Hass und Misstrauen überwunden werden.

Schweizer Männer, helft u.is und stimmt am I.Februar:

Politisches Frauenstimmreoht im Bunde NEIN

Mlle. Marie-G.Berthier, ceramiste, Genfeve; Mme.Edmee Bieler,
Gen^ve; Frau Josy Blättler-Bucher, Kerns; Frl. Anna Brandenberger,
Direktionssekretärin, Winterthur; Frau Ruth Cuny—Rohner, Basel;
Frau Vreni Gnägi-Von Allmen, Bern; Frl. Margarethe Haas, Samen;
Frau Gertrud Haldimann-Weiss, Bern; Frau Maria Huber-Eschle, Solo-
thurn; Frl. Verena Keller, Dr.jur., Aarau; Frau Margreth Matti-
Steudler, Melringen; Frau Helen Petitjean-Abegg, Basel; Frau
Helene Pfister-Volz, Basel; Frau Dora Raduner-Kaufmann, Horn;
Mlle. Charlotte Ritter, artiste peintre, Genfeve; Frau Hanna
Seiler-Frauchlger, Dr.phil., Uetikon; Frau Emma Schirmer-Kuhn,
Baden; Frau Josefine Sieffen-Zehnder, Dr.phil, Luzern, Frau
Marianne von Sury-von Roben, Raron VS; Frau Heidi Tschumi-Baum-
gartner, Interlaken; Mme. Leonie Thiebaud, Bole NE; Eime Ruth
Widmer, Journaliste, Neuchätel; Frau Martina Wille-von Erlach,
Gümligen; Frl. Yvonne Vachenauer, Fürsorgerin, Andeer GR.



SCHWBIZBRIöOIiEiS AKTIOI^SKÜi^iITEE GEGEi^ DIE VEREASSUDGöVORLAGE

UEBER DIE EIREÜEHRUEG DES ERAÜENSTIruViREChlS IM B'UTO

Pressedienst 3^r. 3

Gefährliche Unduldsamkeit

von Ständerat Dr.P.Haefelin

Die wachsende Gewissheit, dass ihnen am 1. Eebruar die Pelle

davon schwimmen werden, erzeugt bei gewissen Anhängern der Ab-

stimmungsvorlage aber die Einfahrung des Prauenstimm- und Wahl

rechts in eidg. Angelegenheiten eine zunehmende Gereiztheit, die

zum Aufsehen mahnt und die, soweit sie bei Prauen feststellbar

ist, für den Pall der Annahme nichts Gutes verspricht. Allgemein

besteht die Auffassung, dass es sich bei dieser Entscheidung wohl

um die staatspolitisch bedeutsamste Neuerung seit dem Bestehen des

Bundesstaates handelt. Da sollte man doch annehmen dürfen, dass

das sich zeigende Interesse aller Volksschichten als Positivum

wachen Bürgersinnes begrüsst und gewertet wird. Mit nichtenl Be

reits mehren sich die Stimmen, die den gegnerischen Prauen ihre

Interventionen verübeln und sie direkt zum Schweigen bringen wol

len, Also eine Diskriminierung eines Teiles unseres Volkes, dem

man neue Rechte zuführen will. Und warum? Rur weil sich diese

Prauen erlauben, eine von der konventionellen Meinimg abweichende

Auffassung zu haben, diese öffentlich auszusprechen und zu ver
treten, Und doch steht fest, dass am bevorstehenden Entscheide

die Prauen vorab interessiert sind und dass Teile von ihnen diesen

direkt provoziert haben. Und da will man den andern, die auf sol
ches Recht verzichten und es eher als unerwünschte Pflicht be

trachten müssten, den Mund stopfen, indem man sie des Verrates

und des Rückenschusses beschuldigt. Besonders pikant ist dabei,

dass Rationalrat Duttweiler als einer der ersten solche Vorwürfe

erhoben hat, ausgerechnet der Mann, der vom Recht der freien
Meinungsäusserung und der Verkündung der Opposition nur so trieft.
Weniger erstaunlich aber ist, dass er von Prau Elsa P. Gasser wo
möglich noch übertroffen wird, die die Haltung ihrer ablehnenden
Schwestern als "historischen Missgriff" bezeichnet.
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Warum a'ber diese übertriebene Empfindlichkeit? Weil jene

Kreise wissen, dass damit ihr Argument vom mehrheitlichen Willen

der Schweizerfrauen nach politischer Betätigung immer brüchiger

wird. Die Beisjjiele der Städte Genf und Zürich ziehen längst nicht

mehr, denn sie geben keinen Masstab für das eidgenössische Mittel.

Auf dem Lande und in den kleinern Städten liegen die Dinge ganz

anders. Da ist das neueste Eazit einer Erauenbefragung im Städt

chen Neunkirch im Kanton Schaffhausen besonders aufschlussreich,

indem den 66 Ja volle 178 Nein und 96 Enthaltungen gegenüber

stehen. Da kann man eben nicht mehr von einem Mehrheitswillen

sprechen und damit verliert auch das Schlagwort Nr. 1 von der

Gerechtigkeit an Kraft und Wirkung.

Die Frauen, die heute warnen und auf unerwünschte Polgen

einer Annahme der Vorlage aufmerksam machen, verdienen keinen

Tadel, sondern öffentliche Anerkennung. Hoffentlich lassen sie

sich durch solches Gernecker in ihrer säubern Haltung nicht irre

machen.'



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VEREASSÜNGSVORLAGE

ÜEBER DIE EINEUEHRUNG DES ERAUENSTIMMRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 3

Die staatspolitischen Bedenken

von Nationalrat R.Gnägi

Bei der Beurteilung der Vorlage kommt man nicht darum her"um, ge

wisse Mutmassungen über die Auswirkungen der Vorlage anzustellen. Dabei

hege ich einmal Befürchtungens dass mit der Einführung des Erauenstimm-

rechts die St-imTnbfiteiligung insbesondere bei Sachentscheiden noch kleiner

werden wirds als sie bereits heute ist. Diese Mutmassung wird bestätigt

durch die bisherige Mitarbeit in kirchlichen Angelegenheiten und durch

Untersuchungen, die von der UNO in gewissen ausländischen Staaten be

züglich Mitarbeit der Erauen gemacht wurden. Es ist auch zu befürchten,

dass mit der Einführung des Erauenstimmrechts der Sachentscheid, der

heute eindeutig auf finanzpolitischem, wirtschafts-und sozialpolitischem

Gebiet liegt, nicht unwesentlich be^flusst werden kann. Es dürfte

unbestritten sein, dass gerade hier die Mitarbeit der Frau vermehrt

gefühlsbetonte Entscheide mit sich bringt, was den Zufall des Abstim

mungsergebnisses weiter fördern kann.

Nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern ein gewichtiger Nachteil

der Vorlage liegt darin, dass das Erauenstimm- und Wahlrecht auf eid

genössischer Ebene eingeführt werden will. Bis anhin war es üblich, dass
sich alles von unten herauf entwickeln musste. Da man nun aber auf dem

herkömmlichen Weg bis heute keinen Erfolg hatte, will man den umgekehrten
einschlagen. Man will den Erauen die Mitarbeit ausgerechnet auf jener
Ebene zubilligen, die ihnen am entferntesten ist. Die Gemeinde- und
Kantonsverhältnisse können bedeutend besser überblickt werden und es

wäre empfehlenswert, hier die ersten Lehren zu sammeln. Eine der Stärken
der schweizerischen Demokratie liegt im Föderalismus und ausgerechnet

in dieser wichtigen staatspolitischen Entscheidung trägt man dieser Tat

sache keine Rechnung.

Es kann ebenfalls nur mit Mühe verstanden werden, dass die Unter

schriftenzahlen für Referendum und Initiative im Zusammenhang mit dieser

Vorlage nicht mindestens ve--^doppelt wurden. Schon die bisherige Ent
wicklung der Bevölkerungszunahme hätte eine Erhöhung dieser Zahlen ge

rechtfertigt. Mit der Einführung des Erauenstimmrechts wird der Wahl

körper um mehr als das Doppelte anwachsen, so dass damit die Volks-



rechte des Referendums und der Initiative in einer Art abgewertet

werden, die sich in der Zukunft verhängnisvoll auswirken könnte. Es

ist zu befürchten, dass unsere Demokratie noch in einem wesentlich

grösseren Umfange durch Initiative und Referendum beansp^rucht werden

wird. Man kann sich hier wirklich fragen, ob dies im Interesse unserer

sehr stark ausgebauten Referendumsdemokratie liegt.

Weil die Einführung des Erauenstimmrechts auf Bundesebene weder

im Interesse der Erau und ihrer Stellung noch im Interesse unserer

weit ausgebauten Demokratie liegt, ist die Vorlage abzulehnen.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE SEGEN DIE VERPASSÜNaSVORLASB
UEBER DIE EINEUEHRUNG DES ERüUENSTIi'ü^iREGHTS IM BUITD

Pressedienst Nr. 3

Wählt was zählti

fr. Wer die Argumente zugunsten des Prauenstimmrechts etwas ein

gehender überprüft, der kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dass

es den Befürwortern fast weniger darum gehe, den Frauen einen realen

Vorteil zu verschaffen als vielmehr ganz einfach ein Postulat durch

zusetzen, das - länger und mit grösserem Nachdruck verfochten als

im Lichte der praktischen Erfahrung überdacht - nachgerade zur fixen

Idee geworden ist.

Für besonnene Frauen - und vorerst insbesondere für die Männer,

die bei ihrer Stimmabgabe am 1. Februar das Wohl der Frauen im Auge

haben wollen - gilt es aber gründlich zu bedenken, wie ein Ja oder

ein Nein sich praktisch auf die Stellung der Frau als Bürgerin in

xinserem Staate auswirken würden.

Ein Ja, das ist offensichtlich, würde zunächst bewirken, dass

die Frauen an Wahlen und Abstimmungen einstweilen auf Bundesebene,

später aber wohl auch in Kantonen und Gemeinden, mit gleichen Rech

ten wie die Männer teilnehmen konnten. Sie könnten wählen - wie ihre

viel zitierten "Schwestern im Ausland" - und über Verfassungs- iind

Gesetzesvorlagen abstimmen (was im Ausland allerdings weder Männer

noch Frauen dürfend) und sie könnten sich auch selber wählen lassen.

Würden die jahrzehnte- imd zum Teil schon generationenlangen Erfah
rungen des Auslandes zeigen, dass durch die Stimmzettel der Frauen,

die ja dank des allgemein bestehenden Frauenüberschusses allenthal

ben die Mehrheit haben, entsprechend starke Frauendelegationen in

die Parlamente gewählt wurden, so wäre dies ein gewichtiges Argument

wenigstens für das Wahlrecht, In Wirklichkeit sind aber überall nach
Einfuhrung des Frauenstimmrechts nur a,hr schwache Frauenkontingente

in die Parlamente gewählt worden, die in der Folge von Wahl zu Wahl

mehr und bis zur vollkommenen Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpf

ten, Frauen wählen nicht Frauen, so lehrt die Erfahrung.

Das Frauenstimmrecht verstärkt somit den Einfluss der Frauen

auf die Gesetsgebirngsarbeit der Parlamente nicht. Es kann ihn aber
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erhe'blich sch-wächen, denn wenn die Frauen schon in den Parteien und -

wenigstens theoretisch - in den Parlamenten sitzen, ist nicht einzu
sehen, warum sie durch ihre speziellen Organisationen noch besonders

zur Vernehmlassung zu G-esetzesentwurfen eingeladen werden sollen,

wie es gerade in der Schweiz heute jeweils geschieht. Wenn aber das
Wahlrecht der Frauen nachgewiesenermassen praktisch wirkungslos

bleibt und das Stimmrecht in Sachfragen aller menschlichen Voraus

sicht nach mindestens nichts zu verbessern vermöchte, wozu in aller

Welt soll es denn erzwungen werden, selbst wenn die Vermutimg mehr

als gerecntfertigt erscheint, dass es nicht einmal die Mehrheit
unserer Frauen will?

Der Einfluss der Frauen auf die Gesetzgebung unseres Landes

ist heute schon gross■ Die Frauenorganisationen werden, wie bereits
erwähnt, zur Verneiimlassung Uber Gesetzesentwdrf e, die ihre speziel
len Interessen berühren konnten, eingeladen. Zur Vertretung ihrer
besonderen Begehren in den Behörden fanden und finden sich immer
männliche Parlamentarier gerne bereit (sonst wären auch diese Ab-
stimmungsvorlage und viele frühere Vorstösse in Kantonen und Ge
meinden nicht zustande gekommen^), Die Frauen ^sind vertreten in
wichtigen Kommissionen, neuerdings sogar fh Landesverteidig\mgs-

- und das alles gilt nicht nur im Bund, sondern bis
hinab in die Gemeinden und Burgergemeinden. Die Frau ist in der
schweizerischen Gesetzgebung nicht nur "gleichbehandelÖ' , sondern
sie ist, überall, wo es darauf ankommt, eindeutig bevorzugt. Das
trifft zu bei der Wehrpflicht, der sie nicht - nicht einmal beim
Zivilschutz, dem Schutz der Heime und Arbeitsstattenl - unterstellt
ist; es trifft ferner zu in der Sozialversicherung (z.B. frühere
Rentenberechtigung der Frau als des Mannes, Rentenberechtigung auch
der kindt;rlosen und jungen Witwe, aber nicht des Witwers usw.), des
gleichen im Eherecht (finanzielle Privilegierung bei Scheidung,
bevorzugter Anspruch auf die Kinder) und im Ärbeitsrecnt, wo weit^
reichende besondere ScnutzbeStimmungen für die Frau bestehen. In
dieser ganzen, vielfältigen rechtlichen Besserstellung der Frau
gegenüber dem Manne war die Scnweiz dem Ausland weit voraus und ist
sie, auch seit dort das Frauenstiiiimrecht eingeführt worden ist,
kaum eingeholt und nirgends überholt worden. Würden die Männer
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sich auch in Zukunft noch für eine derartige Privilegierung der

Prauen einsetzen, i^enn diese Prauen die Möglichkeit hätten (aher
erfahrungsgemäss nicht benutzen würden),sie sich selber zu ver

schaffen?

Schon dieser kurze Ueberschlag zeigt, dass die Prauen mit

der Annahme der Vorlage mit Sicherheit nichts zu gewinnen hätten

(ausser vielleicht der Möglichkeit für ein paar wenige, die über ge

nügend Zeit und Ehrgeiz dazu verfügen, persönlich eine politische
"Rolle" zu spielen), dass aber anderseits die ernsthafte Sefahr des

Verlierens bisheriger Vorteile bestünde.

Das heisst nicht, dass die Prau zu den sieben Dnterröcken,

zum Stehkräglein und zum züchtig gesenkten Blick der Urgrossmütter

zurückkehren müsse. Es will damit auch nicht gesagt sein, dass sie

sich an den Geschäften des Staates, der ja auch ihr Staat ist, des-

interessieren müsse. Es heisst aber, dass sie nicht versuchen solle,

den Männern möglichst gleich zu werden, sondern sich auf ihr eige

nes if^esen besinnen und trachten sollte, dieses weiter zu ent

wickeln, Ob die Prauenwurde erhalten oder - so dies nötig ist -

wieder gefestigt werde, hängt von anderen Paktoren als vom Stimm

recht ab, Prauen, die ihr weibliches Wesen pflegen und mit Wurde
zur Schau tragen, werden in unserem Staate auch in Zukunft
ritterlichen Schutz finden, im Alltag und an den Urnen; Prauen aber,
die sich ihres Prauseins schämen und den Männern nacheifern, werden

diese Männer eher gegen sich haben und jedenfalls sich nicht be
klagen dürfen, wenn ihnen zugemutet wird, was sie sich selber zu
muten wollen.

1. Pebruar; Prauenstimmrechtsvorlaae - NEINi
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UEBBR DIE BINEUBHRMG DES ERAÜENSTIr'iiyiREOHTS IM BUND

Pressedienst Nr.

Politische Gleichherechtig-ung - eine Porderomg der Gerechtigkeit?

-a- Die Botschaft des Bundesrates Uber die Einführung des Prauen-

stimm- tind 'Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten enthält

S. 72 den Satz; "Die allgemeine Menschenwürde, die der Frau in

nicht geringerem Masse als dem Manne zukommt, verlangt im Prinzip

ihre rechtliche Gleichbehandlung mit dem Manne." Diese Behauptung

kann nicht unwidersprochen bleiben. Wir können nicht anerkennen,

dass die allgemeine iVLenschenwUrde im Prinzip die rechtliche Gleich

behandlung der Frau mit dem Manne etwa auf dem Gebiet des Wehr

wesens, der Sozialgesetzgebung, der Sozialversicherung oder auch

des Zivilrechts verlangen soll. Im Gegenteil: nur eine unter

schiedliche rechtliche Behandlung vermag in sehr vielen Fällen der

"Würde der Frau gerecht zu werden. Das muss in der bundesrätlichen

Botschaft selber zugegeben werden, wenn es S, 67 heisst: "Die

Rechtsgleichheit, als Ausfluss des Naturrechts, ist aber weit da

von entfernt, ein bloss formales Prinzip zu sein, welches die ab
solute und formale Gleichbehandlung aller Menschen verlangen würde.

Das wäre mit der Idee der Gerechtigkeit nicht vereinbar. Es wäre

vielmehr ihre Verneinung." Die Botschaft widerspricht sich hier

ganz offensichtlich selbst. Eine ungleiche rechtliche Behandlung

von "Mann und Frau kann nicht an sich, "im Prinzin", eine Unge-

rechtigkeit, ein Verstoss gegen die allgemeine Menschenwürde,—eine

Diskriminierung der Frau sein.

Wie verhält es sich nun auf dem Gebiete unserer politischen

Rechte? Kann hier, weil die Frau das politische Stimm- und Wahl

recht nicht hat, von einer Ungerechtigkeit gesprochen werden?
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Die Differenzierung der politischen Rechte zwisciien Mann und
Frau hat sich in unserem Lande auch nicht als eine Schlechterbe-

handlimg der Frau, als eine Ungerechtigkeit ihr gegenüber, ausge-
wirkt, weder rechtlich noch politisch. Das stellt die bundesrät
liche Botschaft selber in aller Eindeutigkeit fest. Die folgenden
drei Zitate beweisen es: "Gesamthaft ist festzustellen, dass die
Schweizerin - wenn man von den politischen Rechten absieht -
rechtlich nicht schlechter gestellt ist als ihre Schwestern in
andern Staaten, selbst in solchen mit Frauenstimmrecht" (S, 51)«
Ferner: "Alles in allem genommen kann kaum gesagt werden, dass
die Schweizerin sich politisch schlechter stelle als die meisten
Ausländerinnen. Das kommt denn auch dadurch zum Ausdruck, dass das
Schweizerbürgerrecht nicht nur bei den Schweizerinnen, sondern
auch bei den Ausländerind'en hoch im Kurse steht" (S. 71). Und
schliesslich: "Es kann deshalb nicht gesagt werden, das Mitsprache
recht der Frau im Staate sei nötig, weil nur diese Mitwirkung Ge
währ dafür biete, dass die Schweizerin in der Gesetzgebung nicht
schlechter behandelt werde als die Frau in andern Staaten" (S. 51) '

Die Differenzierung der politischen Rechte ist auch von der
überwiegenden Mehrheit der Schweizerfrauen bisher nicht als Unge
rechtigkeit empfunden worden. Sogar in der Grosstadt Zürich haben
sich in der statistischen Frauenbefragung vom August 1955, bei der
der Fragebogen zu Hause abgeholt wurde, nur ^9?^ Antworten
für ein volles Stimm- und Wahlrecht "in allen Angelegenheiten des
öffentlichen Lebens, wie es heute für die Männer besteht", also
wie es am 1. Februar zur Entscheidung steht, ausgesprochen. Dass
das integrale Stimm— und Wahlrecht in halbstädtischen und länd
lichen Gegenden von der Ueberzahl der Schweizerfrauen noch viel
eindeutiger abgelehnt wird, zeigt sich am Beispiel einer behörd
lichen Frauenbefragung, die in allerletzter Zeit im Städtchen
Meunkirch (Kt.Schaffhausen) durchgeführt wurde. Am 15. Januar
haben sich dort von540 "stimmberechtigten" Frauen 244 an die
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Urne begeben, von denen 66 sich für und 178 gegen die JDrteilung

des Stimm- und Wanlrechts aussprachen.

Die Behauptung, die heutige Verschiedenheit der Rechte

zwischen Mann und Brau im Bereich der Politik sei eine Unge

rechtigkeit, ist eine unbewiesene Theorie. Sie wird bei den

Männern mindestens solange kein Gewicht haben, als diese von

ihren Frauen, Müttern und Scnwestern den gegenteiligen Wunsch

hören, sie möchten ihnen nicht das Unrecht antun, sie in die

Rechte- und Pflichtenwelt der Politik hineinzuzerren.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VERPASSUNGSVORLAGB
UEBER DIE EINPUEHRUNG DES PRAUENSTIMMREGHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 3

(Rayonniert)

Abwertung statt Aufwertung

-ae- Die Befürworter des Prauenstinim- und -Wahlrechts versprechen

sich von der politischen Gleichberechtigung der Prau eine Belebung

unseres politischen Lebens und damit eine Aufwertxmg der schweize

rischen Referendumsdemokratie. Mit Vorliebe weist man auf die oft

ungenügende Beteiligung bei den Männerabstimmungen hin und werden

die Dinge so dargestellt, als ob es dann mit dem Prauenstimmrecht

punkto Stimmbeteiligung besser würde,. Das Gegenteil, nämlich eine

Abwertung der Demokratie, ist aber leider wahrscheinlicher. Ge

stützt auf Erfahrungen in andern Ländern muss man annehmen, dass

nach der Einführung des Prauenstimmrechts die Stimmbeteiligung

prozentual einen weiteren Rückgang erleiden wird. Die Stimmab

stinenz ist bei den Prauen allgemein häufiger als bei den Männern,

Pur die schweizerische Demokratie mit ihrer intensiven Belastung

des Stimmbürgers durch zahlreiche Wahl- und Sachentscheide wird

dies noch in ausgeprägterem Masse der Fall sein als im Ausland,

so dass in vielen Fallen die Stimmbeteiligung unter 50 Prozent

sinken dürfte,. Die für den gesunden Weiterbestand lonseres Staats

wesens wichtige Feststellung des Willens der Mehrheit der Stimm

berechtigten würde damit verunmöglicht. Bedenken muss dabei vor

allem auch die Tatsache erwecken, dass die Landbevölkerung noch

mehr benachteiligt und die Gefahr einer Majorisier-ung des Landes



- 2 -

die Urne schreiten wollen oder nicht, wenn sie keine Zeit fänden.

Eine solche Argumentation ist nicht stichhaltige Das Prauenstimmrecht

ist nicht nur ein Recht, sondern eine Bürgerpflicht, deren Erfüllung

bloss durch eine Minderheit von politisch mehr oder weniger interes

sierten Frauen mit dem Wesen unserer Referendumsdemokratie unverein

bar ist.

Eine Hauptgefahr sehen wir am ersten Februarsonntag in der

weiteren Strapazierung des Initiativ- und Referendumsrechts. Wer in

der letzten Zeit die steigende Flut von zum Teil unausgewogenen und

überflüssigen Volksinitiativen betrachtet, welche zur Hauptsache aus

■parteipolitischen Motiven lanciert worden sind, der kann der künfti
gen Entwicklung nur mit Besorgnis entgegenblicken. Wir sehen den
Zeitpunkt kommen, da es möglich sein wird, z.B. in den Migrosläden
innert wenigen Tagen die erforderlichen Unterschriften für ein Refe
rendum oder eine Initiative zusammenzubringen. Die "Büros für
Aktionen" hätten auf dem politischen Kampffeld freie Bahn - darum
heute auch ihr vehementer Einsatz für das Frauenstimmrecht 1

Die Baumeister unserer Bundesverfassung und jene, die später

das Verfassungsgebäude renovierten, beflissen sich in der Ausgestal
tung der Volksrechte einer weisen Zurückhaltung. Die Bimdesverfassung
von 1848 kannte weder Referendum noch Initiative. Das Referendum kam
bei der Totalrevision von 1874 in das Grundgesetz, wobei man eine

Zahl von 30'000 Unterschriften als richtig erachtete. Die Verfas
sungsinitiative wurde 1891 eingeführt (Quorum 50'000). Heute, bei
einer fast dreimal so grossen Wohnbevölkerung und ungleich besseren
technischen Möglichkeiten, will man das Prauenstimmrecht verankern
und damit die Zahl der Stimmberechtigten mehr als verdoppeln, ohne
gleichzeitig an diesen 30'000 bzw. 50'000 Unterschriften zu rühren.
Das liegt nicht im Interesse einer gewissen Stabilität unserer
Demokratie, die übrigens durch das jetzt eingereichte sozialdemo
kratische Volksbegehren auf Einführung der Gesetzesinitiative noch
einmal mehr strapaziert werden soll. "Alle politischen Systeme
gehen an ihren Uebertreibungen zugrunde", hat einer der grössten
Staatsdenker des letzten Jahrhunderts gesagt.
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Die Konsequenz dieser Ueberlegungen liegt darin, dass wir,

wenn wir das Frauenstimmrecht integral einführen wollen, den Mut
zu einem gewissen Abbau der direkten Demokratie aufbringen müssen;
oder dann bleibt nur der Verzicht auf das volle und die Einfuhrung
eines -partiellen Prauenstimmrechts in Gemeinde- und Kantonsange

legenheiten, die den Frauen naheliegen. Alles andere ist für unser
Staatswesen nicht tragbar. Aus diesem Grunde muss die Prauenstimm
rechts—Vorlage vom 1. Februar, weil sie auf die besonderen Ver

hältnisse der schweizerischen Refereriüumsdemokratie keine Rücksicht

nimmt, verworfen werden.
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Zürich, den 24.Januar 1958«

Persönlich
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Herrn Dr.Carl Oechslin,
c/o"Schaffhau8er Nachrichten"

<1 y#' •.v.-ri

Sehaffhausen

Sehr geehrter, lieber Herr Dr.Oechslin,

Ich erlaube mir, Ihnen wiederum 4 Presseartikel
gegen das Prauenstimmrecht zuzustellen und ich
wäre Ihnen ausserordentlich dankbar, wenn Sie
den einen oder andern Artikel in Ihrer sehr ge
schätzten Zeitung zur Puhlikation bringen würden

Indem ich Ihnen für Ihr Wohlwollen herzlich
danke, grUsse ich Sie, lieber Herr Dr.Oechslin
freundlich und mit dem Ausdruck der vorzüglichen
Hochachtimg.

(Dr.R.Daetwiler)
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Zürich, den 24»Januar 1959

Persönlich

Hei*m Chefredaktor

Dr.Egger,
c/o "Der Bund"
Effingerstrasse 1

Bern

Sehr geehrter Herr Dr.Egger,

Ich erlaube mir, Ihnen beiliegend 4 Preaseartikel
gegen das Prauenstimmrecht zuzustellen und ich wäre
Ihnen ausserordentlich verbunden, wenn Sie den einen
oder andern Artikel in Ihrer sehr gesehätzten Zeitung
zur Publikation bringen würden.

Indem ich Ihnen für Ihr Wohlwollen herzlich danke,
grüsse ich Sie, sehr geehrter Herr Dr.Egger, freundlich
und mit dem Ausdruck (fer vorzüglichen Hochachtung.

(Dr.R.Daetwiler)

BaIlagen erwähnt
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Zürich, den 24. Januar 1959

Herrn
Dr. Paul Eisenring
c/o Schweiz. Handelszeitung
Bleicherweg 18

Zürich

Betrifft: Inserat

Sehr geehrter, lieber Herr Dr.Eisenrihg,

Pur Ihr ausserordentlich liebenswürdiges Anerbieten, in
der Schv^eizerischen Handelszcitung ein hEIN-Inserat im
Format von einer halben Seite, für uns kostenlos, zu
publizieren, dauKen wir Ihnen auch im Hamen unseres Ar
beitsausschusses recht herzlich. -

Wir gestatten uns, Ihnen beiliegend den Text für die
Nummer vom Donnerstag, den 29.1.1959 zuzustellen.

Mit xinserem nochmaligen besten Dank, grüssen wir Sie,
lieber Herr Dr.Eisenring, freundlich und mit dem Aus
druck der vorzüglichen Hochachtung.

i.A. des Arbeitsausscnusses

(Dr.R.Daetwiler)

Inserattext
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SCEvffilZERISCHES AKTIONSKOMITEE

GEGEN DIE VERPASSUNGSVÜRLAGE GEBER DIE EINPUEHRUNG
DES PRAUENSTIMViRECHTS IM BUNDE

Postfach Zürich 22

Winterthur, den 24. Januar 1959

An die Zeitungsredaktionen

Sehr geehrte Kollegen,

Angesichts des Stoffandranges, dessen Sie sich vermutlich im Zu
sammenhang mit der heiss umstrittenen Prauenstimmrechtsvorlage von
gegnerischer wie befürwortender Leserseite zu erwehren haben,
möchten wir unsern heutigen Pressedienst Nr. 4 nicht zu umfang
reich dotieren. Umso dankbarer wären wir Ihnen, wenn Sie das
eine oder andere daraus verwenden könnten.

1. Kritische Schlussbetrachtungen zum 1. Februar {fi).
Hier wird in kurzer Zusammenfassung ein Ueberblick über die
abstimmungspolitische Situation gegeben.

2. Wellen die Frauen das Stimmrecht? (Si)
Für eine Einführung des integralen Frauenstimmrechts in der
Schweiz fehlt heute die wichtigste Voraussetzung: eine klare
und überzeugende Zustimmung der Frauen.

Z. Unföderalistisch und unrealistisch (-e-)
Der Kurzartikel zeigt anhand der bundesrätlichen Botschaft
die Unzulässigkeit des mit dieser Vorlage eingeschlagenen
Verfahrens.

4. Ein Nein im Interesse der Frauen
von Nationalrat R,Reichling

Das beantragte integrale politische Frauenstimmrecht richtet
sich gegen jene Frauen, die in ihrem natürlichen Aufgabenkreis
ihre Erfüll-ung finden.

Die "Käserei in der Vehfreude" und das Frauenstimmrecht
Die aus dem Gotthelf-Buch entnommenen Satze dürften umso mehr
Beachtung finden, als der Film über dieses Buch in den
Städten zu laufen begonnen hat.

Wir werden uns erlauben, Ihnen am nächsten Dienstag, den
27. Januar, eine letzte Pressedienst-Nummer zu übermitteln.

Mit kollegialer Hochachtung
^Fuff^en Pressedienst

"Beilagen erwähnt. (H.Krebs, Redaktor)

P.S. Etwas Humor zum 1. Februar:

"Bs ist nicht gut, wenn die Henne lauter kräht als der Hahn,
(Chinesisches Sprichwort)



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VEREaSSUNGSVORLAGE

UEBER DIE EINEÜEHRUNG DES ERAÜENSTIMi^lRECHTS IM BUNT)

Pressedienst Nr. 4

Kritische Schluss^etrachtungen zum 1. Februar

(fi) Dass der eidgenössische ürnengang vom ersten Pebruarsonntag
von ganz besonderer Bedeutung sei, darüber sind sich Befürworter und
Gegner der Vorlage Uber die Einfuhrung des Frauenstimm- und V/ahl-
rechts einig, wenn auch der erste Anlauf auf dem Boden des Bundes
scheitert, ist doch au erwarten, dass nachher in denjenigen Kanto
nen, die annehmende oder nur knapp ablehnende Mehrheiten aufweisen,
Initiativen zu neuem Vorprellen auf kantonalem Boden ergriffen wer
den. Darauf ist die ganze Kampagne gerichtet; Terrain aufzuholen
für das Prauenstimmrecht und den Widerstand der Männer endlich zu
brechen. Kampfwillen und Mittel, die seit Jahren auf dieses einzi
ge Ziel ausgerichtet werden, scheinen \merschÖpflieh.

Die Vorgeschichte

Als nach platonischen Versuchen, das Frauenstimmrecht in unse
rem Land einzufahren, die weit ins letzte Jahrhundert zurückdatie
ren, im Jahr 1920 in Zürich der erste konkrete Versuch unternommen
wurde, den Frauen die politiscnen Rechte zu gewähren, ist dieser
Vorstoss mit vierfachem Mehr von den männlichen Stimmbürgern abge
lehnt worden. Inzwischen haben im Lauf der Jahre zwei Dutzend
kantonale Abstimmuni^en stattgefunden. Sie waren vornehmlich auf die
Stadtkantone konzentriert, von denen Basel allein fünfmal,sowie
Genf und Zürich je viermal der Stimmbürgerschaft die Frage des
Frauenstimmrechts vorgelegt haben. Sämtliche Urnengänge verliefen
negativ mit Ausnahme der letzten Abstimmung vom Jahre 1957 in Basel,
die für das fakultative Stimm- und Wahlrecht in der Bürgergemeinde
ein knapp annehmendes Resultat ergab. Von einigem Einfluss auf diese
Entwicklung sind die ProbeabStimmungen und Befragungen unter den
Frauen gewesen, wie sie in letzter Zeit in den gleichen drei
Städten Basel, Genf und Zürich durchgeführt worden sind. Sie haben
hehrheiten für das Frauenstimmrecht ergeben. Allerdings hat sich
ein Grossteil der Frauen zum Anliegen gar nicht geäussert, was
mindestens annehmen lässt, dass diesen Frauen die Mitsprache in der
Politik kein Bedürfnis ist. - Es lässt sich überhaupt feststellen,
dass diese Reaktion unter den Frauen die häufigste ist; "Ich für
mich will das Frauenstimmrecht nicht, aber ich möchte denen nicht
davor sein, die es wünschenl" Der Appell an die "Solidarität"
unter den Frauen, wie er seit Jahren unaufhörlich wiederholt wird,
hat einige Früchte getragen und manche Frauen, die an und für sich
gegen das Stimmrecht sind, unsicher gemacht. Zu imrecht, denn sie
liefern sich damit einer Gruppe von Aktivistinnen aus, die für
die Schweizerfrau nicht repräsentativ sind.

Warum dagegen?

Die Befürworterinnen machen es sich neuerdings recht einfach;
Sie bezeichnen die Verleinung der politischen Rechte an die Frau
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brav imd schlicht als selbstverständlich; sie entspreche nun ein
mal dem demokratischen Prinzip. - Auf G-egnerseite "wird dem entge
gengehalten, dass unsere Demokratie älter ist als die französische
Revolution mit ihrem egalitären Denken. Dass sie aus Kräften lebt,
die nun einmal in ausgesprochener Weise dem wehrhaften Mannerstaat
eigen sind. Am deutlichsten kommt das noch in den Landsgemeinde-^
kantonen zum Ausdruck. Es wird im gleichen Zusammenhang darauf hin
gewiesen, wie das heute vorgeschlagene Vorgehen, das Prauenstimm-
recht über den Bundesstaat einzuführen, einem ungehörigen Druck
auf die Kantone gleichkomme, die sich in ihrem föderalistischen
Eigenleben bedroht fühlen. Es wird auch nicht ohne tieferen Grund
auf mögliche Weiterungen des Erauenstimmrechts aufmerksam gemacht,
wie sie in einem vermehrten Üebergewicht der Stadt über die Land
schaft eintreten könnten.

Die tiefsten und eigensten Gründe ,gegen das Erauenstimmrecht
liegen aber in der natürlichen Aufgabenteilung zwischen und
Erau! Der gesunde Mann hat noch immer den selbstverständlichen
Stolz, seine Verantwort"ung frei auf sich zu nehmen. Er setzt den
Ehrgeiz darein, seine Eamilie zu ernähren. So will er auch im
Staat die politischen Entscheide fällen und wenn nötig als Soldat
Wohl imd Sicherheit der Seinen verteidigen. - Nun ist die Frau im
letzten Jahrh"undert mehr "und mehr in die männliche Sphäre einge
drungen, Viienn auch die Zahl der erwerbstätigen Frauen gegenüber
dem "Gründerzeitalter" wieder zurückgegangen ist, so hat sich die
Frau dafür Eingang in Tätigkeiten erkämpft, die als männliches
Reservat galten. Hier entstehen Konflikte, wo sich Mann und Frau
in ihrer natürlichen Veranlagung in die ^üuere kommen.

Zusammenarbeit - aber anders 1

Nun ist von Frauenseite an der Saffa eine neue Zeit der Zu
sammenarbeit zwischen Mann und Frau angekündet worden. Der ein
sichtige Mann war von jeher zur Zusammenarbeit mit der Frau bereit.
Es werden Beispiele aus der Geschichte zitiert, wo in ernster
Stunde der Rat der Frauen eingeholt wurde. End dieses Verhältnis
gemeinsamen Ratens ist in jüngster Zeit zu festen Institutionen
ausgebaut worden, wo Frauen in Kommissionen an wichtigen Beratun
gen teilnehmen können. - Der Mann glaubt das Schweizerhaus auf
diese Weise wohl bestellt. Er darf das umso eher, als objektive
Vergleiche ergeben, dass die Stellung der Schweizerin trotz feh
lender politischer Rechte den Vergleich mit der Stell-ung der Frau
im Ausland auszuhalten vermag,

Soll sich der Mann für seine Auffassung nicht mehr zur Wehr
setzen? Sollen die Frauen, die diese Situation gleich beurteilen,
nicht dazu stehen dürfen? - Man bezichtigt die Gegnerinnen des
Erauenstimmrechts heute des Verrats an der weiblichen Sache. Es
wirft das auf die Toleranz der Politikerinnen von morgen kein
gutes Licht. Es ist daraus eine Feindschaft der Geschlechter zu
spüren, eine Tendenz, die Frau zum Ausbrechen aus dem Kreis der
Familie zu verlocken. Der Mann aber, der sich nichts sehnlicher
wünscht, als in seiner Frau den ruhigen Ausgleich gehetzten
Alltag zu finden, gelangt am 1. Februar sicher zu einem Nein.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VEREASSUNGSVORLAGE
UEBER DIE EINEUEHRUNG DES ERAUENSTIMIvIRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr.4.

Wollen die Frauen das Stimmrecht ?

Si. Diese Frage müsste in der Diskussion um die Vorlage vom 1.Februar

wohl als erste abgeklärt werden. Denn es steht keineswegs fest, ob die

Frauen das ihnen zugedachte Geschenk überhaupt wünschen. Zwar könnte

man nach der Propaganda der Befürworter meinen, der Ruf nach dem po

litischen Stimm- und Wahlrecht für die Schweizerfrauen werde von einer

klaren Mehrheit der Frauen erhoben. So spielt beispielsweise der Refe

rentenführer des befürwortenden Frauenkomitees die drei bisher mit an

geblich positivem Ergebnis durchgeführten Frauenbefragungen in Genf,

Basel und Zürich gegen die in acht Kantonen durchgeführten 25 nega

tiven "Männerabstimmungen" aus. Aber zu Unrecht:

Selbst, wenn die erwähnten drei Frauenbefragungen wirklich ein

deutig positive Ergebnisse gezeitigt hätten, besässen sie keinen ge
samtschweizerischen Aussagewert. Denn die Verhältnisse in Genf, Basel

und Zürich, also in drei ausgesprochenen Städtekantonen, sind für die

Meinung der Schweizerfrauen nicht repräsentativ. Naturgemäss ist die

Zahl der ledigen oder kinderlosen erwerbstätigen Frauen - aus deren

Kreisen sich die Befürworterinnen hauptsächlich rekrutieren - in die

sen Wirtschaftszentren viel grösser als der gesamtschweizerische Durch

schnitt. Die in städtischen Verhältnissen am deutlichsten erkennbare

Entfremdung der Frau von ihren natürlichen Aufgaben entspricht nicht

der gesamtschweizerischen Situation.

Nun aber eignen sich auch diese drei Frauenbefragungen nicht zur

Stützung des befürwortenden Standpunktes: In Genf (1952) beteiligten

sich trotz intensiver Propaganda nur 59 Prozent der Frauen an der Um

frage; zwar sprachen sich 56*000 für und nur 6'400 gegen das Frauen-
stimmrecht aus; aber mit den rund 30*000 Frauen, welche die ganze Sa

che nicht interessierte und die man deshalb vernünftigerweise zu den

Neinsagerinnen zählen muss, kommt man sogar für Genf auf eine knappe

Ablehnung des politischen Frauenstimmrechts durch die Frauen. - Aehn-

lich steht es in Basel-Stadt (1954), wo von 76*700 in Frage kommenden

Frauen sich nur 45*600 an der Umfrage beteiligten; davon sagten 33'1^0

Ja und 12*440 Nein; mit den 31*100 Abstinentinnen ergibt das eine ab
lehnende Mehrheit von 10'000 Neinsagerinnen. - Und schliesslich der
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Pall der Stadt Zürich (1955): Hier befliss man sich hehördlicherseits,

die Pragebogen jedem Prauenhaushalt zuzustellen und dort abzuholen,

weshalb die Stimmbeteiligung mit 84 Prozent höher war als in Basel

und Genf? trotzdem war das Resultat für die Befürworterinnen auch hier

wenig ermutigend: 19j5 Prozent der befragten Frauen wollten vom

Prauenstimmrecht in j.eder Form überhaupt nichts wissen; 59,7 Prozent

sprachen sich lediglich für ein Frauenstimmrecht in Angelegenheiten

von Schule, Eirche und Fürsorge aus; nur 59,8 Prozent wünschten hin

sichtlich der Stimmberechtigung die integrale Gleichstellung mit den

Männern. Die Zürcher Frauenbefragung bedeutet also im Grunde eine

Absage an das politische Frauenstimm- und Wahlrecht; sie kann -

was übrigens der Zürcher Hationalrat Sauser (EVP), ein Befürworter,
in der Volkskammer offen zugab, in keiner Weise als Argument für die

Vorlage vom I.Februar dienen.

Hingegen zeigen private und behördliche Frauenbefragungen, die

im Hinblick auf die heutige Vorlage in einzelnen Landgemeinden durch

geführt wurden, dass dort die übergrosse Mehrheit der Frauen im ab
lehnenden Lager steht. So gab der Gemeinderat des Städtchens Heun-

kirch bei Schaffhausen kürzlich den Frauen Gelegenheit, in einer Probe

abstimmung zur Frage der Einführung des Wahl- und Stimmrechtes der

Frau Stellung zu nehmen. Stimmberechtigt waren 540 Frauen, wovon sich

244 am Umengang beteiligten. 66 Frauen legten ein Ja und 178 ein Hein

in die Urne.

Ein bekannter Zürcher Arzt, der seit Wochen im Gespräch mit

seinen Patientinnen auch die Frage des Prauenstimmrechts anschneidet,

versicherte uns, bisher nur Gegnerinnen der Vorlage angetroffen zu
haben. Die Ablehnung der Vorlage durch die Frauen wird im übrigen

durch die Bildung eines eidgenössischen und zahlreicher kantonaler

Frauenkomitees unterstrichen, die sich trotz erschwerender Umstände

öffentlich gegen das ihnen zugedachte politische Frauenstimmrecht

auf Bundesebene wehren. Durch nichts ist bewiesen, dass die Schweizer

frauen das Frauenstimmrecht wollen; mit viel grösserer Wahrscheinlich

keit ist anzunehmen, dass die unpolitische Mehrheit unserer Frauen

es dankend ablehnt.
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An der Pressekonferenz des Zürcher kantonalen befürwortenden

Komitees vertrat der Sprecher des Landesrings, Kationalrat Dr.&ren-

delmeier, allerdings die sonderbare Ansicht, es sei rechtlich be

deutungslos, ob die Frauen wollen oder nichtj das politische Frauen-

Stirmn- und Wahlrecht müsse notwendigenfalls auch "gegen den Willen

der Frauen" eingeführt werden! Ein unmöglicher Standpunkt, der auf
einer rein formalen Rechtskonstruktion beruht und verkennt, dass das

politische Stimm- und Wahlrecht kein unabdingbares Persönlichkeits

recht darstellt, wohl aber einen politischen Pflichtenkreis ein-
schliesst. Wer den Frauen dieses "Recht" gegen ihren Willen auf

zwingen will, der verletzt die wirklichen Rechte der Frau; wer
ihnen hilft, sich dagegen zu schützen, bewahrt sie vor einem Ein
bach in ihre ureigene Rechtssphäre.

Für eine Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz fehlt
heute die wichtigste Voraussetzungs eine klare und überzeugende Zu
stimmung der Frauen. Liegt diese Zustimmung einmal vor, wird man
darüber reden müssen. Aber wenn die schweizerischen Stimmberechtigten

sich Je dafür entscheiden sollten, die Frauen politisch zu akti
vieren, dann sicher nicht auf dem unzweckmässigen und unschwei
zerischen Wege, den die Vorlage vom 1.Februar einschlagen will.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN NIE VEREASSUNGSVORLAGE
UEBER DIE EINPÜEHRUNG DES PRflUENSTIMMRECHTES IM BUND

Pressedienst Nr. 4

Unföderalistisch und unrealistisch

- e "Hinter dem Versuch, das Stimm" und Wahlrecht im Bund auch auf

die Frauen zu übertragen, steckt offensichtlich der Gedanke, nach

der Einführung des Erauenstimm- und Wahlrechts auf Bundesboden auch

die Kantone zwingen zu können, zur Einführung des Frauenstimmrechts

für ihren Bereich überzugehen. Wenn schon die These durchgehen soll

te, dass die Männer nur "das halbe Volk" seien, dann würden die Kan

tone tatsächlich, wenn auch gegen ihren Willen, gezwungen, die Ge

staltung ihres Rechts ebenfalls dem "ganzen Volk" zu übertragen.

Dass ein solches Vorgehen unföderalistisch wäre und unserer ganzen

politischen Tradition widersprechen würde, kann nicht bestritten

werden. Der Bundesrat selber hat das auch in seinem Bericht zur

Prauenstimmrechtsfrage 1951 noch erklärt. Haben sich die Dinge seit

jenem Bericht wesentlich geändert? "Im allgemeinen ist diese Frage

zu verneinen so schreibt der Bundesrat in seiner Botschaft vom

22.Februar 1957 über die Vorlage zur Einführung des Prauenstimm-

rechts in eidgenössischen Angelegenheiten. Es ist unersichtlich,

aus welchen Gründen der Bundesrat entgegen dem nach seinen eigenen

Worten "in unserem Bundesstaat herkömmlichen und bewährten Weg"

ein so unföderalistisches Verfahren vorgeschlagen hat, wie es am

I.Februar beschnitten werden soll.

Dieses Vorgehen ist aber auch in höchstem Grade unrealistisch.

In seiner bereits erwähnten Botschaft vom 22.Februar 1957 schreibt

der Bundesrats"Hingegen gewinnt man doch nicht den Eindruck, dass

mit der Einführung des vollen Stimm- und Wahlrechts in einer grös-

seren Anzahl von Kantonen in den nächsten Jahren gerechnet werden

kann". Wie will man dann angesichts dieser Feststellung am 1.Februar

ein annehmendes Ständemehr erwarten?

Man hätte uns mit einer so unföderalistischen und unrealisti

schen Vorlage und dem ganzen mit dieser Abstimmung verbundenen Auf

wand füglich verschonen können!



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VEREASSUNGSVORDAGE
HEBER DIE EINPUEHRUNG DES ERAUENSTIJ^IMREGHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 4

Ein Nein im Interesse der Frauen

von Nationalrat R.Reichling

Mir scheint, dass mit dem Begriff Gerechtigkeit nie mehr Unfug

getrieben worden ist als in Verbindung mit der Einführung des Stimm-

und Wahlrechtes für die Schweizerinnen. Das wird augenfällig, wenn

man neben den Rechten auch an die Pflichten und namentlich an die

Verantwortung denkt, die mit dem Stimm- und Wahlrecht unlösbar ver

bunden sind. Verstösst es gegen die Gebote der Gerechtigkeit, wenn

man die schwere Pflicht und die drückende Verantwortung, die das

Stimm- und Wahlrecht dem Schweizer auferlegen, nicht auch den Schwei

zerinnen auferlegt? Den Schweizerinnen, die, entgegen allen abweichen

den Behauptungen, es zufolge Veranlagung und natürlichem Aufgaben

kreis viel schwerer haben, sich in den Fragen der hohen Politik -

und eidgenössische Politik ist in der Regel hohe Politik - zurecht

zu finden, als der seit Jahrhunderten dazu aufgerufene männliche

Schweizarbürger. Gar nicht zu sprechen von der unumstösslichen Tat

sache, dass das Stimm- und Wahlrecht in eidgenössischen Angelegen

heiten imd die damit verbundenen Pflichten und Verantwortungen der

grossen Mehrheit der Schweizerinnen recht eigentlich aufgezwungen

werden müssten.Die Ergebnisse konsultativer Frauenbefragungen in

drei einzigen Stadtregionen vermögen daran nichts zu ändern, da die

Ablehnenden sich vielfach von solchen Befragungen fernhalten. Sind

schon die Ergebnisse in Städten wenig überzeugend; so ist die Ein

stellung der Frauen auf dem Lande umso entschiedener gegen die Vor

lage gerichtet. Unter solchen Umständen die Einführung des Frauen-

stimm- und Wahlrechtes als ein Gebot der Gerechtigkeit hinstellen

zu wollen, kann nur als völlige Verkennung der wahren Gegebenheiten

gedeutet werden.

Der Pflichtenkreis der Frauen und Töchter in der Familie und

darüber hinaus in der sozialen Gemeinschaft ist gross, schwer und

vielgestaltig. Die Frauen und Töchter, die einen Haushalt zu besorgen

und daneben ihren Gatten, Söhnen oder Brüdern im Berufe beistehen

müssen - und ich denke dabei in erster Linie an die Landwirtschaft

und an das Handwerk - bewältigen ein vollgerütteltes Mass an Arbeit,

das ein verantwortungsbewusstes Mittun in der eidgenössischen Poli-
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tik schlechthin ausschliesst. Der auf diese Verhältnisse hinzielende Rat

von Befürwortern der Vorlage, die betreffenden Frauen könnten sich von

der Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes dispensieren lassen, ist ein

solcher billigster Art und hat mit der von gleicher Seite propagier

ten Gerechtigkeit wenig oder nichts zu tun.

Verdienen die Frauen und Töchter, die, ihrer Sendung be-

wusst, sich den für sie bestimmten Pflichten hingeben und das unter

Verzicht auf das politische Stimm- und Wahlrecht tun, von Männern oder

von ihren fanatisierten Schwestern als Heckenschützen und Verräter an

geprangert zu werden? Der Fanatismus, der gegenwärtig in Verbindung mit

der Abstimmungsvorlage vom I.Februar 1959 in Versammlungen und auch in

der Presse von Seite der Befürworter in Erscheinung tritt, dürfte auch

dem Letzten die Augen dafür öffnen, was wir von der Annahme des Frauen-

stimm- und Wahlrechtes in eidgenössischen Angelegenheiten in zahl

reichen Familien und im Öffentlichen leben zu erwarten haben.

Die Ausdehnung des Stimm- und Wahlrechtes auf die Frauen

und Töchter ist weder staatspolitisch noch im Sinne der Gerechtigkeit

notwendig. Sie richtet sich gegen Jene, die in der Erfüllung der ihnen

von der Watur zugedachten Aufgaben und Pflichten aufgehen und darin

Glück und Befriedigung finden. Wir haben eine hohe Meinung von der Sen

dung der Frau und eine grosse Achtung vor ihrer Stellung im Schweizer
volk und stimmen deshalb aus Ueberzeugung gegen die Vorlage vom I.Feb

ruar 1959.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE G-EGEN DIE VEREASSUNGSVORIAGE
UEBER DIE EINEUEHRUNG DES ERAUENSTIM^'1RECHTS IM BUND

Pressedienst Nr« 4

Die"Käserei in der Vehfreude" und das Erauenstimmrecht

Zwei Gedanken von Jeremias Gotbhelf, die er sich vor
der Abnahme der Kasrechnung durch die Gemeindeversamm
lung gemacht hat:

"Des Weibes Bedeutung scheint gesetzlich nicht be

trächtlich, und es ist recht so: das Weib ist nicht
gesetzlicher Natur, kehrt sich wenig an Gesetze, wie
Eva den Beweis geliefert hat. Des Weibes Macht und
Herrschaft liegt im Gemüte, und dieses GemUt ist
unter kein Gesetz zu tun, es ist kein äusserliches,

und seine Macht ist eben deswegen so gross, weil

kein Gesetz sie begrenzen kann."

"Man spricht viel und verächtliöh ̂ vom Weiberregiment,
da weiss man nicht was man spricht; wo rechte Weiber

sind, ist dieses Regiment überall. Das kennen frei
lich nicht alle, und wenn sie verächtlich von einem
solchen Regiments sprechen, so werden sie bloss das
meinen, welches äusserlioh wird, die Stelle des

Mannes einnimmt und sich in Dinge mischt, die nicht

des Weibes Amt sind. Dieses Regiment ist aller

dings bald lächerlich, bald verächtlich, wenn es

nicht durch die Not oder des Mannes Untüchtigkeit

geboten ist."



ZUERCHERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VERFASSUNGSVORLAGE UEBER

DIE EINFUEHRUNG DES FRAUENSTIMMRECHTS IM BUND

Zürich 1, den 27. Januar 1959 St/m

Sihlstrasse 43

An die

Zürcher Presise

Sehr geehrter Herr Redaktor^,

In der Beilage senden wir Ihnen den Aufruf, den das Zürcherische

Aktionskomitee gegen das Frauenstinunrecht erlassen hat. Wir wären

Ihnen recht dankbar, wenn Sie ihn Ihren Lesern zugänglich machten,

Gleichzeitig senden wir Ihnen einen Artikel, der speziell die

zürcherischen Verhältnisse beleuchtet und hoffen, dass er Ihr

Interesse findet.

Wir danken Ihnen für das Interesse, das Sie bisher unserer Sache

angedeihen liessen und grüssen Sie freundlich.

Beilagen



Zur Frauenstimmrechtsvorlag© vom 1. Februar

MitbürgerJ

Wir empfehlen Ihnen, die Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts in
eidgenössischen Angelegenheiten zu verwerfen. Wir sind der Meinung, dass

diese Vorlage der föderativen Struktur unseres Staates widerspricht. Bis

her war es so, dass im Bunde nur eingeführt wurde, was sich vorher im

kleineren, besser Überblickbaren Bezirke, also in Gemeinden und Kantonen

bewährte. Dieser gutschweizerische Grundsatz muss auch für das Frauen-

Stimmrecht gelten.

Es geht uns nicht darum, den Frauen die persönliche Gleichberechtigung
abzusprechen. Aber die Persönlichkeit der Frau verlangt auf vielen Gebie

ten ihr eigenes Recht, wie es unser privates und öffentliches Recht
glücklicherweise bereits kennt. Die politische Gleichberechtigung jedoch,

nach der heute so laut gerufen wird, bedeutet nicht eine Verbesserung,

sondern im Gegenteil eine Verschlechterung der allgemeinen Rechtsstellung

der Schweizer Frau, Gerechtigkeit heisst nichts Jedem das Gleiche, sondern?

Jedem das Seine!

Wir empfehlen Ihnen, sehr verehrter Mitbürger, der Propagandaflut und den

Beschwörungen jener, die aus dem Frauenstimmrecht politisches Kapital zu

schlagen trachten, nüchterne und leidenschaftslose Ueberlegungen entgegen

zustellen, Darum am 1. Februars Politisches Frauenstimrarecht im Bund NeinI

ZUrcherisches Aktionskomitee gegen die Verfassungsvorlage über die Einführung

des Frauenstimmrechts im Bund

Präsident; Oberst Fritz König-Zürich

Vize-Präsidenten; Prof, Dr. M. Beck-Winterthur, Nationalrat Dr, K, Hackhofer
Zürich, Bankrat A. Kramer-Rafz, Kantonsrat A. Moosdorf-Bülach, Kantonsrat

H. Schalcher-Winterthur,

Kantonsrat J. Bachofner-Fehraitorf, Nationalrat H. Brändli-Wädenswil, Ge

meinderat Dr, F. CciDtesse-\7interthur, Dr, R, Daetwiler-Küsnacht ZH, Gemeinde

rat W. Graf-Stäfa, Kantonsrat G, Günthart-Buchs ZH, Redaktor H. Krebs-Winter-
thur, Kantonsrat K. Langhard-Oberstammheim, Kantonsrat Dr, H. Mettler-Zürich,
Gemeinderat H, Meyer-Zürich, Kantonsrat H. Pfister-Meilen, Gemeinderat
P, Schaufelberger-Zürich, Dr, Ed. Seiler-Zürich, Kantonsrat G. Strickler-
Zürich, Kantonsrat E. Stutz-Bäretswil, Kantonsrat S, Theus-Zürich, Gemeinde
rat E. Wehrli-Zürich,



Die Stimme Zürichs

R, Zürich gehört zu jenen elf Ständen, die seit dem ersten Weltkrieg bis in
die letzten Jahre hinein in 25 Abstimmungen die Einführung der politischen

Gleichberechtigung der Frau stetig und eindeutig abgelehnt haben. Im Kanton
Zürich allein gab es darüber seit 1920 fünf Abstimmungen, drei betrafen die
Schaffung der vollen politischen Gleichberechtigung der Geschlechter im Kan
ton, wie sie heute auf eidgenössischem Boden zur Diskussion steht. Bei über
durchschnittlichen Stimmbeteiligungen lauteten die Ergebnisse;

Ja Nein

8, Februar 1920 21.631 88.595 80,4
30. November 1947 39.018 M34.599 77,5
5. Dezember 1954 48.143 119,543 71,3

Die Verwerfung erfolgte gleichermassen in den Städten, wie auf der Landschaft,
und in sämtlichen Gemeinden, In den Städten gab es keinen einzigen befürworten

den Stadtkreis und in verschiedenen Landgemeinden nicht ein JaJ

Bei dieser konsequenten Haltung muss es das Zürchervolk als eine Herausforde
rung empfinden, dass heute auf dem Umweg über den Bund den Kantonen die poli
tische Gleichberechtigung der Frauen aufgezwungen werden soll, auch wenn es
zunächst nur in eidgenössischen Fragen wäre. Die unentwegten Frauchrechtlerin-
nen machen zudem kein Hehl daraus, dass sie von einem schweizerischen Ja eine
indirekte Beeinflussung der künftigen Entscheidungen der Kantone erwarten.
Man hört sogar schon die Auffassung vertreten, auf Grund von Art, 4 der Bun
desverfassung könnte man die Kantone zwingen, auch auf ihrem Gebiet den
Frauen das volle Stimmrecht zu gewähren.

Eine solche Entthronung der Kantone auf einem wichtigen staatspolitischen Ge
biet, wie sie die Annahme der Vorlage vom nächsten Sonntag zur Folge hätte,
wird den letzten Zürcher, der sein politisches Selbstbestimmungsrecht mit
Stolz und Verantwortung erfüllt, zur Urne bringen. Er läset • sich davon auch
nicht abhhalten durch falsche Ueberlegungen der "Gerechtigkeit" gegenüber der
Frau, der Anerkennung ihrer Würde, Tüchtigkeit und Arbeit, mit denen die Be
fürworter des Frauenstimmrechtes dieses uns mundgerecht machen wollen.

Der Zürcher Regierungsrat ist solchen irrigen Auffassungen überzeugend bei
der Abstimmung von 1947 entgegengetreten; Angesichts der Stellung, die unser

"Männerstaat" der Frau in der Volksgemeinschaft eingeräumt hat, verdienen we
der das Zürchervolk, noch seine Behörden den Vorwurf der politischen Rück
ständigkeit und des Undankes gegenüber ihren Leistungen. Es gehe nicht an,

aus der Dankesschuld gegenüber der Frau die Folgerung abzuleiten, es solle
ihr auch die volle politische Gleichberechtigung verliehen werden. Noch 1954
verwahrte sich die Regierung entschieden gegen den Vorwurf, die Ablehnung des
integralen Frauenstimmrechts bedeute eine "Geringschätzung der Frau"; ihre
Leistungen im Hause, am Arbeitsplatz und in der Oeffentlichkeit würden viel
mehr von allen Kreisen dankbar anerkannt und gewürdigt,

Wir wüssten keine würdigere und bessere Ablehnung der eidgenössieoben Vorlage,

als was die Zürcher Regierung über die "Arbeitsteilung im politischen Leben '
zwischen Mann und Frau, beruhend auf der natürlichen Verschiedenheit der Ge
schlechter, gesagt hat; Sie weise dem Mann die aktive Rolle in der Oeffent
lichkeit zu, der Frau aber sei die nicht minder wichtige und wirksame, wenn
nach aussen auch weniger in Erscheinung tretende Einflussnahme im engeren

Kreise der Familie vorbehalten. In dieser Auffassung, die man als "typisch
schweizerisch" bezeichnen dürfe, wurzle die Ablehnung des integralen Frauen
stimmrechts; in ihr findet sie ihre Rechtfertigung".

Die Zürcher werden sich auch am nächsten Sonntag zu dieser Auffassung bekennen

und die eidgenössische Vorlage wuchtig verwerfen. Dabei werden sie sich des Ge
wichtes der Stimme Zürichs im eidgenössischen Chor bewusst sein und dass es we

sentlich von ihr abhängen wird, dass die alten Landfltawündekantone ihre be
währte Tradition weiter üben können.

Nein in % der Stimmen

80.4

77.5
71,3
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Zürich, den 27* Januar 1959

Herrn

Dr,J.Peter

Largitzenstrasee 9P

Basel

Betrifft: Presseartikel

Sehr geehrter Herr Dr.Peter,

Durch Herrn Nationalrat Hackhofer haben wir Ihren sehr

interessanten und originellen Artikel erhalten, für den
wir Ihnen bestens danken.

Da die Abstimmungskampagne im Jetzigen Zeitpunkt bereits
abgeschlossen ist und wir unseren letzten zentralen
Pressedienst ebenfalls schon zum Versand gebracht haben,
ist es uns leider nicht mehr möglich, Ihren Artikel zu
berüCKsichtigen.

Indem wir Ihnen für Ihren sehr geschätzten und tatkräfti
gen Binsatz in der Abstimmungskampagne bestens danken,
grUssen wir Sie, sehr gekehrter Herr Dr.Peter, freundlich
und mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung.

i.A. des Arbeitsausschusses

(Dr.R.Daetwiler)

Beilage;

Artikel zu unserer Entlastung retour.

nin m ^



SCH'wSIZLRISChES AKTIONSKOMITEE

GEGEN DIE VERPASS'ÜNGSVORLäGE GEBER DIE EINEÜEHRUNG

DES ERiiUENSTIMVlREGiiTS IM BUNDE

Postfach Zürich 22

Winterthur, den 27. Januar 1959

An die Zeitun^sredaktionen

Sehr geehrte Kollegen,

Der beiliegende Pressedienst Nr. 5 schliesst unsere Aufklarimgsaktion
ab. Er enthält die folgenden Beitrages

1. Aufruf zum 1. Eebruar

vom Schweiz. Aktionskomitee gegen die Verfassungsvorlage über die
Einführung des Prauenstimmrechtes im Bund.

Wir wären Ihnen für den Abdruck dieses Schlussappells des gegneri
schen Männerkomitees besonders dankbar.

2. Die zehn Gebote gegen die Erauenstimmrechts-Vorlage (Helveticus)

Dieser Artikel ist Ihnen vielleicht als zusammenfassende kritische
Stellungnahme am Vortage der Abstimmung dienlich.

. Mit wirklichkeitsfremden Theorien schafft man es nicht
von Nationalrat Dr.K.Hackhofer, Zürich

Falsche Deutungen des Gerechtigkeitsbegriffes und des Wesens un
seres Stimmrechtes werden hier kurz und präzis richtiggestellt.

. All das erreichten wir ohne Stimmrecht ...
von Prl.Dr.iur.Verena Keller, Fürsprech

Eine berufstätige Juristin fasst die Errungenschaften zusammen,
welche die Schweizer Frau in der bisherigen Gesetzgebung erzielt
hat.

. Gegen die Entthronung der Kantone (-th

Nochmals ein Fingerzeig auf das unföderalistische Vorgehen.

6. Die Schweizerin - ein "Sonderfall" (-h.)

Ein Bekenntnis des Zürcher Regierungsrates anlässlich der kantonalen
Abstimmung von 1947 über das Frauenstimmrecht.

.  Sind die Zurcherinnen für die nnlilüsche Gleichberechtigung? (Pr.H.)

Die Ergebnisse der Zürcher Frauenbefragung in objektivem Licht.

8. Einige Entrefilets

Wir danken Ihnen erneut für das Verständnis und die Unterstützung, die
Sie uns gewährt haben und noch gewähren wollen, und grussen Sie

mit kollegialer Hochachtung
Für den Pressediensti

"Rfti lagen erwähnt. (H.Krebs, Reaktor)



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VERPASSUNGSVORLAGE
UEBER DIE EINPUEHRUNG DES ERADENSTIMRECHTS IM BUND

Aufruf zum 1. Eebruar

Mitbürger!

Am ersten Eebruarsonntag werden Volk und Stände den wohl wich
tigsten grundsätzlichen Entscheid seit Bestehen des Bundesstaates
zu treffen haben. Es geht um die Einführung des vollen Erauenstimm-
und Wahlrechtes in eidgenössischen Angelegenheiten.

Wir richten an alle Stimmbürger den Appell, die schwerwiegenden
Bedenken gegen diese Vorlage ernstlich zu prüfen und mit einem wohl
überlegten Entscheid an die Urne zu gehen.

Die Hauptgründe für die Ablehnung sind:

Erstens:

Die Vorlage schreitet rücksichtslos über die Kantone und Gemeinden
hinweg. Das in 24 kantonalen Abstimmungen abgelehnte politische Erauen-
stimmrecht soll nun vom Bunde herab erzwungen werden.

Zweitens:

Die Vorlage missachtet mit der blossen Kopie:rung ausländischer
Wahlrechtsverhältnisse die Besonderheiten unserer direkten Referendums
demokratie in welcher der Stimmbürger nicht nur wählt, sondern dauernd
über oft recht schwierige Sachfragen entscheiden muss.

Drittens:

Die Vorlage will den Schweizer Erauen schmore zusätzliche Aufgaben
und Verantwortungen aufbürden, die sie in ihrer grossen Mehrheit^mit
guten Gründen gar nicht wollen. Die politische Gleichschaltung mit dem
Mann bringt der Schweizerin zwar den Stimmzettel, aber damit zwangs
läufig auch den Verlust ihrer heutigen Sonderstellung.

Viertens:

Die Vorlage will die Zahl der Stimmberechtigten mehr als verdop
peln, die Zahl der Unterschriften für Initiative und Referendum je
doch gleich wie heute belassen. Sie gefährdet dadurch das Eunktionieren
unserer Volksrechte, fördert den Missbrauch von Initiative und Refe
rendum und macht sie zum Spielball von Demagogen und Volkstribunen.

Eünftens:

Die Vorlage führt zu einer noch stärkeren Verlagerung der poli
tischen Macht in die städtischen Zentren und damit zu einer zunehmen
den Majorisierung des Landes durch die Stadt.

Mitbürger! Lasst Euch nicht vorwerfen, dass Ihr die Bedeutung
des Entscheides vom nächsten Sonntag nicht erkannt hättet. Erfüllt
Eure Pflicht als Stimmbürger!

Am l.Eebruar; Politisches Erauenstimmrecht im Bunde NEIN !

Schweizerisches Aktionskomitee gegen die Verfassungsvorlage über die
Einführung des Erauenstimmrechts im Bund



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE CEGEN DIE VERPASSUNGSVORLAGE
■ UEBER DIE EINEUEHRUNG DES PRAlIENSTIl#iRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 5

Die zehn Gebote gegen die Erauenstimmrechts-Vorlage

In diesen Tagen stehen Volk und Stände vor dem in seiner
Tragweite kaum zu übersehenden Entscheid über die Einfahrung des
Frauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten.
Die Auseinandersetzung darüber hat Formen und Ausmasse angenommen,
die es dem Stimmberechtigten fast verunmöglichen, den klaren
Blick dafür zu bewahren, worum es eigentlich geht. Deshalb scheint
es nicht nur richtig, sondern sogar notwendig, nochmals die wich
tigsten Gründe zusammenzufassen, die überzeugend gegen die An
nahme dieser verfehlten Vorlage sprechen und den Stimmberechtig
ten veranlassen, ein wuchtiges Nein in die Urne zu legen.

1, Die Berufung auf das Ausland und gar darauf, dass das Ansehen
der Schweiz steige, wenn wir mit der Einführung des Frauen—
Stimmrechts die dortigen egalitären Demokratien nachahmen und
kopieren würden, ist völlig verfehlt, denn unser Land bildet auch
diesbezüglich einen Sonderfall. Sogar Bundesrat Peldmann hat als
Befürworter im Nationalrat mit allem Nachdruck darauf hingewiesen,
dass sich die Verhältnisse im Ausland in keiner Weise mit den
unsrigen vergleichen lassen. Denn unsere direkte Demokratie geht
auf ältere Wurzeln zurück und hat zudem eine weit grössere Ausge
staltung erfahren als in irgend einem anderen Staate der ganzen
Welt.

2. Das "Argument des Auslandes" ist auch deshalb abwegig, weil
es die engen inneren Zusammenhänge unserer schweizerischen Form
der Demokratie mit der besonderen geschichtlichen Entwicklung
unseres Landes, die ausgeprägte Gemeinde-Autonomie und die für
die Eigenständigkeit unseres Staates unabdingbare Souveränität
der Kantone missachtet. Das Stimmrecht bedeutet für uns mehr -
und auch dem Wesen nach etwas anderes als in allen übrigen
Staaten der Welt.

3* Das Frauenstimmrecht ist für luis nicht Frage der
politischen Gleichstellung im Sinne der egalitären Demokratien des
Auslandes, sondern eine Frage der Sozialfunktion im föderalisti
schen Bundesstaat. Die Sozialfunktion verlangt aber nicht Gleich.
heit. sondern Verschiedenartigkeit gemäss den verschiedenartigen
Aufgaben innerhalb von Gesellschaft und Staat. Kein Mensch wird
behaupten wollen, dass Mann und Frau in Gesellschaft und Staat
dieselben Aufgaben zu erfüllen hätten. Die Verschiedenartigkeit
des Wesens und der Aufgaben von Mann und Frau erfordert auch
Verschiedenartigkeit der Formen und Mittel der Anteilnahme und
Mitwirkung an Staat und Gesellschaft.

4. Die ureigentlichen Aufgaben der Frau in Familie und Er
ziehung. wie auch im kulturellen und sozialen Leben der Gesell-.
Schaft sind heute von erhöhter Bedeutung, so dass es falsch wäre,
die Frau mit Männerpflichten zu belasten, was doch nur auf Kosten
der ursprunglichen Aufgaben der Frau geschehen könnte. Was wir
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brauchen,ist nicht eine Verstaatlichung und Ver-politisierung der
Frau, sondern ein verinehrter FinfXuss der Frau in Familie, Er
ziehung. Kultur und Gesellschaft. Das kann aber nicht auf dem
Umweg über das typisch männliche Instrument des Stimmzettels,
sondern nur aus dem innersten Wesen der Frau heraus in ihr ge-
mässen Formen erfolgreich geschehen.

5- Daraus ergibt sich, dass eine Gleichschaltung der Frau mit^
dem Manne weder der Frau dient, noch zur viel zitierten Gerechtig
keit führt, sondern vielmehr zur Ungerechtigkeit, Denn Gerechtig
keit heisst nicht; Jedem das Gleiche, sondern Jedem das Seiner-
entsprechend seinen naturgegebenen Anlagen und Fähigkeiten. Die
bisherige Ordnung hat übrigens nicht zu einer Zurücksetzung,
sondern im Gegenteil zu einer berechtigten Irivilegierung der
Frau gef'ührt, weit mehr als in den meisten ausländischen Staaten
mit Prauenstimmrecht.

6. Die Vorlage über die Einfuhrung des Frauenstimm- und -Wahl
rechts in eidg. Angelegenheiten missachtet diesen Grundsatz^
wahrer Gerechtigkeit, indem sie die Schweizer Frauen unvermittelt
in ein Tätigkeitsgebiet hineindrängen will, das ihnen fremd ist,
das ihren besonderen Anlagen und Aufgaben widerspricht und das
die überwältigende Mehrheit von ihnen gar nicht will. Hören wir
auf die Stimme unserer eigenen Frau, die nichts zu tun hat mit
dem Ehrgeiz und der Geltungssucht gewisser Frauenstimmrechtle
rinnen!

7. Die Vorlage widerspricht nicht nur der Sache nach, sondern
auch wegen dem Weg,den sie einschlägt, der eidgenössischen Tradi
tion und unserem föderalistischen Staatsaufbau. Sie will über den
Kopf der Kantone hinweg zuerst dem Bunde und hernach auch den
Kantonen eine Einrichtung aufzwingen, die in 24 Abstimmimgen in
11 Kantonen bisher ständig abgelehnt worden ist. Ihre Gutheissung
würde zu einer Abwertung der kantonalen Rechtshoheit führen und
nicht zuletzt auch zum Todesurteil gegen die Landsgemeinden
werden.

8, Die abrupte Einführung des Frauenstimmrechts wurde eine tief
greifende Störung des für unser Volk lebenswichtigen Gleichge
wichts zwischen den verschiedenen Landesteilen, zwischen Stadt
und Land und den verschiedenen sozialen Schichten bewirken und
damit die Basis unseres bundesstaatlichen Verständnisses gefährden,
die uns bisher über alle Fährnisse hinübergerettet hat,

9, Die Annahme der Vorlage müsste notwendigerweise eine Abnüt
zung und Aushöhlung unserer direkten Demokratie zur Folge haben.
Dies einmal, weil der Verwaltungsapparat der Bürokratie erneut
aufgebläht und dadurch noch mächtiger würde. Dann aber auch, weil
die Vielzahl der Urnengänge für unsere Frauen eine zu grosse zeit
liche und sachliche Belastung verursachen musste - was für die
Verwaltung den willkommenen Anlass bieten könnte, das Mitsprache
recht des Souveräns einzuschränken. Schliesslich müssten Initiative
und Referendum zum Spielball mächtiger Verbände und Organisationen
werden, was letzten Endes die Abwertung, ja die Vernichtung dieser
für uns grundlegenden demokratischen Institutionen bedeuten würde.
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10. Die Vorlage ist aber aich zutiefst unehrlich, denn sie lässt
den Stimmbürger im Unklaren Uber ihre weiteren verfassungs- und
gesetzesrechtlichen Konsequenzen. Als der Bundesrat sich ent-
schloss, der Bundesversammlung die Einfahrung des Frauenstimm-
und -Wahlrechts in eidg. Angelegenheiten zu beantragen, schlug
er gleichzeitig die Revision von nicht weniger als achtzehn
Bestimmungen unserer Bundesverfassung vor. So weit reichen näm
lich die Konsequenzen dieser Vorlage, von der das Parlament
einen einzigen Revisionsartikel übrig liess, um die weiteren
Polgen zu bemänteln. Diese Polgen wurden sich aber so oder so
doch ergeben, nur würden sie dann dem Souverän tropfenweise
serviert, um ihn eher dazu zu bringen, die bittere medizin zu
schlucken. Der Souverän muss aber eine Vorlage ablehnen, die ihn
derart im Ungewissen über die weiteren Polgen für die Zukunft
lässt.

Darum am 1. Pebruar ein entschlossenes NEINI

Helveticus
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Pressedienst Nr. 5

Mit wirklichkeitsfremden Theorien schafft man es nicht

von Nationalrat Dr.K.Hackhofer, Zürich.

Es ist erstaunlich, wie in der Diskussion um die Abstim

mungsvorlage vom kommenden 1. Februar mit Begriffen wie Gerech

tigkeit, Rechtsgleichheit, Stimmrecht umgesprungen wird.

Im Namen der Gerechtigkeit verlangt man die Uebertragung

aller politischen Rechte und Pflichten des Mannes auf die Frau,

ohne sich darum zu kümmern, dass die Mehrheit der Frauen eine so

weitgehende Gleichstellung mit dem Manne nicht will. Im Namen

der Gerechtigkeit verlangt man die völlige Rechtsgleichheit von

Mann und Frau in der Politik und ist dabei nicht einmal bereit,

jenen Frauen,welche von dieser Rechtsgleichheit nichts wissen

wollen, auzugesteheh, dass sie das gleiche Recht haben, ihren

Standpunkt zu vertreten, wie die Befurworterinnen. Im Namen der

Gerechtigkeit verlangt man die rechtliche Gleichschaltung der

Frau mit dem Manne, als ob nicht gerade die Gerechtigkeit auf

vielen Gebieten für die Frau ein eigenes - nicht ein minderes -

Recht verlangen würde.

Man ist dazu übergegangen, unser Stimmrecht in entwürdigen
der Weise zu degradieren, indem man behauptet, diejenigen Frauen,

welche davon keinen Gebrauch machen wollen, brauchten das auch

nicht zu tun. Dabei weisen unsere Staatsrechtslehrer darauf hin,

dass das Stimmrecht nicht ein subjektives Recht ist, sondern

ebenso Pflicht wie Recht zur Teilnahme an der staatlichen

Willensbildung. Auch mit der Stimmenthaltung kann man sich nicht

von der Verantwortung befreien, die mit dem Stimmrecht untrenn

bar verbimden ist. Es ist eine beleidigende Unterschätzung des

Verantwortungsbewusstseins unserer Frauen, ihnen zuzumuten, dass

sie bereit wären, die Politik jenen Frauen zu überlassen, welche

das Stimmrecht wollten, wenn es einmal Wirklichkeit sein sollte,

Verpflichtimg und Verantwortung, die mit dem Stimmrecht verbun

den sind, werden mit der Einführung des Frauenstimmrechts allen

Frauen uberbunden, ob sie es wollen oder nicht.
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Wenn die gelegentlich recht sonderbaren Theorien von G-erech-

tigkeit und G-leichberechtigxing auf den Schweizermann keine Wir

kung haben, dann liegt der tiefste G-rund darin, dass dieser bei

seiner Frau, bei seiner Mutter, bei seiner Schwester eine Hal-

timg findet, die diese Theorien Lügen straft. Unsere Frauen und

Mütter sind viel zu klug und viel zu erfahren, als dass sie die

Sonderstellung, die sie heute geniessen, für das Linsenmus des

Stimmrechts hingeben wurden. Wenn sie aber wirklich einmal in

ihrer Mehrheit das Verlangen haben sollten, neben den Mann und

gleich wie er in die politische Arena zu steigen, dann wurde der

Mann zweifellos auch bereit sein, ihnen den Weg dazu zu öffnen.

Ob es je dazu kommen wird, ist eine Frage. Auf jeden Fall kann

jetzt nach dem Willen und im Interesse unserer Frauen der Ent

scheid am 1. Februar nur ein Nein sein.
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Die Stimme der Frau Pressedienst Nr» 5

All das erreichten wir ohne Stimmrecht...

von Frl.Dr.iur.Verena Keller,Fürsprech

Es würde ein Buch füllen, alle Errungenschaften aufzuzählen, die die

Schweizer Frauen in den letzten Jahrzehrwsn auf den verschiedensten Gehjeten

der Gesetzgebung erzielten. Die wichtigste Grundlage für die Besserstellung

der Frau legte das Schweizerische Zivilg:esetzbuch, das am I.Januar 1912 in

Kraft trat. Es räumte mit der sogenannten Geschlechtsvormundschaft über die

Frauen auf, schuf den Begriff der elterlichen Gewalt gegenüber der frühern

väterlichen Gewalt und beseitigte die Differenzierung der Geschlechter im

Erbrecht, um nur einige der wichtigsten Neuerungen zu nennen. In der Sozial

gesetzgebung wurden die besondern Interessen der Frauen in grosszügiger Wei

se berücksichtigt. Es sei nur daran erinnert, dass erst kürzlich durch eine

Revision des AHV-Gesetzes das Rentenalter der Frau vorzugsweise auf 63 Jahre

herabgesetzt wurde. Ich beschränke mich im übrigen darauf, das neue eidge

nössische Bürgerrechtsgesetz zu erwähnen, das die Frauen massgebend beein-

flussten, und das revidierte Bürgschaftsrecht. das im Prinzip die Gültigkeit

einer von einem Ehemanne abgeschlossenen Bürgschaft von der Zustimmung der

Ehefrau abhängig macht. Bereits sind die Bestrebungen der Frauen zur Revi

sion des Eherechts und des Abschnittes über das aussereheliche Kindesver

hältnis im ZGB von den Männern aufgegriffen worden. Die Revision befindet

sich in vollem Gange.

Je länger je mehr werden die Frauen auch In Bund, Kantonen und Gemein

den zur Mitwirkung in der öffentlichen Verwaltung als Mitglieder ständiger

Kommissionen zugezogen. Dadurch erhalten die geeigneten Frauen Gelegenheit

zur Mitarbeit im Staate, ohne dass alle andern auch belastet werden. Diese

Form der Mitarbeit der Frau lässt sich auch noch weiter ausbauen.

Wenn früher die Frauen das Stimmrecht verlangten, um ihre allgemeine

Stellung verbessern zu können, so dürfen wir heute sagen, dass sie in der

Schweiz dazu das Stimmrecht nicht nötig haben. Der Einfluss der Frau als

solcher würde im Gegenteil kleiner, "wenn sie ihre Begehren auf dem Wege des

politischen Machtkampfes durchsetzen müsste.Es kann sich wohl keine Partei

der Männer rühmen, dass sie seit Jahrzehnten ihre Begehren so weitgehend

durchsetzen konnte, wie dies den Frauen gelungen ist.

Die Schweizerin hat allen Grund.stolz darauf zu sein.und braucht sich

vor den Ausländerinnen nicht zu schämen. Sie verdankt ihren Einfluss vor al

lem ihrer Geltung als Frau und ihrem weiblichen Wirken - nicht politischer

Berechnung!
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UEBER DIE EINPÜEHRÜNG DES FRAUENSTIMMRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr.

Die Schweizerin - ein "Sonderfall"

-h. Interessanter als der "Sonderfall Schweiz"^ von dem

man heute so viel redet, ist der Sonderfall der Schweizerin.

Ihn hat der Zürcher Regierungsrat den Wählern vor Augen ge

führt, als man ihnen vor zehn Jahren bei der kantonalzür-

cherischen Abstimmung über das volle Erauenstimm- und Wahl

recht von befürwortender Seibe nahelegte, zu verleugnen,

was der Schweizerin die Hochachtung der ganzen Welt ein

getragen hat.

In einer Stellungnahme gegen das integrale Stimmrecht,

so wie es heute der Frau auf eidgenössischem Boden verliehen

werden soll, rechtfertigte der Regierungsrat sein Nein. Dieses

entspreche immer noch der innersten Ueberzeugung des Volkes,

im politischen Leben sei "eine Art Arbeitsteilung zwischen

Mann und Frau,, beruhend auf der natürlichen Verschiedenheit

der Geschlechter", das Richtige. Diese Arbeitsteilung weise

dem Mann die aktive Rolle in der Oeffentlichkeit zu und be

halte der Frau die wohl nicht minder wichtige und wirksame,

aber nach aussen weniger in Erscheinung tretende Einfluss-

nahme im Kreise der Familie vor. Wörtlich fügte der Regierungs

rat hinzus"In dieser Umschreibung vor allem, die man als

typisch schweizerisch bezeichnen darf, wurzelt die Ablehnung

des integralen Frauenstimmrechts. In ihr findet sie ihre

Rechtfertigung."

Das Zürchervolk gab seiner Regierung recht, indem es

mit über 134'000 Nein gegen nur 39*000 Ja .das Frauenstimm-

recht verwarf, so wie es vorher und nachher auch andere Kantone

taten und wie es am l.Feb.ruar auf eidgenössischem Boden voraus

sichtlich geschehen wird, ohne dass dies der Würde und dem

Ansehen der Schweizerin in der Welt Abbruch täte und ohne

dass sich deswegen die Schweizer zu schämen brauchten.
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Pressedienst Nr« 5

Sind die Zürcherinnen für die politische Gleichberechtigung?

In der Diskussion um das Erauenstimmrecht in der Schweiz wird immer wieder mit
dem Ergebnis einer Erauenbefragung operiert^ die im August 195S in der Stadt
Zürich durchgeführt vmrde. Da über diese Erauenbefragung sehr oft unrichtige
Angaben gemacht werdenj seien hier einige Präzisierungen veröffentlichtj die
dem Bericht des Zürcher Stadtrates vom 7-Oktober 1955 an^n Präsidenten des
Kantonsrates entnommen sind.

Im Zusammenhang mit der Eidg.Betriebszählung wurden allen über zwanzigjährigen
Schweizerinnen mit Wohnsitz in der Stadt Zürich folgende Eragen zur Beant
wortung vorgelegt:

"Soll das Stimm- und Wahlrecht für die Erauen eingeführt werden

a) nur beschränkt in Angelegenheiten der Schule, Kirche und Eürsorge?
b) voll in allen Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, wie es heute für

die Männer besteht?"

Dieser Fragebogen konnte an 92,1^ der laut Bevölkerungsfortschreibung theore
tisch berechtigten Erauen abgegeben werden; die restlichen 7,9^ konnten nicht
erreicht werden, sei es wegen Ortsabwesenheit oder aus andern Gründen. Die
Fragebogen wurden durch die Zähler des Statistischen Amtes eingesammelt oder
konnten von den Erauen direkt an das Statistische Amt eingesandt werden. Von
den verteilten Fragebogen gelangten 91?5?^ wieder an das Statistische Amt.

Die Auszählung: der eingegangenen Fragebogen durch das Statistische Amt ergab
das folgende Resultats

Es sprachen sich aus:

für ein volles Stimm- und Wahlrecht (Frage b)
für ein beschränktes Stimm- und Wahlrecht (Frage a)
gegen ein Stimm- und Wahlrecht
Leer abgegeben wurden

59,8fo
59,7%
19,5%
1,2%

100 %

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass nur 39.8% der antwortenden Erauen
sich für ein Stimm- und V/ahlrecht "voll in allen Angelegenheiten des öffent
lichen Lebens, wie es heute für die Männer besteht", also für die politische
Gleichberechtigung mit den Männern, ausgesprochen haben.

Auf die Abstimmung vom 1.Februar bezogen heisst das , dass nicht einmal 40%
der über zwanzigjährigen Schweizerinnen mit Wohnsitz in der Stadt Zürich sich
für ein Stimm- und Wahlrecht ausgesprochen haben, wie es ihnen durch die Vor
lage vom 1.Februar in eidgenössischen Angelegenheiten auferlegt werden soll.
Die Behauptung., die Zürcherinnen hätten sich im August 1955 für die nolitische

mit dem Manne ausgesprocheno hält deshalb vor de

nicht stand und muss als unwahr bezeichnet werden.

Dr .H.



SCHWEIZERISCHES AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VERFASSUNGSVORIAGE

UEBER DIE EINEUEHRUNG DES ERAUENSTIMMRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr. 5

Gegen die Entthronung der Kantone

-th. Es macht die Eigenart und die Stärke der Eidgenossenschaft aus,

dass Armee, Recht und bedeutendste Gemeinschaftswerke wie die Kranken-

und Unfallversicherung und die AHV von unten nach oben gewachsen sind.

Erst was sich in der Vielfalt der Kantone bewährte, erhielt Bundes

geltung. So war es auch mit der Entwicklung der Demokratie zu der

höchsten Form, wie sie in der ganzen Welt nur in der Schweiz besteht.

Nun haben bisher neun Kantone und zwei Halbkantone in insgesamt

24 Volksabstimmungen die Einführung des politischen Frauenstimmrechts

abgelehnt. meist mit überwältigenden verwerfenden Mehrheiten. In allen

übrigen Kantonen und Halbkantonen gediehen solche Vorstösse nicht ein

mal bis zur Volksabstimmung, weil man dort zum vornherein um die nega

tive Haltung des Volkes weiss. Die Einführung des Frauenstimmrechtes

auf eidgenössischem Boden, gemäss der Vorlage vom I.Februar, bedeutet

daher eine Entthronung der Kantone.

Nachdem der Bundesrat selbst noch im Jahre 1951 den Zeitpunkt

für eine Abstimmung über das eidgenössische Frauenstimmrecht nicht

für gekommen erachtete, kann der heutige Appell ans Volk nur den Sinn

haben, Kl arheit über die eindeutig ablehnende Haltung der Schweizer

zu schaffen. Denn damit wird endlich für längere Zeit ein Problem

aus Abschied und Traktanden fallen, das ausserhalb der Komitees der

Frauenrechtlerinnen in unserer Demokratie niemand als dringlich er

achtet.

Politisches Frauenstimmrecht im Bunde;



SCHwEIZBRISCKBS AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE VERPASSUNGSVORLAGB

GEBER DIE EINEUEKRÜKG DES PRAUENSTIMvlRECHTS IM BUND

Pressedienst Nr,

Jedem das Seine ....

heisst nicht Jedem das Gleiche.

Mann und Frau sind verschieden geschaffen und hahen
entsprechend ihrer Veranlagung in der menschlichen
Gemeinschaft verschiedene Aufgaben.

Die schematische Gleichstellung von Mann und Frau
widerspricht den Sonderrechten und der 'Wurde der Frau.

Wer Frauenrechte und Frauenwürde achtet und erhalten
will, muss in erster Linie dafür sorgen, dass die Frau
.auch unter den heutigen Verhältnissen ihrer wahren Be
stimmung leben kann.

Zwingt unsere Frauen nicht in die Politikl

Frauen in den Schul- und Gesundheitsbehörden; Ja)

Frauen in den Vormundschafts- und Armenbehörden; Jal

Frauen in ausserparlamentarischen Kommissionen; Ja)

Aber Frauen im politischen Kampf; NEIN )

Halbe Männer haben wir mehr als geni^g^was uns nottut,

das sind ganze Frauen.

Politisches Frauenstimmrebht

im Bunde: NEIN)



Zürich, den 28. Januar 1959

EXPRESS

Persönlich

Herrn

Dr.Carl Oechslin

c/o "SchafIhauser Naclirichten"

Schaffhausen

Sehr geehrter , lieber Herr Dr. Oechslin,

Ich erlaube mir, Ihnen beiliegend unseren letzten
Pressedienst zuzustellen.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie in Ihrer
sehr gescnätsten Zeitung unseren Aufruf und viel
leicht noch einen oder zwei Artikel publizieren
würden.

Indem ich Ihnen für Ihr Wohlwollen bestens danke,
grUsse ich Sie, lieber Herr Dr.Oechslin, freundlich
und mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung.

i.A. des Arbeitsausschusses

(Dr.R.Daetwiler)

Beilaize erwähnt.



Zürich, den 28. Januar 1959

Herrn Nationalrat

Dr.Rudolf Reichling,
Mühle

3 t ä f a

Sehr geehrter Herr Nationalrat,

Im Anschlüsse an unser heutiges Telefongespräch möchte ich
mich nochmals namens unserer Pressekonimission dafür ent
schuldigen, daes wir es im Klfer des Gefechts versäumt haben,
Ihre Einwilligung für die Kürzung Ihres Artikels zur Ab
stimmung vom 1.Februar einzuholen.

Die Kürzung erfolgte lediglich deswegen, weil uns von
vielen Redaktionen nahegelegt wurde, in unsern Artikeln im
allgemeinen die Länge von eineinhalb maschinengeschriebenen
Seite wenn möglich nicht au überschreiten. Es war uns sehr
daran gelegen, dass Ihr ausgezeichneter Artikel eine möglichst
weite Verbreitung findet. Tatsächlich ist er besonders in
der Landpresse gut aufgenommen worden.

Wir werden uns erlauben, Ihnen in den nächsten Tagen ein
Honorar zu übermitteln»

Nochmals danken wir Ihnen für Ihre wertvolle Mitwirkung und
grüseen Sie, sehr geehrter Herr Nationalrat, freundlich und
mit vorzüglicher Hochaohtung.

(Dr.B.Seiler)

Beilagei

Manuskript zurück



Zürich, den 28.Januar 1959

Herrn Dr.Wilhelm Weier,
Schloss

Bellikon /b.Niederrohrdorf

Sehr geehrter Herr Dr.Weier,

Die Präsidentin des kantonalzürcherischen Frauen-

komiteea gegen das Prauenstimmrecht, Frau Dr.H.Seiler-

Frauchiger, machte uns die erfreuliche Mitteilung, dass
Sie ihr das groaszügige Angebot gemacht haben, die

Kosten für ein ganzseitiges Inserat im Zürcher "Tages-
Anzeiger" in welchem der in der NZZ erschienene Artikel

von Frl.Dr.iur.Verena Keller (Aarau) reproduziert wird,
zu übernehmen.

Wir haben uns demgemäss erlaubt, dieses Inserat
namens des Prauenkomitees in der nächsten Freitag-Nummer

des "Tages-Anzeiger" einzurücken und der Zeitungsver
waltung Weisung zu geben, die Rechnung an Sie zu richten.

Wir möchten unserseits Ihnen für diese ausserordent—

lieh wertvolle Hilfe unsem besten Dank aussprechen.

ßenehmigen Sie, sehr geehrter Herr Dr.Weier, die

Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.

f.d.

SCHWEIZERISCHE AKTIONSKOWITEE GEGEN DIE VERFASSÜNöSVüRLAöE
ÜEBER DIE EINPUEHRUNG DES PRAUENSTIWi^RECHTS IW liUND

(Pressedienet)

(Dr.E.Seiler)
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Zürich, den 27.Dezember 1959

Persönlich

Herrn Chefredaktor Dr.Egger,
c/o "Der Bund",
Effingerstrasse 1

Bern

Betrifft; Aufruf

Sehr geehrter Herr Dr.Egger,

Mit grosser Freude habe ich gesehen, dass Sie den Aufruf
des Schweiz.Prauenkomitees gegen das Prauenstimmrecht in
Ihrer sehr geschätzten Zeitxmg publiziert haben.

Auch im Namen unseren Arbeitsausschusses möchte ich Ihnen
dafür recht herzlich danken.

Ich erlaube mir, Ihnen beiliegend den Aufruf des Schweiz.
Männerkomiteea gegen die Verfassungsvorlage über die
fUhrung des Prauenstimmrechtes zuzustellen^wobei ich damit
die höfliche Bitte an Sie richte, diesen letzten Aufruf
ebenfalls zu publizieren.

Indem ich Ihnen für Ihr üohlwollen und Ihr Verständnis
nochmals bestens danke, grUese ich Sie, sehr geehrter Herr
Br.Egger,freundlich und mit dem Ausdruck der vorzüglichen
Hochachtung.

i.A.des Arbeitsausschusses

(Dr.R.Daetwiler)

.1,1 ■ A

'y-' 'i
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